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Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf steht wie das gesamte Luftrecht grundsätzlich 
unter dem Obersatz der Luftverkehrs-Sicherheit. Das Luftver-
kehrsgesetz und andere luftrechtliche Vorschriften werden daher 
mit dem vorliegenden Entwurf im wesentlichen an neuere Erfor-
dernisse der Luftverkehrs-Sicherheit angepaßt und entsprechend 
überarbeitet. Ziel ist - trotz der zu erwartenden hohen Verkehrs-
zuwächse im Luftverkehrsbereich und der weiter voranschreiten-
den Internationalisierung des Verkehrs - die Aufrechterhaltung 
des hohen Sicherheitsstandards in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Darüber hinaus werden Forderungen des Datenschutzes erfüllt. 

B. Lösung 

Zur Erreichung der gesetzten Ziele sind Änderungen und Ergän-
zungen des Luftverkehrsgesetzes und der zu seiner Durchfüh-
rung erlassenen Verordnungen erforderlich. 

Umfangreiche datenschutzrechtliche Regelungen, die bislang im 
Gesetz nicht enthalten waren, werden darüber hinaus in das Luft-
verkehrsgesetz aufgenommen, in das außerdem noch verschie-
dene, zur sachgerechten Umsetzung der Organisationsprivatisie-
rung der Flugsicherung erforderliche Vorschriften eingefügt wer-
den. 

Die notwendigen Regelungen werden in Form eines Artikelgeset-
zes zusammengefaßt. 

C. Alternativen 

Fortbestand erkannter Lücken, teils mit negativen Auswirkungen 
auf die Luftverkehrs-Sicherheit. 
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D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Der Bund wird durch die Ausführung des Gesetzes mit zusätz

-

lichen Kosten belastet. Es ist mit einem Stellenmehrbedarf beim 
Bund (d. h. beim insoweit zuständigen Luftfahrt-Bundesamt) 
von insgesamt ca. 10 zusätzlichen Stellen (2,5 x A 13h, 6 x A 12, 
0,5 x A 11, 1 x A 7) zu rechnen. Den Ländern und Gemeinden 
(Gemeindeverbände) entstehen durch das Gesetz keine Kosten. 

2. Vollzugsaufwand 

Den Ländern und den Beauftragten nach § 31 c LuftVG könnten 
durch die Mitwirkung bei der Führung der Luftfahrtdateien zu-
sätzliche Kosten entstehen. Diese Kosten (Personal- und Sach-
kosten) dürften jedoch als gering zu bewerten sein. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt lassen sie sich zumindest nicht quantifizieren. 

E. Sonstige Kosten 

Die vorgesehenen Änderungen führen für Wirtschaftsunterneh-
men, insbesondere für mittelständische Unternehmen im Luftver-
kehrsmarkt (Luftfahrt- und Flugplatzunternehmen), grundsätzlich 
nicht zu einer Änderung beim Vollzugsaufwand oder bei den 
Kosten., In den Bereichen von Flugsicherung und Luftsportgeräte-
verwaltung sind allerdings durch die Neuregelung von § 31 e ge-
ringfügige Gebührenanhebungen nicht völlig auszuschließen. Sie 
lassen sich aber im voraus nicht quantifizieren. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (323) - 95100 - Lu 107/97 
Bonn, den 17. Dezember 1997 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr. 

Der Bundesrat hat in seiner 716. Sitzung am 26. September 1997 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 , des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl. I S. 61), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefaßt: 

„Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Luftverkehr 

1. Unterabschnitt 
Luftfahrzeuge und 
Luftfahrtpersonal 	 §§ 1 bis 5 

2. Unterabschnitt 
Flugplätze 	 §§ 6 bis 19 b 

3. Unterabschnitt 
Luftfahrtunternehmen 
und -veranstaltungen 	§§ 20 bis 24 

4. Unterabschnitt 
Verkehrsvorschriften 	§§ 25 bis 27 

5. Unterabschnitt 
Flughafenkoordinierung, 
Flugsicherung und 
Flugwetterdienst 	 §§ 27 a bis 27 f 

6. Unterabschnitt 
Vorzeitige Besitzeinweisung 
und Enteignung 	 §§ 27 g bis 28 

7. Unterabschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 	§§ 29 bis 32c 

Zweiter Abschnitt 
Haftpflicht 

1. Unterabschnitt 
Haftung für Personen 
und Sachen, die 
nicht im Luftfahrzeug 
befördert werden 	 §§ 33 bis 43 

2. Unterabschnitt 
Haftung aus dem 
Beförderungsvertrag 	§§ 44 bis 52 

3. Unterabschnitt 
Haftung für 
militärische  
Luftfahrzeuge 	 §§ 53 bis 54 

4. Unterabschnitt 
Gemeinsame 
Vorschriften für 
die Haftpflicht 	 §§ 55 bis 56 

Dritter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 	§§ 58 bis 63 

Vierter Abschnitt 
Luftfahrtdateien 	 §§ 64 bis 69". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Benutzung des Luftraums durch 
Luftfahrzeuge ist frei, soweit sie nicht durch 
dieses Gesetz, durch die zu seiner Durchfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften, durch im 
Inland anwendbares internationales Recht, 
durch Verordnungen des Rates der Euro-
päischen Union und die zu deren Durch-
führung erlassenen Rechtsvorschriften be-
schränkt wird. " 

b) Absatz 2 Nr. 11 wird wie folgt gefaßt: 

„ 11. sonstige für die Benutzung des Luft-
raumes bestimmte Geräte, sofern sie in 
Höhen von mehr als dreißig Metern über 
Grund oder Wasser betrieben werden 
können. " 

3. Nach § 1 werden die folgenden §§ 1 a bis 1 c ein-
gefügt: 

„§1a 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes und die 
zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften sind beim Betrieb 

1. eines in der deutschen Luftfahrzeugrolle ein-
getragenen Luftfahrzeugs oder 

2. eines anderen Luftfahrzeugs, für das die Bun-
desrepublik Deutschland die Verantwortung 
des Eintragungsstaats übernommen hat, oder 

3. eines Luftfahrzeugs, welches in einem ande-
ren Land registriert ist, aber unter einer deut-
schen Genehmigung nach § 20 oder nach 
Maßgabe des Rechts der Europäischen Ge-
meinschaft eingesetzt wird, 

auch außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundes-
republik Deutschland anzuwenden, soweit ihr 
materieller Inhalt dem nicht erkennbar entge-
gensteht oder nach völkerrechtlichen Grundsät-
zen die Befolgung ausländischer Rechtsvorschrif-
ten vorgeht. 

(2) Soweit ausländisches Recht in Übereinstim-
mung mit völkerrechtlichen Grundsätzen extra-
territoriale Wirkung beansprucht und sich auf 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9513 

Gegenstände bezieht, die von den Vorschriften 
nach § 1 Abs. 1 geregelt sind oder in einer sonsti-
gen Beziehung zur Luftfahrt stehen, findet es im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nur insoweit Anwendung, als es deutschem 
Recht nicht entgegensteht. 

§ 1b 

(1) Wird ein Luftfahrzeug im Sinne des § 1 a 
Abs. 1 außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes betrieben, so sind international ver-
bindliche Luftverkehrsregeln und Betriebsvor-
schriften im Sinne des Artikels 37 Abs. 2 Buch-
stabe c und des Artikels 38 des Abkommens vom 
7. Dezember 1944 über die Internationale Zivil-
luftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411) zu beachten und 
zu befolgen, soweit sie do rt  gelten. 

(2) Bekanntgewordene und im Ausland nicht 
geahndete Verstöße werden von den zuständi-
gen Behörden in der Bundesrepublik Deutsch-
land verfolgt und geahndet, als ob sie im Inland 
begangen worden wären. Die Ahndung erfolgt 
entsprechend der Umsetzung der in Absatz 1 ge-
nannten Regeln und Vorschriften durch deut-
sches Recht. 

§1c 

Die Berechtigung zum. Verkehr im Luftraum 
der Bundesrepublik Deutschland haben nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 1 

1. Luftfahrzeuge, die in der deutschen Luftfahr-
zeugrolle oder im Luftsportgeräteverzeichnis 
eingetragen sind, 

2. Luftfahrzeuge mit Eintragungszeichen der 
Bundeswehr, 

3. Luftfahrzeuge, die einer Verkehrszulassung in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht bedür-
fen, 

4. Luftfahrzeuge, die in Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum in einem Register 
eingetragen sind, auf Grund des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft oder des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, 

5. Luftfahrzeuge, die außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder der an

-deren Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum in einem 
Register eingetragen sind, auf Grund zwi-
schenstaatlicher Vereinbarung, 

6. Luftfahrzeuge, denen durch ausdrückliche 
Einflugerlaubnis nach § 2 Abs. 7 die Benut-
zung des deutschen Luftraumes gestattet ist." 

1. j 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 3 

(1) Luftfahrzeuge werden vorbehaltlich abwei-
chender Verordnungen des Rates der Euro-
päischen Union in die deutsche Luftfahrzeugrolle 
nur eingetragen, wenn 

1. sie in einem ausländischen staatlichen Luft-
fahrzeugregister nicht eingetragen sind und 
im ausschließlichen Eigentum deutscher 
Staatsangehöriger stehen; juristische Perso-
nen und Gesellschaften des Handelsrechts mit 
Sitz im Inland werden deutschen Staatsange-
hörigen gleichgestellt, wenn der überwie-
gende Teil ihres Vermögens oder Kapitals so-
wie die tatsächliche Kontrolle darüber deut-
schen Staatsangehörigen zusteht und die Mehr-
heit der Vertretungsberechtigten oder persön-
lich haftenden Personen deutsche Staatsange-
hörige sind; 

2. ein Recht eines deutschen Staatsangehörigen, 
an einem Luftfahrzeug Eigentum durch Kauf 
zu erwerben, oder ein Recht zum Besitz auf 
Grund eines für einen Zeitraum von minde-
stens sechs Monaten abgeschlossenen Miet-
vertrages oder eines dem Mietvertrag ähn-
lichen Rechtsverhältnisses besteht. 

Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum stehen deutschen Staatsangehö-
rigen gleich. 

(2) Die für die Verkehrszulassung zuständige 
Stelle kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, 
wenn besondere Umstände vorliegen. " 

5. Der Punkt am Ende von § 4 Abs. 1 Nr. 4 wird 
durch das Wort  „und" ersetzt und folgende Num-
mer 5 angefügt: 

„5. dem Bewerber nicht bereits eine Erlaubnis 
gleicher Art  und gleichen Umfangs nach 
Maßgabe dieser Vorschrift erteilt worden 
ist." 

6. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „mit dem 
Ziel des Erwerbs der Erlaubnis" gestrichen. 

7. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und 
Landesplanung" gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 4 Abs. 1 bis 4 und § 5 des Raumordnungs-
gesetzes bleiben unberührt . " 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Für das Genehmigungsverfahren gel-
ten § 10 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 bis 3 sowie § 74 
Abs. 4 und 5 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes über die Bekanntgabe entsprechend." 

8. § 9 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Entscheidun-
gen des Bundesministeriums für Verkehr nach 
§ 27 d Abs. 1 und 4 und Entscheidungen der Bau-
genehmigungsbehörden auf Grund des Bau-
rechts." 
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9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Planfeststellungsbehörde ist die von der 
Landesregierung bestimmte Behörde des Lan-
des, in dem das Gelände liegt. Erstreckt sich 
das Gelände auf mehrere Länder, so trifft die 
Bestimmung nach Satz 1 die Landesregierung 
des Landes, in dem der überwiegende Teil des 
Geländes liegt. Die Planfeststellungsbehörde 
stellt den Plan  fest, erteilt die Plangenehmi-
gung nach § 8 Abs. 2 und trifft die Entschei-
dungen nach § 8 Abs. 3. Erstreckt sich das Ge-
lände auf mehrere Länder, bedürfen Entschei-
dungen nach Satz 3 der Zustimmung der Luft-
fahrtbehörden der beteiligten Länder; eine 
ohne diese Zustimmung getroffene Entschei-
dung ist nichtig. " 

b) In Absatz 2 Nr. 3 wird nach Satz 2 folgender 
Satz eingefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Äuße-
rungen der nach § 29 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Verbände sowie 
der Kommission nach § 32 b. " 

c) In Absatz 6 werden die bisherigen Sätze 1 
und 2 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest-
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi-
gung für den Bau oder die Änderung von 
Flughäfen oder Landeplätzen mit beschränk-
tem Bauschutzbereich hat keine aufschie-
bende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfech-
tungsklage gegen einen Planfeststellungsbe-
schluß oder eine Plangenehmigung nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Planfeststellungsbeschlusses oder 
der Plangenehmigung gestellt und begründet 
werden. § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung 
gilt entsprechend. " 

10. § 11 Satz 2 wird aufgehoben. 

11. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Sehen landesrechtliche Bestimmungen für 
die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die 
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, 
bedarf die Errichtung dieser Bauwerke der 
Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter 
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Er-
wägungen. " 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 2 
und 3" durch die Angabe „Satz 2 bis 4" er-
setzt. 

12. § 14 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das gleiche gilt für Anlagen von mehr als 
30 Meter Höhe auf natürlichen oder künstlichen 
Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser An-
lage um mehr als 100 Meter die Höhe der höch-
sten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilo-

meter Halbmesser um die für die Anlage vorge-
sehene Bodenerhebung überragt. Im Umkreis 
von 10 Kilometer Halbmesser um einen Flug-
hafenbezugspunkt gilt als Höhe der höchsten Bo-
denerhebung die Höhe des Flughafenbezugs-
punktes. " 

13. In § 16a Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der für 
die Flugsicherung zuständigen Stelle" durch die 
Wörter „der zuständigen Stelle" sowie die Wörter 
„Sicherung des Luftverkehrs" durch die Wörter 
„Sicherheit des Luftverkehrs" ersetzt. 

14. § 19 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Die Entschädigung ist in den Fä llen der 
§§ 12 und 17 von dem Flugplatzunternehmer zu 
zahlen. In den Fällen des § 18a und soweit die 
bezeichneten Maßnahmen Grundstücke oder an-
dere Sachen außerhalb der Bauschutzbereiche 
der §§ 12 und 17 betreffen, ist die Entschädi-
gung, wenn es sich um Maßnahmen der Flugsi-
cherung handelt, die sich nicht auf den Sta rt

- und Landevorgang beziehen, von der für die 
Flugsicherung zuständigen Stelle, im übrigen 
von dem jeweiligen Flugplatzunternehmer zu lei-
sten. In den Fällen des § 16a ist die Entschädi-
gung von demjenigen zu leisten, der ein Inter-
esse an der Kennzeichnung geltend macht. " 

15. § 19b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3" durch die Angabe „ § 27 
Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Unternehmer von Verkehrsflughäfen sind 
verpflichtet, die im zugelassenen Luftsicher-
heitsplan dargestellten Sicherungsmaßnah-
men durchzuführen." 

16. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 

(1) Juristische oder natürliche Personen sowie 
Personenhandelsgesellschaften bedürfen für 

1. gewerbsmäßige Rundflüge in Luftfahrzeugen, 
mit denen eine Beförderung nicht zwischen 
verschiedenen Punkten verbunden ist, 

2. die gewerbsmäßige Beförderung von Perso-
nen und Sachen mit Ballonen 

einer Betriebsgenehmigung (Luftfahrtunterneh-
men). Der Genehmigungspflicht unterliegt auch 
die nichtgewerbsmäßige Beförderung von Flug-
gästen, Post und/oder Fracht in Luftfahrzeugen 
gegen Entgelt; ausgenommen hiervon sind Flüge 
zum Absetzen von Fallschirmspringern und mit 
Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Personen 
zugelassen sind. Die gewerbsmäßige Verwen-
dung von Luftsportgeräten, ausgenommen in 
Flugschulen zur Ausbildung von Luftfahrern, ist 
nicht zulässig. 

(2) Die Genehmigung kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Die Genehmigung ist 
zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß die öffentliche Sicherheit oder 
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Ordnung gefährdet werden kann, insbesondere 
wenn der Antragsteller oder andere für die Beför-
derung verantwortliche Personen nicht zuverläs-
sig sind. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die für den sicheren Luftverkehrsbetrieb erfor-
derlichen finanziellen Mittel oder entsprechende 
Sicherheiten nicht nachgewiesen werden. Die 
Genehmigung kann versagt werden, wenn Luft-
fahrzeuge verwendet werden sollen, die nicht in 
der deutschen Luftfahrzeugrolle eingetragen 
sind oder nicht im ausschließlichen Eigentum des 
Antragstellers stehen. Der deutschen Luftfahr-
zeugrolle gleichgestellt sind die Eintragungsregi-
ster der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

(3) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträg-
lich nicht nur vorübergehend entfallen sind. Die 
Genehmigung kann widerrufen werden, wenn 
die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden. 
Sie ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzun-
gen für ihre Erteilung nicht vorgelegen haben. 
Das Ruhen der Genehmigung auf Zeit kann an-
geordnet werden, wenn dies ausreicht, um die Si-
cherheit und Ordnung des Luftverkehrs aufrecht-
zuerhalten. Die Genehmigung erlischt, wenn von 
ihr länger als sechs Monate kein Gebrauch ge-
macht worden ist. 

(4) Für die Erteilung der Bet riebsgenehmigung 
für die Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht durch Unternehmen im gewerbli-
chen Flugverkehr nach Maßgabe des Rechts der 
Europäischen Union gelten die Absätze 2 und 3 
entsprechend. " 

17. § 20 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „ § 19b Abs. 1 
bis 3" durch die Angabe „§ 19b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird der Punkt am Ende durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz 
angefügt: 

„die Genehmigungsbehörde kann Ausnah-
men von der Vorlagepflicht zulassen. " 

c) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Luftfahrtunternehmen sind verpflichtet, 
die im zugelassenen Luftsicherheitsplan dar-
gestellten Sicherungsmaßnahmen durchzu-
führen. " 

18. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Für die Beförderung von Post und/oder Fracht 
kann die Genehmigungsbehörde Luftfahrtun-
ternehmen vom Erfordernis der Genehmigung 
von Flugplänen, Beförderungsentgelten oder 
Beförderungsbedingungen befreien. Das glei-
che gilt für die Beförderung von Personen, 
wenn und soweit sich dies aus einer für die 
Bundesrepublik Deutschland verbindlichen 
völkerrechtlichen Vereinbarung ergibt. " 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Soweit das Recht der Europäischen Ge-
meinschaft nicht entgegensteht, gelten für die 
Erteilung der Streckengenehmigung zur Aus-
übung von Verkehrsrechten zur gewerbsmä-
ßigen Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht durch Luftfahrtunternehmen auf 
Strecken in der Europäischen Union die Ab-
sätze 1 bis 4 entsprechend." 

19. In § 21 a wird die Angabe „Satz 2 bis 6" durch 
die Angabe „Satz 2 bis 8" ersetzt. 

20. In § 23 a werden die Wörter „die ihren Hauptsitz 
nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes ha-
ben" durch die Wörter „die ihren Hauptsitz au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie der Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben" ersetzt. 

21. Nach § 23 a wird folgender § 23 b eingefügt: 

„§ 23b 

(1) Soweit dies zur vorherigen Prüfung und zur 
ständigen Kontrolle der Einhaltung der Geneh-
migungsvoraussetzungen erforderlich ist, kann 
die Genehmigungsbehörde 

1. Ermittlungen anstellen, auch Einsicht in die 
Bücher und Geschäftspapiere einschließlich 
der Unterlagen über den Einsatz von Luftfahr-
zeugen nehmen, und zwar bei 

a) Haltern von Luftfahrzeugen anläßlich ge-
werblicher Beförderung, 

b) allen an der Beförderung Beteiligten, 

c) den Beteiligten an  Verträgen über gewerb-
liche Beförderungen und 

d) den Betreibern von Platzreservierungs-
systemen; 

2. von den in Nummer 1 genannten Beteiligten 
und den in deren Geschäftsbereichen tätigen 
Personen Auskunft über alle Tatsachen ver-
langen, die für die Durchführung der Prüfung 
und der Kontrolle von Bedeutung sind. Der 
um Auskunft Ersuchte kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde; 

3. den Start  von Luftfahrzeugen so lange unter-
sagen, bis sie ihre Kontro llen beendet hat. 

(2) Die Inhaber der Genehmigungen oder ihre 
Vertreter, bei juristischen Personen, Gesellschaf-
ten und nichtrechtsfähigen Vereinen die nach 
Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen 
Personen, sind verpflichtet, die verlangten Aus-
künfte zu erteilen, die geschäftlichen Unterlagen 
vorzulegen und die Prüfung dieser geschäft-
lichen Unterlagen sowie das Betreten von Ge-
schäftsräumen und -grundstücken zu dulden. " 
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22. § 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für Starts und Landungen von nicht motor-
getriebenen Luftsportgeräten tritt an die Stelle 
der Erlaubnis der Luftfahrtbehörde die Er-
laubnis des Beauftragten nach § 31 c." 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, wobei das 
Wort  „Sie" durch das Wort  „Luftfahrzeuge" 
ersetzt wird. 

c) In Satz 4 wird die Angabe „Satz 1 oder 2" 
durch die Angabe „Satz 1, 2 oder 3" ersetzt. 

23. § 27 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 27 

(1) Die Beförderung von Stoffen und Gegen-
ständen, die durch Rechtsverordnung als gefähr-
liche Güter bestimmt sind, insbesondere Gift-
gase, Kernbrennstoffe und andere radioaktive 
Stoffe, mit Luftfahrzeugen bedarf der Erlaubnis. 
Die Erlaubnis kann allgemein oder im Einzelfall 
erteilt werden; sie kann mit Nebenbestimmun-
gen verbunden werden. Im übrigen bleiben die 
für die Beförderung von Giftgasen, Kernbrenn-
stoffen oder anderen radioaktiven Stoffen gelten-
den Vorschriften unberührt. 

(2) Das Mitführen im Handgepäck oder An-
sichtragen von Stoffen und Gegenständen nach 
Absatz 1 Satz 1 in Luftfahrzeugen bedarf der 
Erlaubnis. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Eine Erlaubnis in bezug auf Kernbrennstoffe darf 
nicht erteilt werden. 

(3) Der Betrieb von elektronischen Geräten, die 
nicht als Luftfahrtgerät zugelassen sind und Stö-
rungen der Bordelektronik verursachen können, 
ist in Luftfahrzeugen nicht zulässig. Ausnahmen 
können durch Rechtsverordnung nach § 32 
Abs. 1 Nr. 7 a zugelassen werden, wenn und 
soweit für den Betrieb von elektronischen Gerä-
ten ein besonderes Bedürfnis besteht und dies 
mit dem Schutz der Sicherheit des Luftverkehrs 
vereinbar ist; in der Rechtsverordnung kann auch 
bestimmt werden, daß der verantwortliche Luft-
fahrzeugführer oder der Luftfahrzeughalter a ll

-gemein oder für den Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen kann. 

(4) Das Mitführen im Handgepäck oder An-
sichtragen von 

1. Schuß-, Hieb- und Stoßwaffen sowie Sprüh-
geräten, die zu Angriffs- oder Verteidigungs-
zwecken verwendet werden können, 

2. Munition und explosionsgefährlichen Stoffen, 

3. Gegenständen, die ihrer äußeren Form oder 
ihrer Kennzeichnung nach den Anschein von 
Waffen, Munition oder explosionsgefährlichen 
Stoffen erwecken, 

in Luftfahrzeugen und in nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen auf Flugplätzen ist nicht 
zulässig. Das Bundesministerium für Verkehr 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern  allgemein oder im Einzelfall 
Ausnahmen von den in den Nummern 1 bis 3 
geregelten Fällen zulassen, soweit ein Bedürfnis 

besteht und die nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderliche Erlaubnis zum Mitführen dieser 
Gegenstände vorliegt." 

24. Die Überschrift des 5. Unterabschnitts des Ersten 
Abschnitts wird wie folgt gefaßt: 

„5. Unterabschnitt 

Flughafenkoordinierung, Flugsicherung 
und Flugwetterdienst". 

25. Die §§ 27 a und 27 b werden wie folgt gefaßt: 

„§ 27a 

(1) Die Flughafenkoordinierung wird nach 
Maßgabe des Rechts der Europäischen Gemein-
schaft vorgenommen. 

(2) Für Zwecke der Ermittlung der Flughafen-
kapazität ist das Bundesministerium für Verkehr 
die für den Flughafen zuständige Behörde. Es 
bestimmt bei zu vollständig koordiniert erklärten 
Verkehrsflughäfen im Einvernehmen mit der 
obersten Luftfahrtbehörde des Landes und nach 
Anhörung der für die Flugsicherung zuständigen 
Stelle, des be treffenden Flugplatzunternehmers 
und der Luftfahrtunternehmen, die den Flugplatz 
regelmäßig benutzen, die Anzahl der im voraus 
planbaren Zeitnischen (Koordinierungseckwert). 

§ 27 b 

Von den Verfahren der Zeitnischenzuweisung 
kann aus Gründen der öffentlichen Interessen, 
insbesondere der hoheitlichen Interessen, der 
öffentlichen Verkehrsinteressen oder der Ver-
pflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen 
abgewichen werden. " 

26. Nach § 27 d werden die folgenden §§ 27 e und 
27 f eingefügt: 

„§ 27 e 

(1) Der Flugwetterdienst dient der meteorologi-
schen Sicherung des Luftverkehrs. Die Erfüllung 
dieser Aufgabe obliegt dem Deutschen Wetter-
dienst oder anderen damit ausdrücklich beauf-
tragten Stellen (§ 27f Abs. 5). 

(2) Der Flugwetterdienst umfaßt insbesondere 
folgende Aufgaben: 

1. die Flugwetterberatungs- und -betriebsdienste, 
zu denen gehören 

a) die Wetterüberwachung, 

b) die Erstellung standardisierter Vorhersa-
gen nach internationalen und nationalen 
Vorgaben, 

c) die Flugwetterberatung, 

d) die Erstellung und Verbreitung von War-
nungen vor Wettererscheinungen mit Aus-
wirkungen auf den An- und Abflug- sowie 
den Rollverkehr und vor fluggefährdenden 
Wetterereignissen auf der Strecke, 

e) die Ausgabe standardisierter Flugwetter-
beratungsunterlagen in alphanumerischer 
und grafischer Form; 
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2. die erforderlichen technischen Einrichtungen 
und Dienste, zu denen gehören 

a) die Beschaffung, der Einbau und die Ab-
nahme der meteorologischen Meßanlagen 
und der Datenerfassungs- und -verbrei-
tungsanlagen sowie der fachtechnischen 
Systeme, 

b) der Betrieb, die Instandhaltung und die 
Überwachung der meteorologischen Meß-
anlagen und Übertragungssysteme, 

c) die Entwicklung und Pflege der Anwen-
dungsprogramme in der elektronischen 
Datenverarbeitung für den Flugwetter-
dienst; 

3. die Planung und Erprobung von Verfahren 
und Einrichtungen für den Flugwetterdienst; 

4. die Sammlung und die Bereitstellung von 
flugklimatologischen Daten und Statistiken. 

§ 27 f 

(1) Flugwetterbetriebsdienste und die dazu 
erforderlichen Einrichtungen werden an den 
Flugplätzen vorgehalten, bei denen das Bundes-
ministerium für Verkehr einen Bedarf aus Grün-
den der Sicherheit und aus verkehrspolitischen 
Interessen anerkennt. 

(2) Die Flugplatzunternehmer sind auf Verlan-
gen des Deutschen Wetterdienstes im erforder-
lichen Umfang verpflichtet, 

1. die baulichen und räumlichen Voraussetzun-
gen für Zwecke des Flugwetterbetriebsdien-
stes und die erforderlichen technischen Ein-
richtungen zu schaffen und zu erhalten, die 
hierfür benötigten Grundstücke zur Verfü-
gung zu stellen und die Verlegung und 
Instandhaltung von Kabelverbindungen auf 
ihren Grundstücken zu dulden,  

2. dem Flugwetterdienstpersonal die Mitbenut-
zung der an den Flugplätzen bestehenden 
Infrastruktur zu ermöglichen, 

3. die von ihnen überlassenen Bauten und 
Räume mit Energie und Wasser zu versorgen, 
sie zu heizen und zu klimatisieren, sonstige 
Versorgungsleistungen zu erbringen und die 
notwendige Entsorgung sicherzustellen. 

(3) Die sich aus der Erfüllung der Pflichten 
nach Absatz 2 ergebenden Selbstkosten werden 
den Flugplatzunternehmern vom Deutschen 
Wetterdienst erstattet. 

(4) Wird für einen Flugplatz ein Bedarf nach 
Absatz 1 vom Bundesministerium für Verkehr 
nicht anerkannt, können auf diesem Flugplatz 
auf Antrag und zu Lasten des Flugplatzunterneh-
mers, oder wenn auf andere Weise die volle 
Deckung der Kosten ohne Inanspruchnahme des 
Bundes sichergestellt ist, Flugwetterbetriebs-
dienste und die erforderlichen technischen Ein-
richtungen im erforderlichen Umfang vorgehal

-

ten werden. Dies gilt jedoch nur, wenn die ört-
lichen Voraussetzungen erfüllt und andere 
Belange des Flugwetterbetriebsdienstes nicht 
beeinträchtigt werden. Über den Antrag ent-
scheidet das Bundesministerium für Verkehr. 
Absatz 2 ist anzuwenden. 

(5) Wenn das Bundesministerium für Verkehr 
einen Bedarf im Sinne des Absatzes 1 anerkennt, 
ist der Deutsche Wetterdienst verpflichtet, Flug-
wetterbetriebsdienste und die erforderlichen tech-
nischen Einrichtungen im erforderlichen Umfang 
auf dem entsprechenden Flugplatz vorzuhalten. 
Das gleiche gilt im Falle des Absatzes 4, soweit 
nicht das Bundesministerium für Verkehr ge-
eignete natürliche Personen mit der Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben nach § 27 e Abs. 2 
Nr. 1 und 2 beauftragt; diese Beauftragten unter-
stehen der Fachaufsicht des Deutschen We tter-
dienstes. " 

27. Der bisherige § 27 e wird § 27 g. 

28. Dem § 29 werden die folgenden Absätze 4 und 5 
angefügt: 

„ (4) Die für die Aufgaben der Aufsicht über 
Luftfahrtunternehmen und der Luftaufsicht auf 
Flugplätzen zuständigen Vertreter der Luftfahrt-
behörden sind berechtigt, Luftfahrzeuge zu be-
treten und sie und ihren Inhalt im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Ziele ohne 
unbillige Verzögerung zu untersuchen. Sie dür-
fen die an  Bord mitzuführenden Urkunden und 
Ausweise der Besatzung prüfen. Absatz 2 bleibt 
unberührt. Wird das Betreten, die Untersuchung 
oder die Prüfung nach Satz 1 oder 2 von der Be-
satzung eines Luftfahrzeugs nicht zugelassen, 
kann ein Startverbot verhängt werden; dasselbe 
gilt, wenn und solange triftige Gründe zu Zwei-
feln an der Verkehrssicherheit des untersuchten 
Luftfahrzeugs oder an der Tauglichkeit der 
Besatzung Anlaß geben. 

(5) Für die Aufzeichnung des Flugfunkver-
kehrs auf Magnettonbänder gilt § 27c Abs. 3 ent-
sprechend." 

29. In § 29b Abs. 1 Satz 1 wird das Wort  „Flugplatz-
halter" durch das Wort  „Flugplatzunternehmer" 
ersetzt. 

30. § 29c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 wird die Angabe 
„ § 27 Abs. 1" jeweils durch die Angabe „ § 27 
Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Die Luftfahrt-
behörden können Gegenstände" durch die 
Wörter „Die Luftfahrtbehörden können Post-
sendungen und sonstige Gegenstände" und 
die Angabe „ § 27 Abs. 1" durch die Angabe 
„§ 27 Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

31. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Ver- 
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kehr" gestrichen und die Angabe „§ 2 Abs. 7 
und § 27 Abs. 1" durch die Angabe „§ 2 
Abs. 7 und j 27" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 4 Abs. 1 bis 4 und § 5 des Raumordnungs-
gesetzes bleiben unberührt." 

32. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„nach diesem Gesetz" die Wörter „und den 
Verordnungen der Europäischen Gemein

-

schaft" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die Erteilung der Erlaubnis für Pri-
vatflugzeugführer, nichtberufsmäßige 
Führer von Drehflüglern, Motorsegler

-

führer, Segelflugzeugführer, Freibal-
lonführer, Steuerer von verkehrszulas-
sungspflichtigen Flugmodellen und 
sonstigem verkehrszulassungspflichti-
gen Luftfahrtgerät ohne Luftsportge-
rät (§ 4) sowie der Berechtigungen 
nach der Verordnung über Luftfahrt-
personal an diese Personen; ausge-
nommen hiervon bleiben die Erlaub-
nisse, die zugleich mit der Instrumen-
tenflugberechtigung erteilt oder die 
nachträglich um die Instrumenten-
flugberechtigung erweitert werden, " . 

bb) Nummer 11 wird wie folgt gefaßt: 

„ 11. die Genehmigungen nach § 20 
Abs. 1 sowie die Genehmigungen 
nach § 20 Abs. 4 und § 21 Abs. 5 für 
Luftfahrtunternehmen, deren Luft-
fahrzeuge ausschließlich nach Sicht

-

flugregeln betrieben werden. Auf 
Antrag eines Landes kann der Bund 
diese Aufgaben in bundeseigener 
Verwaltung ausführen. In diesem 
Fall werden die Aufgaben vom Bun-
desministerium für Verkehr oder 
einer anderen von ihm bestimmten 
Stelle wahrgenommen; " . 

cc) Nummer 14 wird gestrichen. 

dd) In Nummer 15 wird die Angabe „Abs. 4" 
durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

ee) In Nummer 16 Buchstabe g wird das Wo rt 
 „und" durch ein Komma ersetzt und nach 

dem Wort  „Sicherheitsmindestabständen" 
das Wort  „Mindesthöhen" eingefügt. 

ff) In Nummer 18 wird das Wort  „Flugplan-
koordinierung " durch das Wo rt  „Flug-
hafenkoordinierung" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben.  

33. § 31 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 31a 

Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates natürliche oder juristische 
Personen des privaten Rechts mit der Wahrneh-
mung der Flughafenkoordinierung nach Maß-
gabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaft 
zu beauftragen (Flughafenkoordinator)." 

34. In § 31 b Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wo rt 
 „Flugsicherungsunternehmens" die Wörter „so-

wie des Luftfahrt-Bundesamts im Aufgaben-
bereich der Flugsicherung" eingefügt. 

35. In § 31 c werden die Wörter „Benutzung des Luft-
raums durch Luftsportgeräte" durch die Wörter 
„Benutzung des Luftraums durch Segelflug-
zeuge, Freiballone, Luftsportgeräte und Flug-
modelle" und m Nummer 5 die Angabe „§ 29 
Abs. 1" durch die Angabe „§ 29 Abs. 1 und 4" 
ersetzt. 

36. § 31 d wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Für Amtshandlungen in Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben werden von den 
Beauftragten Kosten (Gebühren und Aus-
lagen) erhoben. Zu den nach § 10 Abs. 1 des 
Verwaltungskostengesetzes zu erhebenden 
Auslagen ist die auf die Kosten nach Satz 2 
entfallende, gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer hinzuzurechnen. Auskünfte an den 
Betroffenen über die zu seiner Person gespei-
cherten Daten sind unentgeltlich. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Gegen die Entscheidungen des Beauf-
tragten im Rahmen seines Auftrags ist der 
Widerspruch statthaft. Hilft der Beauftragte 
nicht ab, so entscheidet die Aufsichtsbehörde; 
im Falle des § 31 b Abs. 3 erfolgt die Entschei-
dung über den Widerspruch durch das Flug-
sicherungsunternehmen. Im Falle des § 31 a 
ist die Klage gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, zu richten. In den Fäl-
len der §§ 31 b und 31 c ist die Klage gegen 
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch den Beauftragten, zu richten. Ist im 
Falle des § 31 b Abs. 2 Satz 2 eine natürliche 
Person beauftragt, so ist die Klage gegen die 
Bundesrepublik Deutschland zu richten, ver-
treten durch das Flugsicherungsunterneh-
men. " 

37. Nach § 31 d wird folgender § 31 e eingefügt: 

„§ 31e 

Im Falle der Staatshaftung wegen Ansprüchen 
Dritter können die Beauftragten nach den §§ 31 a 
bis 31 c bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit vom Bund bis zu einem vom Bun- 
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desministerium für Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen festge-
legten Höchstbetrag in Rückgriff genommen 
werden. Gegenüber Organen und Personal der 
Beauftragten nach den §§ 31 a bis 31 c richtet sich 
der Rückgriff des Beauftragten nach den allge-
meinen Vorschriften. " 

38. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Bestimmung der näheren Einzel-
heiten über Zulassung und Markt-
zugang von Luftfahrtunternehmen, 
Preisgestaltung, Wettbewerb und 
Wirtschaftsregulierung im Luftver-
kehr, " . 

bb) In Nummer 6 werden nach dem Wo rt  
„Luftverkehrs" das Komma und die 
Wörter „deren fachliche Untersuchung" 
gestrichen. 

cc) Nach Nummer 7 wird folgende Num-
mer 7 a eingefügt: 

„7 a. die Erlaubnis zum Betrieb von elek-
tronischen Geräten in Luftfahrzeu-
gen nach § 27 Abs. 3 Satz 2,". 

dd) In Nummer 13 am Ende wird das Komma 
durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Satz angefügt: 

„Auskünfte an den Betroffenen über die 
zu seiner Person in Luftfahrtdateien ge-
speicherten personenbezogenen Daten 
sind unentgeltlich, " . 

ee) Nummer 17 wird wie folgt gefaßt: 

„ 17. die zur Durchführung der Flughafen-
koordinierung nach § 27 a notwen-
digen Einzelheiten, insbesondere die 
Verfahren, nach denen ein Verkehrs-
flughafen zum koordinierten oder 
vollständig koordinierten Flughafen 
zu erklären ist und den Umfang der 
Koordinierungspflicht, ". 

b) In Absatz 4 Nr. 6 werden das Wort  „Flugplan-
koordinierung" jeweils durch das Wort  „Flug-
hafenkoordinierung" und in Satz 3 die An-
gabe „Satz 2, 3, 4" durch die Angabe „Nr. 13 
Satz 2, 3, 4 " sowie in Satz 4 das Wort  „Flug-
plankoordinator" durch das Wo rt  „Flughafen-
koordinator" ersetzt. 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5 a an-
gefügt: 

„ (5 a) Das Bundesministerium für Verkehr 
wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft erforderlich ist, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Tatbestände zu bezeichnen, die als Ordnungs-
widrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 13 geahndet 
werden können. " 

39. In § 32 a Abs. 1 Satz 3 werden das Wo rt  „Flug-
platzhalter" durch das Wort „Flugplatzunterneh

-

mer" und das Wort  „Fluggesellschaften" durch 
das Wort  „Luftfahrtunternehmen" ersetzt. 

40. In § 32b Abs. 4 Satz 1 wird das Wort  „Flugplatz-
halters" durch das Wort  „Flugplatzunterneh-
mers" ersetzt. 

41. Nach § 32b wird folgender § 32c eingefügt: 

„§ 32c 

Eine Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung oder 
Berechtigung auf Grund dieses Gesetzes, der zu 
seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten, der im Inland anwendbaren inte rnational 
verbindlichen Luftverkehrsregeln und Betriebs-
vorschriften im Sinne des Artikels 37 Abs. 2 
Buchstabe c und des A rtikels 38 des Abkommens 
vom 7. Dezember 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411), der Verordnun-
gen des Rates der Europäischen Union oder der 
zu deren Durchführung erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften kann widerrufen werden, 
wenn der Antragsteller mit der Zahlung fälliger 
Gebühren auf Grund des Luftrechts länger als 
drei Monate im Rückstand ist. An Stelle des 
Widerrufs kann das Ruhen auf Zeit angeordnet 
werden, solange der Zahlungsrückstand währt. 
Eine beantragte Erteilung kann aus den Gründen 
nach Satz 1 versagt werden, bis die ausstehende 
Zahlung eingegangen ist. " 

42. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 a wird folgende Num-
mer 4 b eingefügt: 

„4 b. entgegen § 19b Abs. 1 Satz 5 oder 
§ 20a Abs. 1 Satz 5 die im zugelasse-
nen Luftsicherheitsplan dargestell-
ten Sicherungsmaßnahmen nicht 
durchführt, ". 

bb) In Nummer 8a wird die Angabe „Satz 2" 
durch die Angabe „Satz 3" ersetzt. 

cc) Nummer 10 wird wie folgt gefaßt: 

„ 10. einer auf Grund des § 32 erlassenen 
Rechtsverordnung oder einer auf 
Grund einer solchen Rechtsverord-
nung ergangenen vollziehbaren Auf-
lage zuwiderhandelt, wenn die 
Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, ". 

dd) In Nummer 11 werden vor der Angabe 
„§ 27 Abs. 3" das Wort  „oder" durch ein 
Komma ersetzt und die Angabe „§ 27 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 27 Abs. 1 
oder 2 oder 4 Satz 2" ersetzt sowie nach 
der Angabe „ § 6 Abs. 1" die Angabe 
„§ 15 Abs. 2 Satz 1," eingefügt. 

ee) Nummer 12 wird wie folgt gefaßt: 

„12. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 6 mit 
einem Luftfahrzeug den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verläßt,". 
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ff) Nach Nummer 12 wird folgende Num-
mer 12 a eingefügt: 

„ 12a. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 7 mit 
einem Luftfahrzeug in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ein-
fliegt oder auf andere Weise ein 
Luftfahrzeug dorthin verbringt, ". 

gg) Die Nummer 13 wird durch die folgenden 
Nummern 13 und 14 ersetzt: 

„ 13. einer unmittelbar geltenden Vor-
schrift in Rechtsakten der Europäi-
schen Gemeinschaft, die das Luft-
recht regeln, zuwiderhandelt, soweit 
eine Rechtsverordnung nach § 32 
Abs. 5 a für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

14. entgegen § 1 b Abs. 1 die  internatio-
nal  verbindlichen Luftverkehrsregeln 
und Betriebsvorschriften außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes nicht beachtet und befolgt. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 2, 3, 8 a, 9, 12 und 12a kann mit einer 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche 
Mark, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 5 bis 7 und 13 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 4 bis 4 b, 
8, 10, 11 und 14 mit einer Geldbuße bis zu ein-
hunderttausend Deutsche Mark geahndet 
werden. " 

43. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3 a 
eingefügt: 

„3 a. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 3 Luftsport

-

geräte gewerbsmäßig verwendet. " 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „Satz 2 Nr. 1" 
durch die Angabe ,, Satz 3 Nr. 1" ersetzt. 

c) Die Nummern 5 und 5 a werden durch die fol-
genden Nummern 5 bis 8 ersetzt: 

„5. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 
Stoffe oder Gegenstände, die durch 
Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 1 Nr. 7 
als gefährliche Güter bestimmt sind, mit 
Luftfahrzeugen befördert, 

6. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 2 Satz 1 
Stoffe oder Gegenstände, die durch 
Rechtsverordnung als gefährliche Güter 
bestimmt sind, ohne Erlaubnis in Luftfahr-
zeugen im Handgepäck mit sich führt 
oder an sich trägt, 

7. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 elektronische 
Geräte betreibt, 

8. entgegen § 27 Abs. 4 Satz 1 die dort be-
zeichneten Gegenstände in Luftfahrzeu-
gen oder in nicht allgemein zugänglichen 
Bereichen auf Flugplätzen im Hand-
gepäck mit sich führt oder an sich trägt, " 

44. In § 63 Nr. 2 werden der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer ange-
fügt: 

„3. das Bundesamt für Güterverkehr im Bereich 
der Genehmigung von Beförderungsentgel-
ten nach § 21." 

45. Nach dem Dritten Abschnitt wird folgender Vier-
ter Abschnittangefügt: 

„Vierter Abschnitt 

Luftfahrtdateien 

§ 64 

(1) Beim Luftfahrt-Bundesamt und bei den 
Beauftragten nach § 31 c werden Daten aller im 
Inland zum Verkehr zugelassenen Luftfahrzeuge 
in Luftfahrzeugregistern (Luftfahrzeugrolle, Luft-
sportgeräteverzeichnis) gespeichert. Die Spei-
cherung erfolgt bei der Verkehrszulassung 

1. für Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Motor-
segler, Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
beim Luftfahrt-Bundesamt in der Luftfahr-
zeugrolle; 

2. für Luftsportgeräte bei den Beauftragten nach 
§ 31 c im Luftsportgeräteverzeichnis. 

(2) Die in den Luftfahrzeugregistern gespei-
cherten Daten dienen der Überwachung der Ver-
kehrssicherheit der in ihnen erfaßten Luftfahr-
zeuge (§ 2 Abs. 1). Sie dienen darüber hinaus der 
Erteilung von Auskünften, um 

1. Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer 
oder Halter von Luftfahrzeugen, 

2. Luftfahrzeuge eines Eigentümers oder Halters 
oder 

3. Luftfahrzeugdaten 

festzustellen oder zu bestimmen. 

(3) In den Luftfahrzeugregistern werden fol-
gende Daten gespeichert: 

1. Art  und Muster des Luftfahrzeugs sowie 
Werknummer der Zelle, 

2. Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei-
chen des Luftfahrzeugs, 

3. Nummer des Blattes des Luftfahrzeugregi-
sters, 

4. soweit erforderlich, Bezeichnung des Register

-

blattes des Registers für Pfandrechte an Luft

-

fahrzeugen, 

5. Name und die Anschrift des Eigentümers 

a) bei natürlichen Personen: 

Name, Vorname und Anschrift, 

b) bei juristischen Personen und Gesellschaf-
ten des Handelsrechts: 

Firmenname und Anschrift, 

c) zusätzlich bei mehreren Eigentümern: 

Anteile der Berechtigten in Bruchteilen 
oder das für die Gemeinschaft maßge-
bende Rechtsverhältnis, ferner einen von 
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den Berechtigten bevollmächtigten Ver-
treter, 

d) im Falle der Ausnahme nach § 3 Abs. 2 
dieses Gesetzes: 

zusätzlich auch Name und Wohnsitz oder 
Sitz des Luftfahrzeughalters, wenn ein aus-
ländischer Eigentümer 

- Vermieter des Luftfahrzeugs über eine 
Zeitspanne von mehr als sechs Monaten 
oder 

- Sicherungs- oder Vorbehaltseigentümer 

des Luftfahrzeugs ist. 

(4) In der Luftfahrzeugrolle werden neben den 
Daten nach Absatz 3 folgende Daten gespei-
chert: 

1. regelmäßiger Standort des Luftfahrzeugs, 

2. Angabe seines Verwendungszwecks, 

3. Angaben über Muster von Triebwerk oder 
Propeller, Ausrüstung und Notausrüstung 
sowie über durchgeführte Nachprüfungen des 
Luftfahrzeugs, 

4. Angaben über den Schallschutz, 

5. Angaben über die Haftpflichtversicherung, 

6. Name und Anschrift des Halters, wenn der 
Eigentümer nicht zugleich Halter ist; Absatz 3 
Nr. 5 gilt entsprechend. 

(5) Wer die Verkehrszulassung eines Luftfahr-
zeugs beantragt, hat den zuständigen Stellen 
nach Absatz 1 die zu speichernden Daten mitzu-
teilen und auf Verlangen zu belegen. Der Eigen-
tümer eines Luftfahrzeugs hat den zuständigen 
Stellen nach Absatz 1 jede Änderung der Daten 
unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Mit Zustimmung des Halters des Luftfahr-
zeugs können für Luftfahrzeuge nach Absatz 1 
Nr. 1 die Daten nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 sowie 
sein Name und seine Anschrift vom Luftfahrt

-

Bundesamt veröffentlicht werden. 

(7) Die Daten nach den Absätzen 3 und 4 dür-
fen, soweit dies erforderlich ist, 

1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
des Luftverkehrs, 

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen ge-
gen Luftverkehrsvorschriften oder 

3. zur Verfolgung von Straftaten oder zur Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit 

vom Luftfahrt-Bundesamt und von den Beauf-
tragten nach § 31 c an Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen im Inland übermittelt werden. 

(8) Die nach Absatz 3 Nr. 1, 2 und 5 gespeicher-
ten Daten dürfen an nicht-öffentliche Stellen 
übermittelt werden, wenn der Empfänger glaub-
haft macht, daß er 

1. die Daten zur Geltendmachung, Sicherung 
oder Vollstreckung oder zur Bef riedigung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusam-
menhang mit der Teilnahme am Luftverkehr 
oder zur Erhebung einer Privatklage wegen 
im Luftverkehr begangener Verstöße benötigt 
und 

2. ohne Kenntnis der Daten zur Geltend-
machung, Sicherung oder Vollstreckung, zur 
Befriedigung oder Abwehr des Rechts-
anspruchs oder zur Erhebung der Privatklage 
nicht in der Lage wäre. 

Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur 
für den in Satz 1 Nr. 1 genannten Zweck verar-
beiten oder nutzen. Die übermittelnde Stelle hat 
den Empfänger darauf hinzuweisen. 

(9) Die Daten nach den Absätzen 3 und 4 dür-
fen, soweit dies erforderlich ist, vom Luftfahrt

-

Bundesamt 

1. den in Artikel 21 des Abkommens über die 
Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 
1944 (BGBl. 1956 II S. 411) genannten Stellen, 

2. an das Flugsicherungsunternehmen zur Wei-
tergabe an die Organisa tion EUROCONTROL 
zur Durchführung von Flugsicherungsauf-
gaben sowie zur Erhebung von Kosten für die 
Inanspruchnahme von Streckennavigations-
Diensten und Streckennavigations-Einrich-
tungen der Flugsicherung 

übermittelt werden. Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu 
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
werden. 

(10) Die Daten nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 und 
Absatz 4 Nr. 5 und 6 sind spätestens nach Ablauf 
von sechs Monaten nach Erlöschen der Verkehrs-
zulassung zu löschen. 

65 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt eine Datei 
über die von ihm, den Luftfahrtbehörden der 
Länder und den Beauftragten nach § 31 c im Rah-
men ihrer Zuständigkeit erteilten Erlaubnisse 
oder Berechtigungen für Luftfahrer (Zentrale 
Luftfahrerdatei). 

(2) Die Zentrale Luftfahrerdatei dient der Fest-
stellung, welche Erlaubnisse und Berechtigun-
gen ein Luftfahrer besitzt. 

(3) In der Zentralen Luftfahrerdatei werden 
folgende Daten gespeichert: 

1. Familienname, Geburtsname, sonstige frühere 
Namen, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum 
und -ort , 

2. Anschrift, 

3. Art  und Nummer der Erlaubnis oder sonstigen 
Berechtigung, Datum ihrer Erstausstellung 
und Gültigkeitsdauer sowie die jewei lige Aus-
stellungsbehörde, 
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4. rechtskräftige, unanfechtbare oder vorläufig 
wirksame Entscheidungen der Verwaltungs-
behörden: 

a) über die Tauglichkeit von Luftfahrtpersonal 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 2, § 24 a der Luftver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung, 

b) Art  des Tauglichkeitszeugnisses, Datum 
der Ausstellung, Gültigkeitsdauer sowie 
die Einzelbefunde der ausstellenden flie-
gerärztlichen Untersuchungsstelle, 

c) über die Verlängerung oder Erneuerung 
einer Erlaubnis nach den Bestimmungen 
der Verordnung über Luftfahrtpersonal, 

d) über die Anerkennung einer ausländischen 
Erlaubnis nach § 28 oder § 28 a der Luftver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung. 

(4) Wer die Erteilung, Verlängerung oder Än-
derung einer Erlaubnis oder sonstigen Berechti-
gung als Luftfahrer oder zur Ausbildung von 
Luftfahrern beantragt, hat der für die Ausstellung 
der Erlaubnis oder sonstigen Berechtigung zu-
ständigen Stelle die erforderlichen Daten mitzu-
teilen und auf Verlangen zu belegen. 

(5) Die Daten nach Absatz 3 dürfen, soweit dies 
zu dem in Absatz 2 genannten Zweck erforder-
lich ist, 

1. für die Verfolgung von Straftaten, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
auf Grund dieses Gesetzes, 

3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften, soweit sie 
Erlaubnisse oder Berechtigungen für Luftfah-
rer betreffen, 

4. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs an ausländische Stellen 

übermittelt werden. Eine Übermittlung für an-
dere Zwecke als nach Absatz 2 ist nur zulässig, 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
erforderlich ist. In den Fällen der Nummer 4 sind 
die Empfänger darauf hinzuweisen, daß die 
Daten nur zu dem Zweck genutzt und verarbeitet 
werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(6) Die Luftfahrtbehörden der Länder und die 
Beauftragten nach § 31 c übermitteln dem Luft-
fahrt-Bundesamt unverzüglich die nach Absatz 3 
zu speichernden Daten zur Aufnahme in die Zen-
trale Luftfahrerdatei. 

(7) Das Luftfahrt-Bundesamt hat die in der 
Zentralen Luftfahrerdatei gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu löschen, wenn ihre 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich ist. Es prüft bei der Einzelfallbearbei-
tung und jeweils nach Ablauf von fünf Jahren, ob 
gespeicherte personenbezogene Daten zu be-
richtigen oder zu löschen sind. Die F rist beginnt 
mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis eingetre

-

ten ist, das zur Speicherung der Daten geführt 
hat. Die maßgeblichen Gründe für die Aufrecht-
erhaltung der Speicherung des jewei ligen Daten-
satzes sind aktenkundig zu machen. 

§ 66 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register 
zur Speicherung von Daten, die für die Entschei-
dung über die Beschränkung, das Ruhen, den 
Widerruf, die Rücknahme oder die Versagung 
der Erlaubnis oder Berechtigung eines Luftfah-
rers erforderlich sind (Luftfahrer-Eignungsdatei). 

(2) In der Luftfahrer-Eignungsdatei werden 
gespeichert: 

1. Familienname, Geburtsname, Vorname, Ge-
burtsdatum und -o rt , 

2. Daten über rechtskräftige, unanfechtbare oder 
vorläufig wirksame Entscheidungen der Ver-
waltungsbehörden: 

a) über die Beschränkung, das Ruhen, den 
Widerruf oder die Rücknahme einer Er-
laubnis für Luftfahrtpersonal nach § 29 der 
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

b) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 58 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 a bis 7, 8 a bis 16 die-
ses Gesetzes, 

c) über die Versagung der Anerkennung 
einer ausländischen Erlaubnis nach § 28 
oder § 28 a der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung, 

d) über die Versagung oder den Widerruf der 
Erlaubnis zur Ausbildung von Luftfahrern 
nach § 5 dieses Gesetzes, 

e) über das Nichtbestehen der Prüfung nach 
§ 128 Abs. 6 der Verordnung über Luft-
fahrtpersonal, 

3. rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte: 

a) in den in Nummer 2 Buchstabe a bis d 
genannten Fällen, 

b) bei Straftaten und in Fällen, in denen von 
Strafe abgesehen worden ist, die für die 
Beurteilung der Tauglichkeit und Zuverläs-
sigkeit von Personen für den Umgang mit 
Luftfahrzeugen erforderlich sind, 

4. Entscheidungen der Gerichte oder der Staats-
anwaltschaften nach § 153a der Strafprozeß-
ordnung, die für die Beurteilung der Tauglich-
keit und Zuverlässigkeit von Personen für den 
Umgang mit Luftfahrzeugen erforderlich sind, 
jedoch ohne Angabe der festgesetzten Auf-
lagen und Weisungen. 

(3) Die in der Luftfahrer-Eignungsdatei gespei-
cherten Daten dürfen, soweit dies zu dem in Ab-
satz 1 genannten Zweck erforderlich ist, 

1. für die Verfolgung von Straftaten, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
auf Grund dieses Gesetzes, 
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3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften, soweit sie 
Erlaubnisse oder Berechtigungen für Luftfah-
rer betreffen, 

4. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs an ausländische Stellen 

übermittelt werden. Eine Übermittlung für an-
dere Zwecke als nach Absatz 1 ist nur zulässig, 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
erforderlich ist. In den Fällen der Nummer 4 sind 
die Empfänger darauf hinzuweisen, daß die 
Daten nur zu dem Zweck genutzt und verarbeitet 
werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(4) Die nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 3 für die 
Erteilung von Erlaubnissen und Berechtigungen 
für Luftfahrtpersonal zuständigen Landesbehör-
den und die Beauftragten nach § 31 c teilen dem 
Luftfahrt-Bundesamt die für eine Speicherung 
nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 und die für eine Ände-
rung oder Löschung einer Eintragung erforder-
lichen Daten unverzüglich mit. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn diesen Behörden Daten nach 
Absatz 2 Nr. 3 und 4 von Gerichten und Staats-
anwaltschaften übermittelt wurden. 

(5) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten sind 
spätestens nach Ablauf folgender Fristen zu 
löschen: 

1. zwei Jahre 

a) bei Entscheidungen wegen einer Ord-
nungswidrigkeit, 

b) bei Entscheidungen der Gerichte oder der 
Staatsanwaltschaft nach § 153 a der Straf-
prozeßordnung, 

2. fünf Jahre, 

a) wenn auf Geldstrafe oder auf Freiheits-
strafe von nicht mehr als drei Monaten er-
kannt worden ist, 

b) wenn von Strafe abgesehen worden ist, 

3. zehn Jahre 

in allen übrigen Fällen. 

Die Frist beginnt mit der Rechtskraft oder Unan-
fechtbarkeit der Entscheidung. Eine Entschei-
dung, mit der die Erteilung einer Erlaubnis oder 
die Anerkennung einer ausländischen Erlaubnis 
für immer untersagt worden ist, wird gelöscht, 
wenn der Betroffene gestorben ist. 

§ 67 

Über die vom Luftfahrt-Bundesamt erteilten 
Erlaubnisse und Berechtigungen des Flugsiche-
rungspersonals können folgende Daten 

1. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum 
und -ort sowie die Staatsangehörigkeit des 
Erlaubnis- und Berechtigungsinhabers, 

2. Art  der erteilten Erlaubnis oder Berechtigung, 
Ausweisnummer, Tag der Erstausstellung und 
Gültigkeitsdauer der Erlaubnis und Berechti-
gung, 

3. Ruhen oder Widerruf der Erlaubnis und Be-
rechtigung 

an das Flugsicherungsunternehmen, an den 
Flugplatzunternehmer, soweit auf dessen Flug-
platz Beauftragte nach § 31 Abs. 2 Satz 2 dieses 
Gesetzes Flugsicherungsaufgaben durchführen, 
an Behörden und sonstige öffentliche Stellen im 
Inland, die für die Verfolgung von Straftaten und 
für die Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs zuständig sind, übermittelt wer-
den, wenn dies zur Feststellung, welche Erlaub-
nisse und Berechtigungen ein Angehöriger des 
Flugsicherungspersonals besitzt, erforderlich ist. 

§ 68 

(1) Rechtskräftige Entscheidungen wegen 
einer Straftat nach § 60 oder wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 58, die von einem in- 
oder ausländischen Halter eines Luftfahrzeugs 
oder von einer für die Leitung eines in- oder 
ausländischen Luftfahrtunternehmens verant-
wortlichen Person im Inland begangen wurde, 
werden vom Luftfahrt-Bundesamt in einem 
Deliktsregister gespeichert. Die Eintragungen 
dienen der Beurteilung der Zuverlässigkeit des 
Halters oder der für die Leitung des Unterneh-
mens verantwortlichen Personen bei der Ertei-
lung und Überwachung von Genehmigungen 
und Erlaubnissen nach § 20 Abs. 1 und § 21 a 
sowie für Ermessensentscheidungen nach § 2 
Abs. 7. Sie sind nach Ablauf von zwei Jahren zu 
löschen. Die Frist beginnt mit der Rechtskraft der 
Entscheidung. 

(2) Die nach § 31 Abs. 2 Nr. 11 für die Erteilung 
von Genehmigungen für Luftfahrtunternehmen 
zuständigen Landesbehörden teilen dem Luft-
fahrt-Bundesamt die ihnen mitgeteilten Entschei-
dungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften 
nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich mit. 

(3) Die Daten dürfen nur zu den in Absatz 1 
Satz 2 genannten Zwecken verwendet werden. 

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt darf den Stellen, 
denen die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 oblie-
gen, die Daten übermitteln, soweit dies zur Erfül-
lung der genannten Aufgaben erforderlich ist. 

(5) Der Empfänger darf die übermittelten 
Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dessen 
Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 

§ 69 

Personenbezogene Daten dürfen an öffentliche 
Stellen und Einrichtungen im Ausland übermit-
telt werden, sofern dies bei erfolgten oder dro-
henden Angriffen auf die Sicherheit des Luftver-
kehrs, insbesondere durch Flugzeugentführun-
gen und Sabotageakte (§ 29c Abs. 1), erforder-
lich ist. " 
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46. In § 9 Abs. 1 Satz 3, § 10 Abs. 3, § 27d Abs. 1 
und 4 Satz 1 und 3, § 30 Abs. 2 Satz 1 und 3, § 31 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 18 und 19, § 31 b 
Abs. 1 und 2, §§ 31 c, 31 d Abs. 2 Satz 1 bis 3, § 32 
Abs. 1,  2, 2 a Satz 1 und 3, Abs. 2 b, 3 Satz 3, 
Abs. 4, 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1 und 3, § 32a Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 Satz 2 und § 63 
werden jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" , 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wort  „es" 

ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Strafgesetzbuches 

In § 4 des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 
1160), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wer-
den die Wörter „oder Luftfahrzeug" durch die Wörter 
„oder in einem Luftfahrzeug" ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten 

In § 5 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 24. Mai 1968 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „oder Luftfahrzeug" durch die Wörter „oder 
in einem Luftfahrzeug" ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes 
über die Verkündung von Rechtsverordnungen 

Das Gesetz über die Verkündung von Rechtsver-
ordnungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1221), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 Abs. 2 werden nach dem Wort  „Bundes-
anzeiger" die Wörter „oder im Verkehrsblatt - 
Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr der 
Bundesrepublik Deutschland -" eingefügt. 

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Andere vom Bundesministerium für Ver-
kehr festgesetzte oder genehmigte Verkehrs-
tarife einschließlich der Tarife der Spedition und 

Lagerei und der Abgabentarife der Schiffahrt, 
die Verordnungen der Wasser- und Schiffahrts-
direktionen sowie die Verordnungen des Luft-
fahrt-Bundesamtes können im Verkehrsblatt - 
Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland - verkündet 
werden. " 

Artikel 5 

Änderung der Luftverkehrs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Ordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1969 (BGBl. I 
S. 2117), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
21. März 1995 (BGBl. I S. 391), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Im Ersten Abschnitt der Inhaltsübersicht werden 
nach der Angabe „§ 3 a Flugvorbereitung" die An-
gabe „ § 3 b Mitführung von Urkunden und Aus-
weisen" eingefügt und am Ende folgende Angabe 
angefügt: 

„§ 5a Startverbot". 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung über die 
Rechte und Pflichten des Luftfahrzeugführers gel-
ten für den verantwortlichen Luftfahrzeugführer 
unabhängig davon, ob er das Luftfahrzeug selbst 
bedient oder nicht. 

(2) Luftfahrzeuge sind während des Fluges und 
am Boden von dem verantwortlichen Luftfahr-
zeugführer zu führen. Er hat dabei den Sitz des 
verantwortlichen' Luftfahrzeugführers einzuneh-
men, ausgenommen bei Ausbildungs-, Einwei-
sungs- und Prüfungsflügen oder im Falle des Ab-
satzes 3, wenn der Halter etwas anderes bestimmt 
hat. 

(3) Sind mehrere zur Führung des Luftfahrzeugs 
berechtigte Luftfahrer an Bord, ist verantwort-
licher Luftfahrzeugführer, wer als solcher be-
stimmt ist. Die Bestimmung ist vom Halter oder 
von seinem gesetzlichen Vertreter, bei einer juristi-
schen Person von dem vertretungsberechtigten 
Organ zu treffen. Den nach Satz 2 Verpflichteten 
steht gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichti-
gung des Unternehmens eines anderen beauftragt 
oder von diesem ausdrücklich damit betraut ist, 
die Bestimmung nach Satz 1 in eigener Verant-
wortlichkeit zu treffen. 

(4) Ist eine Bestimmung entgegen der Vorschrift 
des Absatzes 3 nicht getroffen, so ist derjenige ver-
antwortlich, der das Luftfahrzeug von dem Sitz des 
verantwortlichen Luftfahrzeugführers aus führt. Ist 
in dem Flughandbuch oder in der Betriebsanwei-
sung des Luftfahrzeugs der Sitz des verantwortli-
chen Luftfahrzeugführers nicht besonders be-
zeichnet, gilt 
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1. bei Flugzeugen, Motorseglern und Segelflug-
zeugen mit nebeneinander angeordneten Sit-
zen der linke Sitz, 

2. bei Flugzeugen, Motorseglern und Segelflug-
zeugen mit hintereinander angeordneten Sit-
zen der beim Alleinflug einzunehmende Sitz, 

3. bei Drehflüglern der rechte Sitz 

als der Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugfüh-
rers." 

3. Nach § 3 a wird folgender § 3 b eingefügt: 

„§ 3b 

Mitführung von Urkunden und Ausweisen 

Die Verpflichtung, die für den Bet rieb erforderli-
chen Urkunden und Ausweise an Bord eines Luft-
fahrzeugs mitzuführen, bestimmt sich nach ver-
bindlichen internationalen Vorschriften, nach 
deutschem Recht und nach dem Recht des Eintra-
gungsstaates des Luftfahrzeugs sowie bei Besat-
zungsmitgliedern nach dem Recht des diese Pa-
piere ausstellenden Staates. In jedem Falle sind 
diese Unterlagen auch in englischer Sprache mit-
zuführen. " 

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

„§ 5a 

Startverbot 

(1) Wird anläßlich des Ergebnisses einer luftauf-
sichtlichen Untersuchung eines nicht in einem 
deutschen Luftfahrzeugregister eingetragenen 
Luftfahrzeugs ein Startverbot verhängt, so hat die 
für die Gewährung der Verkehrsrechte zuständige 
Behörde unverzüglich den betreffenden Eintra-
gungsstaat oder, falls dieser nicht die Aufsicht 
über den Flugbetrieb dieses Luftfahrzeugs führt, 
den für die Aufsicht über den Flugbetrieb dieses 
Luftfahrzeugs zuständigen Staat über die Befun-
de, die zur Verhängung des Startverbots führten, 
zu unterrichten und anschließend entsprechend 
seiner Bewertung zu verfahren. 

(2) Für ein in einem deutschen Luftfahrzeugregi-
ster eingetragenes Luftfahrzeug wird das Startver-
bot erst nach Wiederherstellung seiner Lufttüch-
tigkeit aufgehoben, es sei denn, die für die Be-
wertung der Lufttüchtigkeit zuständige Stelle hält 
einen Start  unter Auflagen und Einschränkungen 
für vertretbar. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für nicht im Luft-
sportgeräteverzeichnis eingetragene Luftsport-
geräte entsprechend. " 

5. In § 13 Abs. 9 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Dies gilt auch für Ausweichmanöver, die auf 
Empfehlungen beruhen, welche von einem bord-
seitigen Kollisionswarngerät gegeben werden. " 

6. In § 22 Abs. 1 Nr. 8 werden die Wörter „bei der 
Luftaufsichtsstelle, auf Flugplätzen ohne Luftauf-
sichtsstelle bei der Flugleitung" durch die Wörter 
„beim Flugplatzunternehmer" ersetzt. 

3. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 17 b wird folgende Nummer 17 c 
eingefügt: 

„ 17 c. einer Vorschrift des § 11 c Abs. 2 Satz 1 
oder Abs. 3 oder Abs. 4 Satz 1 über Be-
schränkungen der Sta rts und Landungen 
von dort  genannten Flugzeugen zu-
widerhandelt; ". 

b) Nummer 19 a wird wie folgt gefaßt: 

„19 a.  ohne Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
oder § 16 Abs. 3 a Satz 2 startet oder lan-
det; " . 

c) Nummer 20 wird wie folgt gefaßt: 

„20. einer Vorschrift des § 16 Abs. 1 bis 3, 5 
oder 6 Satz 1 über den Aufstieg von 
Ballonen, Drachen, Flugmodellen oder 
Flugkörpern mit Eigenantrieb zuwider-
handelt; ". 

8. a) In § 9 a Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 
Satz 2, § 22 Abs. 2 Satz 2, § 25 Abs. 3, § 26 a 
Abs. 3, § 26b Abs. 2, § 26d Abs. 2, § 27 Abs. 2, 
§ 31 Abs. 3 und § 37 Abs. 4 werden die Wörter 
„in dem Bundesanzeiger und" durch die Wör-
ter „im Verkehrsblatt - Amtsblatt des Bundes-
ministeriums für Verkehr der Bundesrepub lik 
Deutschland - oder" ersetzt. 

b) In § 21 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wo rt 
 „fest" die Wörter „und gibt sie im Verkehrsblatt 

- Amtsblatt des Bundesministeriums für Ver-
kehr der Bundesrepublik Deutschland - oder in 
den Nachrichten für Luftfahrer bekannt" einge-
fügt. 

c) In § 27 a Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „und 
in dem Bundesanzeiger sowie in den Nachrich-
ten für Luftfahrer bekanntzumachen" gestri-
chen. 

d) In § 28 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wo rt 
 „und" die Wörter „im Verkehrsblatt - Amtsblatt 

des Bundesministeriums für Verkehr der Bun-
desrepublik Deutschland - oder" eingefügt. 

9. In § 5 Abs. 5 Satz 1, § 7 Abs. 3, § 10 Abs. 1 und 2, 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 11b Abs. 1, § 21 
Abs. 4 Satz 2, § 22 Abs. 2 Satz 2, § 22a Abs. 2 
Satz 1, § 25 Abs. 1 Satz 2 und § 28 Abs. 3 werden 
jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" , 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wo rt  „es" 

ersetzt. 
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Artikel 6 

Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fas-
sung  der  Bekanntmachung vom 13. März 1979 
(BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3178), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Im 3. Unterabschnitt des Ersten Abschnitts 
werden die Wörter „Eintragungsverzeichnisse 
und Kennzeichen" durch die Wörter „Luft-
fahrzeugregister und Kennzeichen" ersetzt. 

b) Im Vierten Abschnitt werden im 1. Unterab-
schnitt die Wörter „Luftfahrtunternehmen 
und Fluglinien" durch die Wörter „Gewerbs-
mäßige Verwendung von Luftfahrzeugen" 
und im 2. Unterabschnitt die Wörter „Ge-
werbsmäßige Verwendung von Luftfahrzeu-
gen für sonstige Zwecke" durch die Wörter 
„Nichtgewerbsmäßige Verwendung von Luft-
fahrzeugen" sowie im 3. Unterabschnitt das 
Wort  „Selbstkostenflüge", im 6. Unterab-
schnitt die Wörter „Mitführen von Funkgerä-
ten" und im 8. Unterabschnitt das Wort  „Luft-
bildwesen" jeweils durch den Klammerzusatz 
„ (weggefallen) " ersetzt und folgende neue 
Unterabschnittüberschrift 11 angefügt: 

„ 11. Anerkennung von Luftsportgeräten 
	 101". 

2. § 3 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

3. § 6 Abs. 1 Nr. 8 wird aufgehoben. 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Zulassungsantrag" . 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „von 
Flugzeugen, Drehflüglern, Luftschiffen, Mo-
torseglern und Ultraleichtflugzeugen" gestri-
chen. 

5. § 9 wird aufgehoben. 

6. Der 3. Unterabschnitt des Ersten Abschnitts wird 
wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„3. Luftfahrzeugregister und Kennzeichen". 

b) § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14 

Eintragungen in Luftfahrzeugregister 

(1) Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Mo-
torsegler, Segelflugzeuge und bemannte Bal-
lone sind bei der Verkehrszulassung von dem 
Luftfahrt-Bundesamt von Amts wegen in die 
Luftfahrzeugrolle einzutragen. Die Eintragung 
kann vor der Verkehrszulassung vorgenom-

men werden, wenn ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht wird. Dem Eigentümer 
oder im Falle des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c 
dem bevollmächtigten Vertreter wird ein Ein-
tragungsschein nach Anlage 1 erteilt. Der 
Eintragungsschein ist bei dem Betrieb des 
Luftfahrzeugs mitzuführen. 

(2) Ultraleichtflugzeuge werden für die Ver-
kehrszulassung von den Beauftragten nach 
§ 31 c des Luftverkehrsgesetzes in das Luft-
sportgeräteverzeichnis eingetragen, Hänge-
gleiter und Gleitsegel auf Antrag. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend, Absatz 1 Satz 4 
jedoch nicht für Hängegleiter und Gleitsegel." 

c) Die §§ 15 bis 18 a werden aufgehoben. 

d) § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Kennzeichen 

(1) Bei der Verkehrszulassung nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 oder bei der Eintragung nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 Satz 1 wird dem 
Luftfahrzeug ein Kennzeichen zugeteilt; im 
Falle der vorläufigen Verkehrszulassung nach 
§ 12 kann ihm ein vorläufiges Kennzeichen 
zugeteilt werden. Die Kennzeichen sind zu-
gleich mit dem deutschen Staatszugehörig

-

keitszeichen nach den Vorschriften der An-
lage 1 am Luftfahrzeug zu führen. 

(2) Auf Antrag kann unter Angabe des 
Musters, der Baureihe und der Werknummer 
des Luftfahrzeugs ein Kennzeichen, für Luft-
sportgeräte befristet, vorgemerkt werden. " 

7. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 22 

Zuständige Stellen 

(1) Die Erlaubnis wird erteilt 

1. von der Luftfahrtbehörde des Landes, in dem 
der Bewerber seinen Hauptwohnsitz hat oder 
ausgebildet wurde, für Privatflugzeugführer, 
Privathubschrauberführer, Motorseglerführer, 
Segelflugzeugführer und Freiballonführer und 
Steuerer von verkehrszulassungspflichtigen 
Flugmodellen und nach § 6 Nr. 9 zulassungs-
pflichtigem sonstigen Luftfahrtgerät, 

2. vom Luftfahrt-Bundesamt für Verkehrsflug-
zeugführer, Berufsflugzeugführer, Berufshub-
schrauberführer, Verkehrshubschrauberfüh-
rer, Flugnavigatoren, Flugingenieure, Luft-
schifführer, Prüfer von Luftfahrtgerät, Flug-
dienstberater, Luftfahrtpersonal des Bundes-
grenzschutzes und der Polizei und für Luft-
fahrzeugführer nach Nummer 1 bei gleichzei-
tigem Erwerb der Instrumentenflugberechti-
gung, 

3. von dem Beauftragten für Luftsportgeräte

-

führer, Windenführer für Luftsportgerät und 
Prüfer von Luftsportgerät. 

(2) Erweiterungen der Erlaubnis und die Ertei-
lung besonderer Berechtigungen werden von 
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den in Absatz 1 genannten Stellen erteilt; für die 
Erteilung der Instrumentenflugberechtigung ist 
jedoch allein das Luftfahrt-Bundesamt zuständig. 

(3) Wird eine Erlaubnis, die nach Absatz 1 Nr. 1 
in die Zuständigkeit des Landes fällt, um die 
Instrumentenflugberechtigung erweitert, tritt das 
Luftfahrt-Bundesamt an die Stelle der bisher zu-
ständigen Luftfahrtbehörde des Landes. Erlischt 
eine Instrumentenflugberechtigung, wird die 
betreffende Stelle nach Absatz 1 für die verblei-
bende Erlaubnis zuständig. 

(4) Die Verlängerung und Erneuerung der Er-
laubnis wird in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
von der für den Hauptwohnsitz des Antragstel-
lers zuständigen Erlaubnisbehörde, bei besonde-
ren Umständen von der Ausbildungsbehörde 
und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 von 
der hiernach zuständigen Stelle erteilt. 

(5) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Nr. 1, ihre Ver-
längerung und Erneuerung sowie Erweiterungen 
und besondere Berechtigungen hierzu können 
auch von der Erlaubnisbehörde eines anderen 
Landes erteilt werden, wenn die nach Absatz 1 
Nr. 1 zuständige Behörde zustimmt. 

(6) Absatz 4 gilt sinngemäß für die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis sowie für 
Anordnungen nach § 29 Abs. 3." 

8. § 28 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die allgemeine Anerkennung und die Anerken-
nung im Einzelfall werden von dem Luftfahrt

-

Bundesamt oder von dem Beauftragten erteilt." 

9. In § 31 Abs. 1 Nr. 1 werden die Angabe „2. Klasse" 
gestrichen und nach dem Wort  „Privathub-
schrauberführer," die Wörter „jeweils ohne In-
strumentenflugberechtigung, sowie" eingefügt. 

10. In § 39 Abs. 2 Satz 2 werden der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende Wörter 
eingefügt: 

„eine ohne diese Zustimmung erteilte Genehmi-
gung ist nichtig. " 

11. § 45 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

12. § 53 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

13. In § 54 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Motorsegler" ein Komma und das Wo rt  „Frei-
ballone" eingefügt. 

14. Der 1. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
wie folgt gefaßt: 

„1. Gewerbsmäßige Verwendung 
von Luftfahrzeugen 

§ 61 

Genehmigungsbehörde, Zulassungsbehörde 

(1) Die Betriebsgenehmigung für die gewerbs-
mäßige Beförderung von Personen oder Sachen 
nach der Verordnung EWG) Nr. 2407/92 des 
Rates vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von 

Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunterneh-
men (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung wird erteilt 

1. für Luftfahrtunternehmen, deren Luftfahr-
zeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln 
betrieben werden, von der Luftfahrtbehörde 
des Landes, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz hat, 

2. für andere Luftfahrtunternehmen von dem 
Bundesministerium für Verkehr oder einer an-
deren von ihm bestimmten Stelle. 

(2) Die Genehmigungen nach § 20 Abs. 1 Satz 1 
des Luftverkehrsgesetzes werden von der Luft-
fahrtbehörde des Landes, in dem das Unterneh-
men seinen Sitz hat, erteilt. Die Genehmigung 
kann von der Luftfahrtbehörde eines anderen 
Landes erteilt werden, wenn der Schwerpunkt 
der beabsichtigten Unternehmertätigkeit in die-
sem Lande liegt und die nach Satz 1 zuständige 
Behörde zustimmt. , 

(3) Die Zulassung von Luftsicherheitsplänen 
wird in allen Fällen von dem Bundesministerium 
für Verkehr oder einer anderen von ihm be-
stimmten Stelle erteilt. 

§ 62 

Antrag auf Erteilung der Bet riebsgenehmigung 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Betriebs-
genehmigung nach § 20 Abs. 1 des Luftverkehrs-
gesetzes muß enthalten: 

1. den Namen, Wohnsitz oder Sitz des Antrag-
stellers, eine Erklärung über schwebende 
Strafverfahren und darüber, daß ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 des Bundeszentral-
registergesetzes zur Vorlage bei der Geneh

-migungsbehörde beantragt worden ist, bei 
juristischen Personen und Gesellschaften des 
Handelsrechts außerdem den Namen und 
Wohnsitz der vertretungsberechtigten Perso-
nen sowie auf Verlangen eine Bescheinigung 
des Registergerichts, daß die Eintragung in 
das Vereins-, Handels- oder Genossen-
schaftsregister nur noch von der Erteilung 
der Genehmigung abhängt, 

2. die Angabe der Staatsangehörigkeit des 
Antragstellers, bei juristischen Personen oder 
Gesellschaften des Handelsrechts die Staats-
angehörigkeit der vertretungsberechtigten 
Personen, 

3. die Angabe des Zwecks des Luftfahrtunter-
nehmens sowie der Gebiete, in welchen 
geflogen werden soll , 

4. die Angaben über die zur Verwendung vor-
gesehenen Luftfahrzeuge, insbesondere An-
zahl, Muster und Kategorien, 

5. die Namen des Luftfahrtpersonals unter An-
gabe der erteilten Erlaubnisse und besonde-
ren Berechtigungen, 

6. den Nachweis der für den sicheren Bet rieb 
erforderlichen wirtschaftlichen Leistungs- 
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fähigkeit des Antragstellers, den Gese ll
-schaftsvertrag, die Bilanz einschließlich Ge-

winn- und Verlustrechnung, Angaben über 
die Kapitalzusammensetzung des Unterneh-
mens, sein Anlagevermögen und den Kapi-
talbedarf, ferner einen Wirtschafts- und 
Liquiditätsplan für das laufende und fol-
gende Jahr, sowie Angaben über die vor-
gesehenen Beförderungsentgelte und Be-
dingungen, 

7. bei Verwendung von Luftfahrzeugen, die 
nicht im ausschließlichen Eigentum des An-
tragstellers stehen, den Nachweis, daß er dar-
an uneingeschränkt die Verfügungsgewalt 
besitzt, die die beabsichtigte Verwendung der 
Luftfahrzeuge voraussetzt (Halter), sowie auf 
Verlangen der Genehmigungsbehörde über 
den Eigentümer der Luftfahrzeuge die Anga-
ben nach den Nummern 1 und 2, 

8. den Nachweis des Abschlusses der gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungen, 

9. den Nachweis, daß ausreichende personelle, 
technische und organisatorische Vorausset-
zungen vorhanden sind, um die Lufttüchtig-
keit der verwendeten Luftfahrzeuge jederzeit 
aufrechtzuerhalten und einen sicheren Be-
trieb durchzuführen, 

10. den Nachweis, daß die Ausrüstung der Luft-
fahrzeuge für die beabsichtigte Verwendung 
den Vorschriften für den Betrieb des Luftfahr-
zeugs entspricht und die Führer der Luftfahr-
zeuge die erforderlichen Erlaubnisse und Be-
rechtigungen besitzen. 

(2) Für die Erteilung der Betriebsgenehmigung 
für die gewerbsmäßige Beförderung von Fluggä-
sten, Post und/oder Fracht durch Luftfahrtunter-
nehmen nach Maßgabe der Verordnung (EWG) 
Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die 
Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luft-
fahrtunternehmen (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt Absatz 1 Nr. 1 
bis 5, 7 bis 10 entsprechend. Weitere nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 zu erbringende 
Nachweise bleiben hiervon unberührt. 

§63 

Betriebsgenehmigung für Luftfahrtunternehmen 
außerhalb der Vertragsstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraumes 

(1) Die Betriebsgenehmigung für Luftfahrt-
unternehmen nach § 21 a des Luftverkehrsgeset-
zes, die von einem Staat außerhalb der Euro

-

päischen Union oder des Europäischen Wi rt
-schaftsraumes gegenüber der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland auf diplomatischem 
Wege zur Ausübung des Linienverkehrs benannt 
worden sind (Bezeichnung), wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr oder einer anderen von 
ihm bestimmten Stelle erteilt. 

(2) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in 
Luftverkehrsabkommen mit dem Heimatstaat 
des bezeichneten ausländischen Unternehmens 

muß der Antrag auf Erteilung der Betriebsgeneh-
migung insbesondere enthalten: 

1. den Nachweis der Bet riebsgenehmigung des 
Heimatstaates (Air Operator Ce rtificate); 

2. die zur Bestimmung von Sitz und Nationalität 
der Gesellschaft notwendigen Angaben und 
Nachweise wie Gesellschaftssatzung, Han-
delsregisterauszug, Geschäftsbericht oder 
entsprechende andere Dokumente, aus denen 
sich Angaben über Vorstand und Zusammen-
setzung des Geschäftskapitals entnehmen 
lassen; 

3. die Erteilung einer Vollmacht an einen im 
Inland ansässigen Zustellungs- und Emp-
fangsbevollmächtigten; 

4. den Flugplan für die beantragte erste Flug-
planperiode mit Angabe von ICAO- oder 
IATA-Code des beantragenden Unterneh-
mens; 

5. die vollständige Flottenauflistung des zum 
Einsatz vorgesehenen Fluggeräts mit Anga-
ben zur Kapazität der einzelnen Luftfahrzeug

-

muster sowie über Eigentumsverhältnisse und 
Nationalitäts- und Eintragungszeichen; 

6. detaillierte Nachweise über die Einhaltung 
der gesetzlichen Versicherungspflicht; 

7. die Aufstellung über die zur Anwendung vor-
gesehenen Passagiertarife. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann weitere 
Nachweise, die denen nach § 62 Abs. 1 entspre-
chen, verlangen. 

(4) Bei der Antragstellung ist der Luftsicher-
heitsplan (§ 20 a des Luftverkehrsgesetzes) vor-
zulegen. 

§ 63 a 

Streckengenehmigung, Liniengenehmigung 

(1) Die Streckengenehmigung zur Ausübung 
von Verkehrsrechten auf Strecken innerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach 
der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates 
vom 23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrt-
unternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des 
innergemeinschaftlichen Flugverkehrs (ABl. EG 
Nr. L 240 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung 
wird erteilt 

1. für Luftfahrtunternehmen, deren Luftfahr-
zeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln be-
trieben werden, von der Luftfahrtbehörde des 
Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz 
hat, 

2. für andere Luftfahrtunternehmen von dem 
Bundesministerium für Verkehr oder einer 
anderen von ihm bestimmten Stelle. 

Die Erteilung der Streckengenehmigung im 
innereuropäischen Luftverkehr hat eine gültige 
Betriebsgenehmigung nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 
über die Erteilung von Bet riebsgenehmigungen 
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an Luftfahrtunternehmen (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung und deren Fo rt

-bestand zur Voraussetzung. Auf Verlangen der 
für die Erteilung der Streckengenehmigung 
zuständigen deutschen Behörde ist eine beglau-
bigte Abschrift der Betriebsgenehmigung und 
erforderlichenfalls eine Bescheinigung über die 
fortbestehende Gültigkeit derselben vorzulegen. 

(2) Die Genehmigung zur Ausübung von Ver-
kehrsrechten im Fluglinienverkehr auf Strecken, 
die nicht unter Absatz 1 fallen, wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr oder einer anderen von 
ihm bestimmten Stelle erteilt. Die Liniengeneh-
migung für ausländische Unternehmen hat eine 
gültige Betriebsgenehmigung nach § 63 zur Vor-
aussetzung. 

§ 63 b 

Flugplan 

Bis zum 15. Februar (für die Flugplanperiode 
1. April bis 31. Oktober) und bis zum 15. Septem-
ber (für die Flugplanperiode 1. November bis 
31. März) eines jeden Jahres hat ein Luftfahrtun-
ternehmen mit der Genehmigung nach § 63 a 
Abs. 2 einen Flugplan bei dem Bundesministe-
rium für Verkehr oder einer anderen von ihm 
bestimmten Stelle zur Genehmigung vorzulegen. 
Luftfahrtunternehmen mit der Genehmigung 
nach § 63 a Abs. 1 haben den Flugplan nach den 
für die Flugpreise nach § 63 c Abs. 1 geltenden 
Regelungen zu hinterlegen. 

§ 63 c 

Flugpreise 

(1) Die Flugpreisgestaltung im innereuropäi-
schen Luftverkehr richtet sich nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 2409/92 des Rates vom 23. Juli 
1992 über Flugpreise und Luftfrachtraten (ABl. 
EG Nr. L 240 S. 15) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die vorgesehenen Flugpreise des Perso-
nenluftverkehrs sind nach Artikel 5 Abs. 2 der 
Verordnung beim Bundesministerium für Ver-
kehr oder einer anderen von ihm bestimmten 
Stelle zu hinterlegen. Der hinterlegte Flugpreis 
wird 24 Stunden nach Eingang wirksam, es sei 
denn, die Genehmigungsbehörde trifft Maßnah-
men nach Artikel 6 der Verordnung. 

(2) Die Genehmigung für Beförderungsent-
gelte im Fluglinienverkehr nach § 63 a Abs. 2 
erteilt das Bundesministerium für Verkehr oder 
eine andere von ihm bestimmte Stelle. 

§ 64 

Anzeigepflichten 

Änderungen der Betriebsgrundlagen, die Ge-
genstand der jeweiligen Genehmigung dieses 
Abschnitts waren, sind von dem Inhaber der Ge-
nehmigung der Genehmigungsbehörde unver-
züglich anzuzeigen. Ist der Inhaber der Geneh-
migung nach den §§ 61 und 62 eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft, so sind 
Veränderungen hinsichtlich der vertretungsbe-
rechtigten Personen ebenfalls der Genehmi-
gungsbehörde anzuzeigen. 

§65 

Aufsicht 

(1) Die jeweils zuständige Genehmigungsbe-
hörde dieses Abschnitts ist berechtigt nachzuprü-
fen, ob die Voraussetzungen, die für die Ertei-
lung der Genehmigung maßgebend waren, fo rt

-bestehen und ob der Flugbetrieb ordnungsge-
mäß durchgeführt wird. Sie kann die hierfür not-
wendigen Auskünfte verlangen und Überprüfun-
gen der Luftfahrzeuge und des Unternehmens 
durchführen. 

(2) Hat das Bundesministerium für Verkehr 
eine andere Stelle zur Genehmigungsbehörde 
bestimmt, hat diese die Befugnisse nach Ab-
satz 1. " 

15. Der 2. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
wie folgt gefaßt: 

„2. Nichtgewerbsmäßige Verwendung 
von Luftfahrzeugen 

§ 66 

Genehmigungsbehörde 

Die Genehmigungen nach § 20 Abs. 1 Satz 2 
des Luftverkehrsgesetzes werden von der Luft-
fahrtbehörde des Landes, in dem der 
Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat, er-
teilt. Die Genehmigung kann von der Luftfahrt-
behörde eines anderen Landes erteilt werden, 
wenn der Schwerpunkt der beabsichtigten Tätig-
keit in diesem Lande liegt und die nach Satz 1 
zuständige Behörde zustimmt. 

§ 67 

Antrag auf Erteilung der Genehmigung 

(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung 
muß die Angaben nach § 62 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 9 
und 10, ferner den Nachweis des Abschlusses 
einer Unfallversicherung der Fluggäste durch 
Vorlage des Versicherungsscheins oder eine 
Deckungszusage der Versicherung enthalten. 
Bei einem ausländischen Antragsteller wird der 
Nachweis nach § 62 Abs. 1 Nr. 9 und 10 durch 
die Vorlage der Bet riebserlaubnis des Register-
staates oder durch eine entsprechende Unbe-
denklichkeitsbescheinigung der zuständigen 
Luftfahrtbehörde dieses Staates erbracht. 

(2) Die Genehmigungsbehörde kann weitere 
Angaben, Unterlagen und Nachweise fordern, 
die für eine Entscheidung über den Antrag nach 
Absatz 1 erforderlich sind. 

§ 68 

Anzuwendende Vorschrift 

Auf die Aufsicht ist § 65 sinngemäß anzuwen-
den. " 

16. Der 3. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
aufgehoben. 
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17. In § 73 Nr. 2 werden die Wörter „Bundesminister 
für Verkehr" durch das Wo rt  „Luftfahrt-Bundes-
amt" ersetzt. 

18. In § 74 Abs. 4 werden die Wörter „Flugmodelle, 
Hängegleiter oder Gleitsegel" durch die Wörter 
„Flugmodelle und nicht motorgetriebene Luft-
sportgeräte" ersetzt. 

19. § 77 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 77 
Mitführen von Waffen 

Waffen, die der Mitführende nach anderen 
Rechtsvorschriften tragen darf, dürfen in Luft-
fahrzeugen ohne Erlaubnis mitgeführt werden." 

20. In § 78 Abs. 4 wird die Angabe „§ 63 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 20 Abs. 3 des Luftverkehrs-
gesetzes" ersetzt. 

21. Der 6. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
aufgehoben. 

22. In § 95 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 99 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 99 Abs. 5" ersetzt. 

23. Dem § 96 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Rechtswirkungen nach Satz 1 treten nur 
dann ein, wenn der Antrag von einem nach § 15 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bestellten 
inländischen Empfangsbevollmächtigten einge-
reicht wurde, der zugleich der Genehmigungs-
behörde als Zustellungsbevollmächtigter nach 
§ 8 des Verwaltungszustellungsgesetzes benannt 
worden ist. " 

24. Vor § 101 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„11. Anerkennung von Luftsportgeräten". 

25. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 Buchstabe a wird aufgehoben. 

b) Nummer 12 wird aufgehoben. 

c) In Nummer 13 Buchstabe c wird die Angabe 
„Abs. 2" durch die Angabe „Abs. 4" ersetzt. 

26. Anlage 1 (zu § 14 Abs. 1) wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Die Bezeichnung der Anlage wird wie folgt 
gefaßt: 

„Anlage 1 (zu § 14 Abs. 1 und § 19 Abs. 1)". 

b) Abschnitt I wird wie folgt gefaßt: 

„I. 

Eintragungsschein 
und Lufttüchtigkeitszeugnis 

Eintragungsschein und Lufttüchtigkeitszeug-
nis sind nach den dieser Anlage beigefügten 
Mustern zu erteilen: 

für Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Motor-
segler, Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
nach den Mustern 1 und 2, für Luftsportgeräte 
nach den Mustern 3 und 4." 

c) Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. Deutsche Flugzeuge, Drehflügler, 
Luftschiffe, Motorsegler und be-
mannte Ballone führen als Staatszu-
gehörigkeitszeichen die Bundesflagge 
und den Buchstaben D sowie als 
besondere Kennzeichnung (Eintra-
gungszeichen) vier weitere Buchsta-
ben. " 

bb) In Nummer 2 wird das Wort  „Höchstge-
wicht" durch die Wörter „höchstzulässige 
Startmasse" ersetzt sowie der Punkt nach 
der Angabe „N" durch ein Komma ersetzt 
und die folgende Angabe eingefügt: 

„bemannte Ballone 	 O." 

cc) In Nummer 4 Abs. 3 Satz 1 werden nach 
den Wörtern „Hülle von Luftschiffen" die 
Wörter „und bemannten Ballonen" einge-
fügt. 

dd) Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. Bemannte Ballone führen den Buch-
staben D und das Eintragungszeichen 
entsprechend Nummer 3 Abs. 2 erster 
Halbsatz sowie auf der Kappe. " 

d) Abschnitt III Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Bemannte Ballone setzen die Bundes-
flagge oder führen sie gemäß Nummer 1 
Abs. 2 in gegenüberliegender Anordnung 
außen auf der Hülle; die Gesamthöhe muß 
hierbei jedoch mindestens 30 cm betra-
gen. " 

e) Der Anhang zur Anlage 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Das Muster 3 wird aufgehoben. 

bb) Das bisherige Muster 4 a wird Muster 3. 

cc) Das bisherige Muster 4 b wird Muster 4. 

27. In § 24 Abs. 3 Nr. 3, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 40 
Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 28" jeweils 
durch die Angabe „ § 30 " ersetzt. 

28. In § 2 Satz 2, § 7 Satz 2, § 20 Abs. 4 Satz 2, § 24 a 
Abs. 1 Satz 4, § 28 Abs. 3 Satz 2, § 81 Abs. 1 
Satz 3, § 92 Abs. 3 Satz 1, § 97 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2, § 99 Abs. 3 und § 101 Satz 1 werden 
jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" , 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wort  „es" 

ersetzt. 
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Artikel 7 

Änderung der Kostenverordnung 
der Luftfahrtverwaltung 

Die Anlage zu § 2 Abs. 1 der Kostenverordnung 
der Luftfahrtverwaltung vom 14. Februar 1984 
(BGBl. I S. 346), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 23. Mai 1996 (BGBl. I S. 702), wird wie 
folgt geändert: 

1. Abschnitt V Nr. 12 wird wie folgt gefaßt: 

„12. Genehmigung der Errichtung bestimmter 
Bauwerke und Luftfahrthindernisse (§ 12 
Abs. 2 Satz 4, § 15 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 2 
LuftVG) 100 bis 2000 DM". 

2. Abschnitt VI wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 1 wird durch die folgenden Num-
mern 1 und 1 a ersetzt: 

„ 1. Genehmigung von Luftfahrtunternehmen 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 oder § 20 Abs. 4, je-
weils in Verbindung mit § 61 LuftVZO) 
 400 bis 4000 DM 

1 a. Genehmigung für die nichtgewerbsmäßige 
Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht (§ 20 Abs. 1 Satz 2 LuftVG, 
§ 66 LuftVZO) 100 bis 800 DM". 

b) Die Nummern 7 und 8 werden aufgehoben. 

c) In Nummer 19 wird Buchstabe a aufgehoben; 
die nachfolgenden Buchstaben b und c werden 
die Buchstaben a und b. 

d) Nummer 20 wird aufgehoben. 

3. Abschnitt VII Nr. 24 wird aufgehoben. 

Artikel 8 

Änderung der Verordnung 
über Luftfahrtpersonal 

Die Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1984 
(BGBl. I S. 265), zuletzt geändert durch Ar tikel 3 der 
Verordnung vom 26. Mai 1993 (BGBl. I S. 750), wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Nummer 2 des Ersten Abschnitts der 
Inhaltsübersicht, in § 7 Abs. 1 und 3 Satz 1, § 11 
Abs. 1 Nr. 1, in der Überschrift zu § 89, in § 89 
Abs. 1 und 2, § 128 Abs. 2 Satz 2 und im Muster 
des Beiblattes „A" zum Luftfahrerschein für Be-
rufsflugzeugführer zu Muster 2 (§ 10 LuftPersV) 
wird jeweils die Angabe „2. Klasse" gestrichen. 

2. In der Nummer 3 des Ersten Abschnitts der 
Inhaltsübersicht werden die Wörter „Berufsflug-
zeugführer 1. Klasse" gestrichen. 

3. § 13 wird aufgehoben. 

4. In § 125 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „für 
Berufsflugzeugführer 1. Klasse," gestrichen. 

Artikel 9 

Übergangsregelung 

Die Form und die Abmessungen bisher bestehen-
der, von diesem Gesetz abweichender Bauschutz-
bereiche richten sich ab dem ... [einzusetzen: erster 
Tag des sechsten auf die Verkündung dieses Geset-
zes folgenden Kalendermonats] nach den Vorschrif-
ten des Luftverkehrsgesetzes über den Bauschutz-
bereich. Die §§ 16, 16a, 18, 19 des Luftverkehrsge-
setzes finden Anwendung. Die zuständige Luftfahrt-
behörde kann auf Antrag des Flugplatzunternehmers 
den bisherigen Bauschutzbereich abweichend von 
Satz 1 aufrechterhalten, soweit öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen. 

Artikel 10 

Bekanntmachungsbefugnis 

Das Bundesministerium für Verkehr kann den 
Wortlaut des Luftverkehrsgesetzes in der nach dem 
Inkrafttreten dieses Änderungsgesetzes geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 11 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 5 bis 8 beruhenden Teile der 
dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben 
werden. 

Artikel 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am ersten Tag des siebten auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nr. 23 (§ 27 Abs. 1 LuftVG) tritt außer 
Kraft, sobald eine Rechtsverordnung über die Beför-
derung gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen auf 
Grund des Gesetzes über die Beförderung gefähr-
licher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in 
der jeweils geltenden Fassung in Kraft ge treten ist. 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt Artikel 5 
Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrs-
gesetzes vom 18. September 1980 (BGBl. I S. 1729) 
außer Kraft . 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

Der Luftverkehr in Deutschland und in der Europäi-
schen Union befindet sich seit Jahren in einer steti-
gen Aufwärtsentwicklung. Zwischen 1984 und 1993 
hat sich der Fluggastverkehr von/nach der Bundes-
republik Deutschland verdoppelt - auf rund 61 Mil-
lionen Fluggäste 1). Damit einhergehend ist die Zahl 
der Flugbewegungen entsprechend gestiegen. Seit 
der Vereinigung Deutschlands im Jahre 1990 stieg 
die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Char-
terluftverkehr der internationalen Verkehrsflughäfen 
in Deutschland innerhalb von nur fünf Jahren von 
rund 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen 2). Für die Erhö-
hung der Zahl der Flugbewegungungen um 400 000 
auf insgesamt 800 000 hatte es zuvor mehr als 20 Jah-
re (von 1965 bis 1986) gedauert 3). Dieser Trend wird 
auch in Zukunft anhalten. Alle vorliegenden Progno-
sen gehen im Bereich des Luftverkehrs von überpro-
portionalen Zuwachsraten aus, wonach sich der Luft-
verkehr innerhalb der nächsten zehn Jahre voraus-
sichtlich verdoppeln wird. 

Mehr Verkehr bedeutet gleichzeitig eine Zunahme 
von Sicherheitsrisiken im Luftverkehr. Der Luftver-
kehr in der Bundesrepublik Deutschland besitzt 
einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Diesen St an

-dard gilt es daher auch in Zukunft unter Einbezie-
hung der zu erwartenden Verkehrszuwächse und der 
damit verbundenen weiteren Internationalisierung 
dieses Verkehrs zu erhalten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf legt deshalb sein 
Schwergewicht auf die Erhaltung und Verbesserung 
der Luftverkehrs-Sicherheit. Dabei wird der be-
stehende Ordnungsrahmen durch zahlreiche Einzel-
maßnahmen entsprechend angepaßt und fortent-
wickelt. 

Mit dem neuen § 1 a wird klargestellt, daß bestimmte 
deutsche Luftverkehrsvorschriften auch außerhalb 
des deutschen Hoheitsbereichs Geltung haben, um 
die Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten. 
Der neue § 1 b verpflichtet darüber hinaus in Ober-
einstimmung mit Regelungen der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) die Besatzungs-
mitglieder eines deutschen Luftfahrzeugs, auch im 
Hoheitsbereich eines anderen Staates die do rt  jeweils 
geltenden Flug- und Luftverkehrsregeln zu beachten 
und zu befolgen. 

Die Lufthoheit der Bundesrepublik Deutschland wird 
nunmehr ausdrücklich durch den neu eingefügten 
§ 1 c festgeschrieben, der bestimmt, welche Luftfahr-
zeuge den deutschen Luftraum nutzen dürfen. 

1) Quelle: Lufthansa - Weltluftverkehr - Lufthansa und Konkur-
renz - Ausgabe 1995. 

2) Quelle: Statistisches Bundesamt. 
3) Quelle: Statistisches Bundesamt. 

Mit dem neuen § 23 b werden erstmals die für die 
Genehmigungsbehörden nach §§ 20 ff. notwendigen 
Prüfungs- und Kontrollrechte im Hinblick auf die 
Einhaltung bzw. auf den weiteren Bestand der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen umfassend gesetzlich 
geregelt. Der neue § 29 Abs. 4 verschafft darüber 
hinaus den für die Aufsicht über Luftfahrtunterneh-
men und für die Luftaufsicht auf Flugplätzen zustän-
digen Vertretern der Luftfahrtbehörden ein aus-
drückliches Betretungs- und Untersuchungsrecht, 
um Luftfahrzeuge auf ihre - erkennbare - Lufttüch-
tigkeit (Verkehrssicherheit) kontrollieren zu können. 

Die Ordnungswidrigkeitentatbestände von § 58 und 
die für sie geltenden Bußgeldhöchstsätze sind einer 
grundsätzlichen Revision unterworfen worden. Seit 
1980 sind die Obergrenzen der geltenden Bußgeld-
rahmensätze nicht mehr verändert worden. Die 
neuen und drastisch angehobenen Bußgeldhöchst-
grenzen berücksichtigen wesentlich stärker als bis-
her Sicherheitsaspekte. Die Folgewirkungen von 
Verstößen gegen die Luftverkehrs-Sicherheit sind 
regelmäßig kaum kalkulierbar und können erheb-
liche Konsequenzen für andere Luftverkehrsteilneh-
mer, für Passagiere und nicht zuletzt für die Bevölke-
rung am Boden mit sich bringen. Der Entschluß, ent-
sprechende Taten zu begehen, soll durch ein fühl-
bares Bußgeld unterdrückt werden. Gestaffelte Buß-
geldhöchstgrenzen zwischen zwanzig- und einhun-
derttausend Deutsche Mark tragen diesem Anliegen 
konsequent Rechnung. Mit der Erhöhung der be-
stehenden Bußgeldhöchstgrenzen von zehn- bzw. 
zwanzigtausend Deutsche Mark auf bis zu einhun-
derttausend Deutsche Mark wird auch zusätzlicher 
Spielraum für die Ahndung gravierender Verstöße 
geschaffen sowie dem einhelligen Wunsch des Ver-
kehrsausschusses des Deutschen Bundestages nach 
einer spürbaren Erhöhung der Rahmensätze entspro-
chen. 

Um die Zuverlässigkeit von für die Leitung eines in- 
oder ausländischen Luftfahrtunternehmens verant-
wortlichen Personen beurteilen zu können, wird 
außerdem ein Deliktsregister beim Luftfahrt-Bundes-
amt eingerichtet (vgl. § 68). 

Der Erhöhung der Luftverkehrs-Sicherheit dient 
auch der geänderte § 27, der das Recht der gefähr-
lichen Güter nunmehr klarer strukturiert und deut-
licher als bisher zwischen der technischen Sicherheit 
des Luftfahrzeugs und der Sicherheit des Lufttrans-
ports unterscheidet. 

Die Europäische Union hat mit ihrem Dritten Libera-
lisierungspaket 4) dem Luftverkehr in Europa ein ent-
scheidendes Gepräge gegeben. Diesem Umstand 
trägt der vorliegende Gesetzentwurf insoweit Rech- 

4) Verordnungen (EWG) 2407/92, 2408/92 und 2409/92 vom 
23. Juli 1992 (ABI. EG Nr. L 240 S. 1 ff.) - im folgenden als 
VO 2407, VO 2408 oder VO 2409 bezeichnet. 
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nung als in einem ersten Schritt die im europäischen 
Recht geregelte Mate rie aus dem nationalen Luft-
recht (§ 20) entfernt wird. Parallelregelungen sind 
insoweit ausgeschlossen. Einem späteren Ände-
rungsgesetz muß es vorbehalten werden, weitere 
überaus schwierige Abstimmungen mit dem europäi-
schen Recht vorzunehmen. 

Einen Schwerpunkt des Gesetzentwurfs bildet auch 
der Datenschutz, der nunmehr ausdrücklich und um-
fassend in einem eigenen Abschnitt im Luftverkehrs-
gesetz (LuftVG) verankert wird. Durch bereichsspe-
zifische - d. h. auf die jewei lige Datei und auf die 
fachlichen Anforderungen bezogene - Regelungen 
werden hiermit für die Luftfahrtverwaltung die für 
erforderlich gehaltenen Rechtsgrundlagen für die 
Erhebung, Speicherung, Übermittlung und Löschung 
von personenbezogenen Daten geschaffen. 

Des weiteren werden durch das Änderungsgesetz 
notwendige Korrekturen im LuftVG vorgenommen, 
die zu einer sachgerechten Umsetzung der Ziele der 
Organisationsprivatisierung der Flugsicherung noch 
erforderlich sind und im Zehnten Gesetz zur Ände-
rung des LuftVG vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370) 
nicht berücksichtigt werden konnten. 

Mit dem Gesetz werden Aufgaben der Luftverkehrs-
verwaltung den Ländern als Auftragsverwaltung 
übertragen bzw. auf den Bund rückübertragen; das 
Gesetz bedarf aus diesem Grund der Zustimmung 
des Bundesrates (Artikel 87 d Abs. 2 GG). 

Die Vorprüfung des Gesetzentwurfs nach § 22 a 
GGO II hat die Notwendigkeit des Vorhabens be-
stätigt. Das Gesetz ist erforderlich, um die Luftver-
kehrs-Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland 
auch weiterhin auf ihrem hohen Stand zu halten, um 
europäisches Recht und nationales Recht in Einklang 
zu bringen und um Grundsätze des Datenschutzes 
bereichsspezifisch umzusetzen. Die Beibehaltung 
des bisherigen Zustandes würde zu unve rtretbaren 
Sicherheitsrisiken in der Luftfahrt führen und einen 
rechtlich ungesicherten Zustand aufrechterhalten. 
Aus diesem Grund können auch die vorgesehenen 
Maßnahmen nicht länger hinausgeschoben werden. 
Da die Luftverkehrsverwaltung nach Artikel 87 d GG 
dem Bund obliegt, kann nur der Bund handeln. Für 
die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen ist 
ein Gesetz notwendig, da die grundlegenden Auf-
gaben der Luftverkehrsverwaltung im Luftverkehrs-
gesetz geregelt sind, das insoweit entsprechend 
geändert und angepaßt werden muß. Der Gesetzent-
wurf beschränkt sich hierbei auf die unumgäng-
lichen Regelungen. Da die Maßnahmen auf Dauer 
Bestand haben sollen, scheidet eine Bef ristung des 
Gesetzes aus. Bei der Abfassung des Gesetzes ist 
Wert auf eine klare und verständliche Sprache gelegt 
worden. Die vorgesehenen Regelungen sind auch 
praktikabel. Insbesondere ist die Neuorganisation 
der Zuständigkeiten von Bund und Ländern in der 
Luftverkehrsverwaltung möglich und sinnvoll. 

Der Bund wird durch die Ausführung des Gesetzes 
mit zusätzlichen Kosten belastet. Während durch die 
Neuaufteilung der Zuständigkeiten (vgl. § 31 Abs. 2 
Nr. 1 und 11) im Bereich der Erteilung von Erlaubnis-
sen und Berechtigungen für Luftfahrer sowie bei der 

Genehmigung von Luftfahrtunternehmen in den 
Ländern Stellen wegfallen, ist mit einem Stellen-
mehrbedarf beim Bund (d. h. beim insoweit zustän-
digen Luftfahrt-Bundesamt) von insgesamt ca. 10 
zusätzlichen Stellen (2,5 x A 13h, 6 x A 12, 0,5 x A 11, 
1 x A 7) zu rechnen. 

Den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbände) 
entstehen durch das Gesetz keine Kosten. Den 
Ländern und den Beauftragten nach § 31 c LuftVG 
könnten allenfalls durch die Mitwirkung bei der Füh-
rung der Luftfahrtdateien zusätzliche Kosten entste-
hen. Diese Kosten (Personal- und Sachkosten) dürf-
ten jedoch als gering zu bewe rten sein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt lassen sie sich zumindest nicht quantifi-
zieren. 

Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft entstehen 
grundsätzlich nicht. In den Bereichen von Flugsiche-
rung und Luftsportgeräteverwaltung sind allerdings 
durch die Neuregelung von § 31 e geringfügige Ge-
bührenanhebungen nicht völlig auszuschließen, weil 
die Beauftragten die von ihnen zu zahlenden Ver-
sicherungsbeiträge in die Gebührenberechnung ein-
fließen lassen werden. Das ist aber bereits heute 
schon der Fall. Ob darüber hinaus durch die (Neu-) 
Festlegung der Höhe des Rückgriffsanspruchs höhere 
Versicherungsbeiträge für die Beauftragten und 
damit höhere Gebührensätze insgesamt zu erwarten 
sind, läßt sich im voraus nicht quantifizieren. 

Im übrigen wirkt sich das Gesetz überregional weder 
auf die Einzelpreise noch auf das Preisniveau, insbe-
sondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau aus. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Änderung des Luftverkehrsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht. We-
gen der an verschiedenen Stellen der Inhaltsüber-
sicht erforderlichen Korrekturen wird die Inhalts-
übersicht insgesamt neu gefaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 1) 

§ 1 LuftVG gilt als die „magna Charta" der deutschen 
Luftfahrt. Sie entstand mit dem ersten LuftVG vom 
1. August 1922; es enthielt ganze 34 meist sehr kurze 
Paragraphen; daneben gab es einige wenige Verord-
nungs-/Anordnungsvorschriften. Heute umfaßt allein 
das LuftVG mehr als sechzig zum Teil sehr umfäng-
liche Paragraphen; die Zahl der übrigen Vorschriften 
zur Reglementierung der Luftfahrt ist ohne erheb-
lichen Aufwand nicht mehr feststellbar. Gleichwohl 
wird noch kein Anlaß gesehen, die der Lebenswirk-
lichkeit widersprechende Deklaration in § 1 Abs. 1 
LuftVG der Realität anzupassen: Es sind noch ver-
steckte Kleinstbereiche im Luftfahrtgeschehen denk-
bar, in die hinein Entwicklungen der Technik nicht 
allzu früh verhindert werden sollen. Der Umfang der 
regelnden, be- und einschränkenden Vorschriften 
nimmt unaufhaltbar zu. 
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Zu Nummer 2 Buchstabe a (§ 1 Abs. 1) 

Der Hinweis auf europäisches Recht spiegelt eine 
grundsätzlich veränderte Situation des nationalen 
Luftrechts wider. Er mag für das verbleibende deut-
sche Luftrecht genügen; das Recht der Europäischen 
Gemeinschaft führt ein Eigenleben; es wird nicht 
noch einmal als deutsches Recht verkündet oder in 
nationales Recht eingebaut, soweit es sich um Ver-
ordnungen handelt. Andererseits werden Prinzipien 
übernommen, um eine gewisse Einheitlichkeit zu 
erreichen und dadurch veraltete deutsche Sondervor-
schriften zu beseitigen. 

Zu Nummer 2 Buchstabe b (§ 1 Abs. 2 Nr. 11) 

Die Ergänzung zu Nummer 11 erscheint notwendig, 
weil die technische Entwicklung von sogenannten 
Bodeneffekt-Fahrzeugen weit fortgeschritten ist und 
sich der Einsatz solcher Fahrzeuge deutlich abzeich-
net. Hier wird der Versuch unternommen, mit der 
Entwicklung gesetzgeberisch Schritt zu halten und 
Fehlentwicklungen beim Einsatz dieser Fahrzeuge 
im Bereich der Luftfahrt von vornherein zu begegnen. 

Bodeneffekt-Fahrzeuge sollen ebenso wie Luftkis-
senfahrzeuge - der tatsächlichen bisherigen Praxis 
entsprechend - nicht als Luftfahrzeuge gelten. 

Zu Nummer 3 (§§ 1 a bis 1 c) 

Zu § 1 a  

Diese neue Vorschrift zwingt aus Gründen der 
Sicherheit in der Luftfahrt im Hinblick auf deutsche 
Luftfahrzeuge zur Anwendung deutschen Betriebs-
rechts (z. B. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Luft-
betriebs-Ordnung: Zulassungsvoraussetzungen, Be-
förderungsverbote, Arbeitszeitregelungen, Ausrü-
stungen u. a. m.) auch über der Hohen See und über 
fremdem Staatsgebiet. Sie muß auch gelten für den 
Betrieb von Luftfahrzeugen, die nicht in Deutschland 
registriert sind, für deren Lufttüchtigkeit Deutsch-
land aber vertraglich vom Registerstaat die Verant-
wortung übernommen hat. Dasselbe muß gelten für 
fremdregistrierte Luftfahrzeuge, die unter einer deut-
schen Genehmigung nach § 20 oder nach einer 
einschlägigen europäischen Verordnung eingesetzt 
werden. 

Ihre Grenzen muß diese Anwendung deutschen 
Rechts dort  (ausschließlich über fremden Staatsge-
biet) finden, wo das ausländische Recht kraft seiner 
Natur oder kraft (Völker-)Vertragsrechts Vorrang hat. 

Der Absatz 2 liegt auf der Linie der Verordnung (EG) 
Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 (ABl. 
EG L 309 S. 1 vom 29. November 1996) zum Schutz 
vor den Auswirkungen der extraterritorialen Anwen-
dung von einem Drittland erlassener Rechtsakte 
sowie von darauf bestehenden oder sich daraus erge-
benden Maßnahmen. Hier wird dem unbedingten 
Primat des deutschen Rechts innerhalb Deutschlands; 
und im Hinblick auf die genannten Gegenstände 
(z. B. auch Nichtraucherregelungen, Glücksspiel an 
Bord) Rechnung getragen. Der Fremdbestimmung 
innerhalb der Rechtsanwendung müssen Grenzen 
gesetzt werden. 

Zu § 1 b 

Die neue Vorschrift trägt dem Artikel 12 des ICAO

-

Abkommens Rechnung: Danach hat jeder Mitglied-
staat die Pflicht sicherzustellen, daß jedes Luftfahr-
zeug mit den jeweiligen Staatszugehörigkeitszeichen 
die anzuwendenden Vorschriften beachtet. Nicht 
gemeint sind Vorschriften im Sinne der Betriebsord-
nung für Luftfahrtgerät. Auslegungs- und Anwen-
dungsbasis ist Artikel 12 ICAO-Abkommen. Die Vor-
schrift dient lediglich dem Zweck, daß die im Aus-
land von deutschen Luftfahrzeugführern began-
genen Verstöße verfolgt und geahndet werden kön-
nen. Ein internationales Datenverbundsystem wird 
hiermit nicht angestrebt. 

Zu § 1 c 

Bisher gab es keine normative Regelung, welche 
Luftfahrzeuge den deutschen Luftraum benutzen 
dürfen. In Ausfüllung des Grundsatzes in A rtikel 1 
und 2 des ICAO-Abkommens wird mit § 1 b die 
ausschließliche Lufthoheit Deutschlands für sein 
Hoheitsgebiet auch im nationalen „Grundgesetz der 
Luftfahrt" (das LuftVG) festgeschrieben. Mit dieser 
Vorschrift folgt die Bundesrepublik Deutschland den 
weltweit üblichen nationalen Luftrechtskodifikatio-
nen in Ansehung ihrer Mitgliedschaft in der ICAO 
(so z. B. Artikel 2 des Schweizerischen Luftfahrt-
gesetzes vom 21. Dezember 1948 nach dem Stand 
vom 1. Januar 1995). 

Zu Nummer 4 (§ 3) 

Über den Vorbehalt zugunsten europäischer Rege-
lungen wird der Entwicklung Europas und eines ein-
heitlichen europäischen Luftrechts insoweit Rech-
nung getragen, wie schon jetzt z. B. in der VO 2407 
(Artikel 8) abweichende, dem nationalen Recht vor-
gehende Regelungen getroffen wurden. 

Im übrigen wird die Vorschrift durch die Ergänzun-
gen systematisch bereinigt, indem die Voraussetzun-
gen zur Eintragung vollständig in das Gesetz über-
nommen und aus der Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (LuftVZO) insoweit entfernt werden (vgl. do rt 

 § 14 Abs. 2). 

Zu Nummer 5 (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) 

Mit der Einfügung der Nummer 5 in Absatz 1 wird 
verhindert, daß einem Luftfahrer mehrere Erlaub-
nisse erteilt werden. Damit wird zugleich sicher-
gestellt, daß bei einem Entzug der Erlaubnis der 
jeweils betroffene Luftfahrer keinen Gebrauch von 
einer anderen, ihm erteilten Erlaubnis machen und 
derartige Sanktionen umgehen kann. 

Zu Nummer 6 (§ 5 Abs. 1 Satz 1) 

Nach der bislang geltenden Regelung darf jeder aus-
bilden, der erklärt, daß das Ziel der Ausbildung nicht 
der Erwerb einer Erlaubnis oder Berechtigung ist. 
Das hat dazu geführt, daß unter Ausnutzung der be-
stehenden Regelung tatsächlich in vielen Fällen in 
Deutschland eine Ausbildung (d. h. außerhalb der 
staatlich genehmigten und überwachten Luftfahrer

-

schulen) mit dem Ziel des Erwerbs einer Erlaubnis 
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zum Luftfahrer erfolgt, ohne daß die Luftfahrtbehör-
den in der Lage sind, eine dera rtige Ausbildung be-
weisen zu können. Erhebliche Zweifel an der Quali-
tät derartiger Ausbildungen sind insoweit auch des-
halb angebracht, weil die Ausbilder regelmäßig 
keine Lehrberechtigung nach deutschem Recht be-
sitzen. Die Streichung stellt nunmehr eindeutig klar, 
daß jede Art  von Ausbildung der Erlaubnispflicht 
unterliegt. Sie dient damit ganz wesentlich der 
Aufrechterhaltung der Luftverkehrs-Sicherheit in 
Deutschland. 

Zu Nummer 7 Buchstabe a und b (§ 6 Abs. 2 Satz 1 
und Abs. 2) 

Beide Änderungen erfolgen im Hinblick auf die Neu-
fassung des Raumordnungsgesetzes, welches vor der 
11. Änderung des LuftVG in Kraft treten wird. 

Diese Änderungen entfalten ihre Bindungswirkung 
in gleicher Weise auf ein der Genehmigung nachfol-
gendes Planfeststellungsverfahren (§ 8 LuftVG). 

Zu Nummer 7 Buchstabe c (§ 6 Abs. 5) 

Durch den neu angefügten Absatz 5 wird das Geneh-
migungsverfahren an Regelungen des Planfeststel-
lungsverfahrens angepaßt. 

Bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
beträgt im Planfeststellungsverfahren die F rist für 
Stellungnahmen nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 maxi-
mal drei Monate. Die Drei-Monats-F rist gilt jedoch 
bislang nicht für Genehmigungsverfahren nach § 6. 
Die Fristsetzung im Genehmigungsverfahren sowie 
die übrige Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt viel-
mehr nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen 
der §§ 13 und 28 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. Wegen des Umfangs und der Bedeutung der 
Genehmigungsverfahren ist jedoch eine unterschied-
liche Ausgestaltung dieses Verfahrensabschnitts 
gegenüber Planfeststellungsverfahren nicht gerecht-
fertigt. Insoweit erfolgt daher durch die Verweisung 
auf § 10 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 bis 3 eine Anpassung. 

§ 10 Abs. 5 verweist hinsichtlich der Bekanntgabe 
des Planfeststellungsbeschlusses auf die Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Be-
kanntgabe. Nach § 74 Abs. 5 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes z. B. besteht die Möglichkeit, bei mehr 
als 50 Adressaten die Zustellung der verfahrens-
abschließenden Entscheidung durch öffentliche Be-
kanntmachung zu ersetzen. Eine entsprechende spe-
zielle Regelung besteht bisher für Genehmigungs-
verfahren nach § 6 nicht, obwohl auch diese in der 
Regel als Massenverfahren durchgeführt werden. 
Durch die Verweisung auf die Vorschriften des § 74 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Be-
kanntgabe erfolgt ebenfalls eine Anpassung an die 
Regelungen für das Planfeststellungsverfahren. 

Zu Nummer 8 (§ 9 Abs. 1 Satz 3) 

Der bisherige Satz 3 wurde durch das Gesetz zur Än-
derung des Luftverkehrsgesetzes vom 5. Dezember 
1958 (BGB1. I S. 899) in das Luftverkehrsgesetz auf-
genommen. Ausweislich der damals vorliegenden 
Begründung und der zur werteren Ergänzung der 

Vorschrift durch den Bundesrat gegebenen Begrün-
dung (vgl. Drucksache III/100 S. 13 rechte Spalte 
unten; S. 22 linke Spalte unten, rechte Spalte oben; 
Drucksache III/478 S. 2 rechte Spalte Mitte) sollte mit 
der Ergänzung u. a. das Baugenehmigungsverfahren 
von der Planfeststellung ausgenommen werden. Das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE 85, 251 ff.) hat 
diese Absicht des Gesetzgebers jedoch nicht berück-
sichtigt. Die Neufassung dient deshalb der Klarstel-
lung, welchen rechtlichen Inhalt der Gesetzgeber 
dieser Vorschrift beimißt. 

Zu Nummer 9 Buchstabe a (§ 10 Abs. 1) 

Die Neufassung von § 10 Abs. 1 erfolgt, um zwischen 
den geltenden Regelungen für das Genehmigungs-  
und das Planfeststellungsverfahren eine gewisse 
Deckungsgleichheit herzustellen. In Anlehnung an 
die sich in der Praxis bewährte Regelung des § 39 
LuftVZO wird die Frage der Zuständigkeit für den 
Fall geregelt, daß sich das Gelände des Flugplatzes 
auf das Gebiet mehrerer Länder erstreckt. Insoweit 
wird für die Bestimmung der zuständigen Planfest-
stellungsbehörde die Landesregierung des Landes 
vorgesehen, in dem der überwiegende Teil des Ge-
ländes liegt. Entscheidungen der Planfeststellungs-
behörde bedürfen in diesen Fä llen der Zustimmung 
der Luftfahrtbehörden der beteiligten Länder. Im In-
teresse der beteiligten Länder wird darüber hinaus 
ausdrücklich festgestellt, daß eine ohne diese Zu-
stimmung getroffene Entscheidung der Planfeststel-
lungsbehörde nichtig ist (vgl. insoweit auch Ände-
rung von § 39 LuftVZO). 

Zu Nummer 9 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 Nr. 3) 

Bei Verfahren zur Änderung oder Erweiterung von 
Anlage oder Bet rieb eines Flugplatzes ist gemäß 
§ 32b Abs. 2 die für den jewei ligen Flughafen 
bestehende Kommission nach § 32b zu beteiligen. 
Im Planfeststellungsverfahren ist den nach § 29 
BNatSchG anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Gutachten und zur Stellung-
nahme zu geben. Hierfür gibt es bisher keine gesetz-
lich geregelten Fristen. 

Zu Nummer 9 Buchstabe c (§ 10 Abs. 6) 

Zur Beschleunigung der Realisierung planfestgestell-
ter Vorhaben werden die durch das Planungsverein-
fachungsgesetz vom 17. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2123) in das Bundesbahn- (vgl. dort  § 36d Abs. 4) 
bzw. in das Bundesfernstraßengesetz (vgl. dort § 17 
Abs. 6 a) eingefügten Regelungen auch für Flug-
plätze übernommen. Die neuen Regelungen bedeu-
ten, daß die aufschiebende Wirkung der Anfech-
tungsklage nur dann eintritt, wenn sie vom Gericht 
auf Antrag des Klägers ausdrücklich angeordnet 
wird. Damit entfällt für die Behörde die bisherige 
Notwendigkeit der Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung durch besonderen Bescheid. 

Zu Nummer 10 (§ 11 Satz 2) 

Satz 2 des bisherigen § 11 wird aufgehoben, weil die 
mit ihm getroffene Aussage ohnehin für alle Flug-
plätze gilt, unabhängig von ihrer Zweckbestimmung. 
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Die Formulierung des verbleibenden Textes ist hin-
reichend eindeutig. Satz 2 diente nicht der Rechts-
klarheit. 

Zu Nummer 11 (§ 12 Abs. 2) 

§ 12 Abs. 2 Satz 1 setzt voraus, daß Bauwerke im 
Bauschutzbereich von Flughäfen einer landesrecht-
lichen Baugenehmigung bedürfen. Die Erteilung der 
Baugenehmigung hängt hiernach von der Zustim-
mung der Luftfahrtbehörde ab. Belange der Luftfahrt 
werden jeweils im Zustimmungsverfahren berück-
sichtigt. Aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung sehen jedoch die Bauordnungen der Bun-
desländer immer mehr genehmigungsfreie Vorhaben 
vor, wozu teilweise auch Bauwerke im Bauschutz-
bereich von Flughäfen gehören. Da nach der bisheri-
gen Regelung die Beteiligung der Luftfahrtbehörden 
bei der Errichtung von Bauwerken im Bauschutz-
bereich von der Durchführung eines Baugenehmi-
gungsverfahrens abhängt, können in diesen Fällen 
luftfahrtspezifische Belange nur über teleologische 
Umdeutung der Zustimmung in eine luftrechtliche 
Genehmigung durchgesetzt werden. Diese Unzu-
länglichkeit muß aus Sicherheitsgründen bereinigt 
werden. 

Die Ergänzung von § 12 Abs. 2 um einen Satz 4 soll 
deshalb in den Fällen, in denen nach dem Landes-
recht eine Genehmigung für Bauwerke im Bau-
schutzbereich von Flughäfen nicht (mehr) vorge-
schrieben ist, die Pflicht zu luftrechtlicher Genehmi-
gung durch die Luftfahrtbehörden einführen. 

Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 2 wird die Neu-
regelung in Absatz 2 Satz 4 auch auf den Bereich in 
der weiteren Umgebung eines Flughafens ausge-
dehnt. 

Zu Nummer 12 (§ 14 Abs. 2) 

Die Neufassung definie rt  für die Luftfahrt relevante 
künstliche Hindernisse auf Bodenerhebungen im In-
teresse der Sicherheit in der Luftfahrt klarer und ein-
deutiger als bisher. 

Zu Nummer 13 (§ 16a Abs. 1 Satz 1) 

Die Neuregelung in Satz 1 schafft die Voraussetzun-
gen, daß neben der bislang für die Flugsicherung zu-
ständigen Stelle auch andere Stellen den Eigentümer 
und Berechtigten von Luftfahrthindernissen eine 
Kennzeichnungspflicht auferlegen können. Im übri-
gen erfolgt eine Anpassung an die gängige Termino-
logie des Luftrechts. 

Zu Nummer 14 (§ 19 Abs. 5) 

Über Klarstellungen hinaus wird der Tatsache Rech-
nung getragen, daß die Kosten der Flugsicherung zu 
100 Prozent von den Nutzern bzw. Nutznießern zu 
tragen sind. Entschädigungen für Maßnahmen der 
Flugsicherung innerhalb des Bauschutzbereichs, die 
der Sicherheit des Start- und Landevorgangs dienen, 
sind deshalb von dem Flugplatzunternehmer zu tra-
gen. Maßnahmen der Flugsicherung im Hinblick auf 
den Start- und Landevorgang sind aber - in seltenen 
Fällen - auch außerhalb dieses Bereichs denkbar. 

Weil diese Maßnahmen letztlich jedoch auf den 
jeweiligen Flughafen (Flugplatzunternehmer) zu-
rückzuführen sind, ist es konsequent, daß die Pflicht 
zur Entschädigungsleistung dem Flugplatzunterneh-
mer auferlegt wird. In den Fällen des § 16a ist entge-
gen der früheren Regelung die Entschädigung nicht 
in jedem Fall vom Bund zu zahlen, sondern von dem-
jenigen, der ein Interesse an der Kennzeichnung gel-
tend macht. 

Zu Nummer 15 Buchstabe a (§ 19b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 23). 

Zu Nummer 15 Buchstabe b (§ 19b Abs. 1 Satz 5) 

Vergleiche Begründung zu A rtikel 1 Nr. 42 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa. 

Zu Nummer 16 (§ 20) 

Der Änderung in § 1 Abs. 1 folgend werden in § 20 
Abs. 1 nur noch die Beförderungsvorgänge genehmi-
gungspflichtig gemacht, die einerseits einer erhöhten 
Aufsicht durch die zuständigen Luftfahrtbehörden 
unterliegen müssen und andererseits von den ein-
schlägigen Verordnungen der Europäischen Ge-
meinschaft nicht erfaßt werden (vgl. Artikel 1 Abs. 2 
VO 2407). 

Der neue § 20 unterscheidet jetzt nur noch zwischen 
der gewerbsmäßigen und der nichtgewerbsmäßigen 
Verwendung von Luftfahrzeugen. 

Jede Form der gewerbsmäßigen Betätigung im Luft-
verkehr (ob nach § 20 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 20 
Abs. 4) unterliegt der Genehmigungspflicht. Der 
Genehmigungspflicht nach Absatz 1 unterfallen die 
gewerblichen Aktivitäten, die von der VO 2407 nicht 
erfaßt werden und die insoweit einer nationalen 
Regelung bedürfen. Es handelt sich hierbei um die 
gewerbsmäßigen Rundflüge und Ballonfahrten. 

Die bisherige Genehmigung zur gewerbsmäßigen 
Verwendung von Luftfahrzeugen für sonstige 
Zwecke ist im Katalog des § 20 nicht mehr enthalten. 
Dieser Genehmigungstatbestand kann im Hinblick 
auf die nach dem EU-Vertrag zu gewährleistende 
Dienstleistungsfreiheit für EU-Unternehmen aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Seine weitere Aufrechterhaltung würde nur 
noch deutsche Unternehmer treffen und damit zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Nichtgewerbsmäßige Beförderungen von Fluggä-
sten, Post und/oder Fracht in Luftfahrzeugen gegen 
Entgelt werden ebenfa lls einer Genehmigungspflicht 
unterworfen, bestimmte Bereiche sind jedoch im 
Interesse der Verwaltungsvereinfachung und der 
besseren Praktikabilität sowie im Hinblick auf ein 
vertretbares Unterlassen staatlicher Überwachung 
ausgenommen. Keiner Genehmigung bedürfen hier-
nach Flüge zum Absetzen von Fallschirmspringern 
und mit Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Perso-
nen zugelassen sind. 

Zwar ist das Schutzbedürfnis einer einzelnen Person 
und deren Interesse an staatlicher Überwachung 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9513  

nicht anders zu beurteilen als das von Personenmehr

-

heiten. Die Ausnahmeregelung für Fallschirmsprin

-

gerflüge berücksichtigt jedoch den Umstand, daß 
diese Personen den Sport regelmäßig in Vereinen 
ausüben und sich dabei der Gefahren bewußt sind, 
die die Ausübung dieses Luftsports mit sich bringt. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß alle in der 
Bundesrepublik Deutschland tätigen Fallschirm

-

sportvereine den Aspekten der Luftverkehrs-Sicher

-

heit in hohem Maße Rechnung tragen. Im Interesse 
der Aufrechterhaltung und Förderung des Fall

-

schirmsports wird deshalb von staatlicher Reglemen

-

tierung und Überwachung abgesehen. 

Hinsichtlich der Personenzahl orientiert sich die Neu

-

regelung an dem geltenden Rechtszustand (Geneh

-

migungsfreiheit von Beförderungen in Luftfahrzeu

-

gen, die für höchstens vier Personen zugelassen 
sind). 

Die bisherige Selbstkostenregelung (auch Selbst

-

kostenflüge bedurften grundsätzlich einer Genehmi

-

gung) ist entfallen. Im Hinblick auf die wesentlich 
höheren Anforderungen und einer intensiveren Auf

-

sicht unterliegende Unternehmensgenehmigung bei 
der gewerblichen Verwendung von Luftfahrzeugen 
(vgl. bislang geltende §§ 61 ff. LuftVZO) führte die 
gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Selbst

-

kostengenehmigung (vgl. bislang geltende §§ 69 ff. 
LuftVZO) zu zahlreichen Umgehungen. Vor allem 
trug die Selbstkostenregelung nicht der Tatsache 
Rechnung, daß zum einen der Begriff der Selbst

-

kosten mit einer Fülle von gewinnermöglichenden 
Bestandteilen aufgefüllt wurde, zum anderen aber 
der zahlende Fluggast immer auf die seiner Zahlung 
mit gutem Geld entsprechend gute, d. h. staatlich auf 
Sicherheit geprüfte, Luftfahrtleistung vertraute. 

Die gewerbsmäßige Verwendung von Luftsportgerä

-ten ist insgesamt nicht zulässig. Zum einen erfüllen 
Luftsportgeräte nicht die besonderen technischen 
und betrieblichen Anforderungen und Voraussetzun

-

gen, daß sie für solche Zwecke genehmigungsfähig 
wären, zum anderen widerspräche die gewerbliche 
Verwendung ihrem Bestimmungszweck, nämlich der 
Verwendung im Rahmen luftsportlicher Freizeit

-

gestaltung. 

Die Ausbildung in Flugschulen mußte jedoch ausge

-

nommen werden. Zum Zwecke der Ausbildung von 
Luftfahrern sollen Flugschulen Luftsportgeräte auch 
gewerblich einsetzen können. Dagegen wird es sich 
grundsätzlich um keinen gewerblichen Einsatz han

-

deln, wenn Luftsportgeräte von Flugschulen gegen 
Entgelt im Rahmen von Werbeveranstaltungen zur 
Gewinnung von neuen Lehrgangsteilnehmern ver

-

wendet werden. Da regelmäßig die Ausnahmevor

-

schrift des § 20 Abs. 1 Satz 2 greifen wird (Luftfahr

-

zeuge, die für höchstens vier Personen zugelassen 
sind), unterliegen derartige Tätigkeiten auch keiner 
Genehmigungspflicht. 

Der bisherige Absatz 2 in § 20 wurde den Änderun

-

gen der Vorschrift angepaßt und als Absätze 2 und 3 
neu gefaßt. Die Voraussetzungen für die Nichtertei

-

lung und das Erlöschen einer Genehmigung werden 
nunmehr im einzelnen aufgeführt. Bisher waren sie 
unsystematisch verteilt auf LuftVG und LuftVZO. 

Neu ist die Möglichkeit der Genehmigungsbehörde, 
das Ruhen der Genehmigung auf Zeit anzuordnen. 
Entsprechend Artikel 11 Abs. 2 der VO 2407 erlischt 
nunmehr die Genehmigung bereits nach Ablauf von 
sechs Monaten, wenn von ihr kein Gebrauch ge

-

macht worden ist. 

In Absatz 4 wird das Recht der Europäischen 
Gemeinschaft eingegliedert, die in der VO 2407 
umfassend die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Betriebsgenehmigung für die gewerbliche Beförde

-

rung von Fluggästen, Post und/oder Fracht in Luft

-

fahrzeugen geregelt hat. Absatz 4 legt dabei fest, daß 
die nationalen Verfahren für die Genehmigung von 
Luftfahrtunternehmen auch für Betriebsgenehmi

-

gungen nach der VO 2407 gelten. 

Zu Nummer 17 Buchstabe a (§ 20 a Abs. 1 Satz 1) 

Die Änderung beseitigt einen redaktionellen Fehler. 
Vom Gesetzgeber war in diesem Zusammenhang 
nicht die entsprechende Anwendung des gesamten 
§ 19 b gewollt, denn dazu hätte es der ausdrücklichen 
Angabe der Absätze 1 bis 3 nicht bedurft. Gewollt 
war vielmehr nur, daß Luftfahrtunternehmen, die 
eigene Gebäude, Frachtanlagen oder sonstige Be

-

triebseinrichtungen errichten oder betreiben, diese 
so abzusichern haben wie ein Flugplatzunternehmer, 
mithin § 19 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 auch für Luft

-

fahrtunternehmen gilt. 

Zu Nummer 17 Buchstabe b (§ 20 a Abs. 1 Satz 2) 

Nach der zur Zeit gültigen Fassung von § 20 a Abs. 1 
Satz 2 ist jedes Luftfahrtunternehmen, das Luftfahr

-

zeuge mit mehr als 5,7 t Höchstgewicht betreibt, ver

-

pflichtet, der Genehmigungsbehörde einen Luft

-

sicherheitsplan zur Zulassung vorzulegen. Die Vor

-

lagepflicht trifft nach Absatz 2 auch Unternehmen, 
die ihren Hauptsitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland haben und die nur einmalig oder in sel

-

tenen Einzelfällen Verkehrsflughäfen in der Bundes

-

republik Deutschland benutzen wollen. 

Aus fachlicher Sicht erscheint eine Verpflichtung zur 
Vorlage eines Luftsicherheitsplanes bei Luftfahrt

-

unternehmen, die derartige Einzelflüge durchführen, 
nicht sinnvoll, da sie sicherheitsmäßig nicht kalku

-

lierbar sind. Im übrigen sind Unternehmen oftmals 
auch nicht in der Lage, innerhalb weniger Tage 
der Zulassungsbehörde (Luftfahrt-Bundesamt) einen 
Luftsicherheitsplan vorzulegen. 

Zu Nummer 17 Buchstabe c (§ 20 a Abs. 1 Satz 5) 

Vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nr. 42 Buch

-

stabe a Doppelbuchstabe aa. 

Zu Nummer 18 Buchstabe a (§ 21 Abs. 1 Satz 7 und 8) 

Im Bereich der internationalen Güterbeförderung 
durch Luftfahrtunternehmen herrscht weltweit be

-

reits weitgehend ein freier Luftverkehrsmarkt. Die 
Vorschriften des § 21 Abs. 1 decken sonach nur noch 
relativ wenige Fälle ab, für die diese Regelung erhal

-

ten bleiben muß. Im übrigen aber bedeutet die 
Ergänzung die Rechtsgrundlage für eine bereits 
gängige Verwaltungspraxis und die Fortsetzung der 
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allgemein im Gang befindlichen Liberalisierung im 
Luftverkehr. 

Ähnliches gilt für die internationale Beförderung von 
Personen im Luftverkehr. In bilateralen Luftverkehrs

-

abkommen werden zunehmend Klauseln vereinbart, 
die von der Genehmigungspflicht - insbesondere der 
Beförderungsentgelte - im Sinne einer fortschreiten-
den Liberalisierung abgehen und durch ein System 
der Hinterlegung von Preisen ersetzen. Das (noch 
entfernte) Ziel wird die weitreichende Freistellung 
von wirtschaftsregulierenden Kontrollen darstellen. 

Zu Nummer 18 Buchstabe b (§ 21 Abs. 5) 

Absatz 5 legt fest, daß die deutschen Rechtsvorschrif-
ten für die Genehmigung von Linienluftverkehr auch 
für die Erteilung der Streckengenehmigung nach der 
VO 2408 gelten, soweit das deutsche Recht dem EG

-

Recht nicht widersp richt oder das EG-Recht diesen 
Bereich nicht abschließend regelt. 

Zu Nummer 19 (§ 21a) 

Redaktionelle Anpassung an die Änderung von § 21 
Abs. 1. 

Zu Nummer 20 (§ a) 

Redaktionelle Anpassung des § 23 a an das Recht der 
Europäischen Union. 

Zu Nummer 21 (§ 23 b) 

Soweit wirtschaftsrechtlich der Luftverkehr noch im 
Rahmen eines behördlichen Genehmigungssystems 
durchzuführen ist, stellt sich verstärkt das Problem 
der Kontrolle auf Einhaltung der Genehmigungen 
und auf Prüfung von Genehmigungsvoraussetzun-
gen. So bezieht sich die Überwachung nicht zuletzt 
auf die Einhaltung genehmigter Tarife (auch durch 
Kontrollen bei Passagieren); damit versucht sie, Ver-
stößen gegen die öffentliche Ordnung insoweit vor-
zubeugen. Gegenüber der Situation vor der Liberali-
sierung des europäischen und teilweise auch des au-
ßereuropäischen Luftverkehrs erfordert die Kontrolle 
einer Vielzahl von Luftfahrtunternehmen mit unter-
schiedlichsten Preisangeboten den behördlichen 
Zugriff auch auf Geschäftspartner der Luftfahrtunter-
nehmen, insbesondere auf die Betreiber der Compu-
terreservierungssysteme (CRS). Dazu, aber auch zur 
Kontrolle der Luftfahrtunternehmen selbst, werden 
die gesetzlichen Rechtsgrundlagen geschaffen. Die 
Vorschrift konkretisiert die bislang lediglich aus 
§ 29e abgeleiteten Befugnisse. Dabei lehnt sie sich 
eng an die entsprechenden Bestimmungen in den 
§§ 55 und 56 des Gesetzes über den Güterkraftver-
kehr (GüKG) sowie in § 46 Abs. 2 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) an. Die 
Behörde hat jedoch beim Vollzug der ihr zur Verfü-
gung stehenden Maßnahmen darauf zu achten, daß 
keine unbilligen Verzögerungen entstehen (Arti-
kel 16 ICAO-Abkommen). Die behördlichen Befug-
nisse dienen im wesentlichen dazu, nachträgliche 
und damit zu spät ansetzende Ordnungswidrigkei-
tenverfahren vermeiden zu helfen. 

Zu Nummer 22 Buchstabe a bis c (§ 25 Abs. 1) 

Der Intention der Übertragung der Luftsportgeräte-
verwaltung auf juristische Personen p rivaten Rechts 
(vgl. § 31 c) folgend, stellt nunmehr die Einfügung 
des Satzes 2 in § 25 Abs. 1 ausdrücklich fest, daß bei 
nicht motorgetriebenen Luftsportgeräten, soweit sie 
zu Starts und Landungen außerhalb der für sie 
genehmigten Flugplätze eingesetzt werden sollen, 
an Stelle der Erlaubnis der Luftfahrtbehörde die 
Erlaubnis des Beauftragten nach § 31 c tritt. Im übri-
gen erfolgen lediglich redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 23 (§ 27) 

Die Neufassung von § 27 übernimmt im wesent-
lichen bisherige Regelungen, sie gliedert aber § 27 
systematisch neu. Absatz 1 - als neue grundlegende 
Regelung für den Transpo rt  gefährlicher Güter in 
Luftfahrzeugen - geht dabei im wesentlichen auf die 
Regelung des bisherigen § 27 Abs. 3 Satz 1 über die 
Beförderung von Giftgasen, Kernbrennstoffen oder 
anderen radioaktiven Stoffen zurück. 

§ 27 unterscheidet aber nunmehr deutlich zwischen 

1. dem Schutz der Sicherheit des Luftfahrzeugs 
(Aircraft Safety - Absätze 1 bis 3) und dem Schutz 
der Sicherheit des Lufttransports (Air Transpo rt 

 Security - Absatz 4); 

2. der Beförderung als Frachtgut in Luftfahrzeugen 
(Absatz 1) und dem Mitführen im Handgepäck 
oder Ansichtragen (Absätze 2 und 4). 

Mit Absatz 2 wird jetzt ebenfalls das Mitführen 
gefährlicher Güter nach Absatz 1 im Handgepäck 
oder in Kleidungsstücken der Erlaubnispflicht unter-
worfen, weil von solchen Gütern, auch soweit sie nur 
in geringen Mengen transportiert werden, Gefahren 
für die Passagiere und das Personal und damit letzt-
lich für das Luftfahrzeug selbst ausgehen können. 
Das Mitführen von Kernbrennstoffen in zivilen Luft-
fahrzeugen ist ohne Ausnahme nicht zulässig. Im 
Gegensatz zur bislang geltenden Regelung wird 
jedoch das bloße Mitführen von Funkgeräten von der 
Erlaubnispflicht ausgenommen, weil diese Regelung 
in der Praxis keine Bedeutung erlangt hat. Von dem 
bloßen Mitführen eines Funkgeräts, wozu auch die 
sog. Handys (Mobiltelefone) zählen, geht keine 
Gefahr für den sicheren Bet rieb eines Luftfahrzeugs 
aus. Erst der Bet rieb dieser Geräte stellt eine Gefahr 
für die Sicherheit eines Transpo rts dar. 

Mit Absatz 3 werden daher erstmals auch elektro-
nische Geräte als potentiell „gefährliche" Gegen-
stände erfaßt, weil ihr Bet rieb an Bord eines Luftfahr-
zeugs eine Gefahr für das Luftfahrzeug darstellen 
kann. Nach neueren Feststellungen gilt es als nahezu 
gesichert, daß der Bet rieb von Mobiltelefonen sowie 
verschiedener anderer elektronischer Geräte wie 
z. B. Videokameras, Laptop-Computer, CD-Kasset-
ten-Recorder und Spiele-Computer elektromagne-
tische Störfelder erzeugt, die die Bordelektronik von 
Luftfahrzeugen negativ beeinflussen und Naviga-
tionsfehler oder Betriebsstörungen herbeiführen 
können. 
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Auch von der International Air Transport Association 
(IATA) wird allen Luftfahrtunternehmen in diesem 
Zusammenhang empfohlen, den Bet rieb von trag-
baren elektronischen Geräten an Bord von Luftfahr-
zeugen einzuschränken. 

Derartige Empfehlungen erscheinen aber aus Grün-
den der Sicherheit des Luftverkehrs nicht ausrei-
chend. Allein die immer stärker sich zu Wissen ver-
dichtende Vermutung, daß die ständige Zunahme 
der von Reisenden an Bord von Luftfahrzeugen be-
triebenen Geräte die Sicherheit des gesamten Beför-
derungsvorgangs in Frage stellen und damit zu Kata-
strophen führen kann, zwingt auch den Gesetzgeber 
zum Handeln. 

Eine gesetzliche Regelung ist insbesondere auch 
deshalb geboten, um einheitliche Grundsätze und 
Verfahrensweisen sicherzustellen und um Verstöße 
gegen die Einhaltung dieser Regelungen sanktionie-
ren zu können (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 43 
Buchstabe c). 

Um flexibel auf technische Gegebenheiten und 
Veränderungen des Marktes dieser elektronischen 
Geräte reagieren zu können, sollen die Einzelhei-
ten in einer Verordnung des Bundesministeriums 
für Verkehr geregelt werden. Sie kann dabei Aus-
nahmen vom Verbot des Betriebs der elektroni-
schen Geräte in Luftfahrzeugen festlegen (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe a Doppel-
buchstabe cc. 

Absatz 4 übernimmt im wesentlichen unverände rt 
 die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 1 und 2. 

Für Staatsluftfahrzeuge gilt § 30 Abs. 1 LuftVG. Neu 
aufgenommen wurden jedoch die nicht allgemein 
zugänglichen Bereiche auf Flugplätzen. Diese Berei-
che sind ebenso sicherheitsempfindlich wie die Luft-
fahrzeuge selbst, zumal bei solchen Personen, die 
den Zutritt zu diesen Bereichen auf welche Weise 
auch immer erlangt haben, eine Kontrolle vor dem 
Betreten des Luftfahrzeugs nicht mehr erfolgt. 

Zu Nummer 24 (5. Unterabschnitt) 

Redaktionelle Anpassung (vgl. Begründung zu Arti-
kel 1 Nr. 25). 

Zu Nummer 25 (§§ 27 a, 27 b) 

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 
des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame 
Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flug-
häfen in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 14 vom 
22. Januar 1993 S. 1) wurde die Flughafenkoordinie-
rung den Regelungen dieser Verordnung unterwor-
fen. Mit der Neufassung von §§ 27 a und 27 b werden 
die bislang bestehenden nationalen Regelungen ent-
sprechend angepaßt. 

Zu Nummer 26 (§§ 27 e, 27f) 

Zu § 27 e 

Die flugwetterdienstlichen Leistungen sind für die 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Luftfahrt inte-
graler Bestandteil des Gesamtsystems Luftverkehr. 
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die 

Durchführung der Flugsicherungsbetriebsdienste ist 
die verbindlich vorgeschriebene Kenntnis der den 
Luftverkehr beeinflussenden Wetterparameter. Ent-
sprechend den Forderungen für die Flugsicherung 
kann ein geordneter und sicherer Flugbetrieb nur 
durchgeführt werden, wenn kontinuierlich meteo-
rologische Daten in erforderlichem Umfang vor Ort 
zur Verfügung stehen. 

Wie für den Bereich der Flugsicherung in § 27 c 
bereits festgelegt, soll daher nunmehr auch die Auf-
gabe „Flugwetterdienst" im LuftVG ausdrücklich 
festgelegt werden. Damit wird die seit langem ange-
strebte notwendige Rechtsgrundlage geschaffen und 
die dem Deutschen Wetterdienst nach dem Gesetz 
über den Deutschen Wetterdienst übertragene Auf-
gabe der meteorologischen Sicherung der Luftfahrt 
im einzelnen konkretisiert sowie der Bedeutung des 
Flugwetterdienstes für die Luftfahrt angemessen 
Rechnung getragen. 

Absatz 1 Satz 1 macht in diesem Zusammenhang 
deutlich, daß der Flugwetterdienst keine Dritten 
gegenüber obliegenden Amtspflichten schafft (insbe-
sondere keine Drittgerichtetheit der dem Deutschen 
Wetterdienst obliegenden Warnpflichten vor Wetter-
erscheinungen statuiert), sondern ein Dienst ist, der 
allein der Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr 
dient. 

Absatz 2 zählt die wichtigsten Aufgabenfelder auf, 
die unter dem Begriff „Flugwetterdienst" zu verste-
hen sind. 

Zu § 27 f 

Flugwetterbetriebsdienste und die dazu erforder-
lichen Einrichtungen sollen grundsätzlich, wie für 
Flugsicherungsbetriebsdienste bereits nach § 27 d 
Abs. 1 geregelt, nur an den Flugplätzen vorgehalten 
werden, bei denen ein Bedarf aus Gründen der 
Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen 
anerkannt worden ist. 

In den Absätzen 2 und 3 wurden auch die Verpflich-
tungen und Kostenregelungen von § 27 d Abs. 2 
und 3 übernommen; diese Regelungen entsprechen 
den bislang auf vertraglicher Basis vorgenommenen 
Festlegungen zwischen Flugplatzunternehmer und 
Deutschem Wetterdienst. 

Absatz 4 überträgt die für die Flugsicherung gelten-
de Regelung des § 27 d Abs. 4 auch auf den Wetter-
dienst. 

Absatz 5 enthält die Verpflichtung des Deutschen 
Wetterdienstes zur Vorhaltung von Flugwetter-
betriebseinrichtungen auf Flugplätzen, für die ein 
Bedarf nach Absatz 1 anerkannt worden ist. Diese 
Verpflichtung besteht auch im Falle des Absatzes 4, 
soweit nicht das Bundesministerium für Verkehr 
geeignete natürliche Personen (z. B. geschultes Per-
sonal des Flugplatzunternehmers) mit der Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben nach § 27 e Abs. 2 Nr. 1 
und 2 beauftragt hat. Diese Regelung entspricht von 
ihrer Konstruktion her der Regelung des § 31 b Abs. 2 
für den Flugsicherungsbereich. 
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Zu Nummer 27 (§ 27g) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 26). 

Zu Nummer 28 (§ 29 Abs. 4 und 5) 

Das Hausrecht des Flugkapitäns deutscher und aus-
ländischer Luftfahrzeuge steht der Notwendigkeit oft 
hinderlich entgegen, daß die Luftaufsichtführenden 
und Personal, das für die Aufsicht über Luftfahrt-
unternehmen zuständig ist, zwecks genauerer Kon-
trolle der Lufttüchtigkeit/Verkehrssicherheit eines 
insoweit Verdacht erregenden Luftfahrzeugs dieses 
betreten und inspizieren dürfen. Artikel 16 des 
ICAO-Abkommens ist zwar über ein förmliches Ver-
tragsgesetz in deutsches Recht transformiert. Er ent-
hält ein entsprechendes Untersuchungs- und Prü-
fungsrecht. Es ist jedoch nicht völlig unstreitig, ob 
damit auch ein Betretungsrecht gewährt wird und ob 
überhaupt eine Untersuchung hinsichtlich der Luft-
verkehrs-Sicherheit (safety) damit unmittelbar er-
möglicht wird. Die Schweiz zum Beispiel hat diese 
auch in ihrer Rechtsordnung auftretende Unsicher-
heit beseitigt und eine entsprechende nationalrecht-
liche Vorschrift in ihr „LFG" eingestellt. Da im Be-
reich der Luftverkehrs-Sicherheit für Streitigkeiten 
um ein Betretungs- und Inspektionsrecht kein Raum 
sein darf, muß auch die allgemeine Luftpolizeivor-
schrift des § 29 LuftVG in dem anvisierten Sinne 
erweitert werden. 

Das Recht der Luftaufsicht muß dem Hausrecht der 
Flugbesatzung auch dann vorgehen, wenn letztere 
sich verweigert. In diesem Fall kann daher ein Sta rt

-verbot verhängt werden. Dasselbe gilt erst recht 
dann, wenn triftige, das heißt deutlich erkennbare, 
Hinweise und Anzeichen zumindest berechtigte 
Zweifel an der Verkehrssicherheit oder Tauglichkeit 
der Besatzung (Trunkenheit, Rausch, Müdigkeit) 
wecken. Die hier ausdrücklich bezeichneten Maß-
nahmen gehen über die Möglichkeiten nach § 29 
Abs. 1 Satz 2 hinaus und bedürfen insbesondere 
wegen ihrer Wirkung auf ausländische Luftfahrzeug-
halter förmlich gesetzlicher Regelung. Das danach 
einsetzende Verfahren wird in der Luftverkehrs-Ord-
nung (LuftVO) geregelt. 

Für die Aufzeichnung des Flugfunkverkehrs auf 
Magnettonbändern stellt Absatz 5 aus datenschutz-
rechtlichen Gründen ausdrücklich klar, daß hierfür 
§ 27 c Abs. 3 entsprechend gilt. 

Zu Nummer 29 (§ 29b Abs. 1 Satz 1) 

Redaktionelle Anpassung an die Terminologie des 
Luftrechts. 

Zu Nummer 30 Buchstabe a (§ 29c Abs. 2) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 23). 

Zu Nummer 30 Buchstabe b (§ 29c Abs. 3) 

Um klarzustellen, daß auch Postsendungen „Gegen-
stände" im Sinne des § 29c Abs. 3 darstellen und um 
Zweifel auszuschließen, ob § 29c Abs. 3 den Anfor-
derungen von § 5 Abs. 3 PostG genügt, werden nun

-

mehr „Postsendungen" in § 29c Abs. 3 ausdrücklich 
als überprüfbare Gegenstände aufgeführt. Im übri-
gen erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung (vgl. 
Begründung zu Artikel 1 Nr. 23). 

Zu Nummer 31 Buchstabe a (§ 30 Abs. 2) 

Im Rahmen der Verwaltungsvereinfachung soll auf 
die bisherige Einvernehmensregelung verzichtet 
werden. 

Nach § 30 Abs. 2 Satz 3 alter Fassung werden 
Erlaubnisse zum Lufttransport gefährlicher Güter in 
Militärluftfahrzeugen von Nicht-NATO-Staaten vom 
Bundesministerium der Verteidigung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Verkehr erteilt. 
Die Prüfung des Antrages der ausländischen Militär-
verwaltungen erfolgt dabei nach den gleichen 
Bestimmungen, wie sie für den zivilen Gefahrgut

-

Lufttransport interna tional festgelegt worden sind. 

Das Einvernehmen des Bundesministeriums für Ver-
kehr erübrigt sich vor dem Hintergrund der nunmehr 
in Kraft getretenen Richtlinie zur Beförderung ge-
fährlicher Güter mit militärischen Luftfahrzeugen 
(RLGGLuft) des Bundesministeriums der Verteidi-
gung vom 23. Mai 1995 (VMBl. 1995 Nr. 10 S. 211). 

Im übrigen erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung 
(vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 23). 

Zu Nummer 31 Buchstabe b (§ 30 Abs. 3) 

Die Änderung erfolgt im Hinblick auf die Neufas-
sung des Raumordnungsgesetzes, welches vor der 
11. Änderung des LuftVG in Kraft treten wird. 

Zu Nummer 32 Buchstabe a (§ 31 Abs. 1 Satz 1) 

Die Einfügung berücksichtigt den Umstand, daß die 
Aufgaben des Bundes zunehmend auch vom Recht 
der Europäischen Gemeinschaft bestimmt werden. 
Der Wortlaut von § 31 wird damit an den von § 32 
angeglichen, der die Bezugnahme auf das Recht der 
Europäischen Union bereits enthält. 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 1) 

§ 31 Abs. 2 Nr. 1 wird neu gefaßt. 

Basierend auf der bisherigen Regelung trägt die 
Neufassung u. a. der Tatsache Rechnung, daß eine 
Unterscheidung der Erlaubnisse für Berufsflugzeug-
führer nach Klasse 1 und 2 seit Wegfall der Erlaubnis 
für Berufsflugzeugführer der Klasse 1 mit der 8. Än-
derung des Anhangs 1 des ICAO-Abkommens und 
der entsprechenden Aufhebung von § 12 der Verord-
nung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV) durch die 
Verordnung vom 23. November 1992 (BGBl. I S. 1965) 
nicht mehr vorgenommen wird. 

Darüber hinaus wird mit der Neufassung eine Neu-
aufteilung der Zuständigkeiten vorgenommen. Die 
Zuständigkeit für die Erteilung und Verlängerung 
der Instrumentenflugberechtigung liegt bislang bei 
35 Landesluftfahrtbehörden, während für die Prü-
fung zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung 
der Bund (das Luftfahrt-Bundesamt) zuständig ist. 
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Diese Zuständigkeitsaufteilung erfordert einen 
hohen Verwaltungsaufwand und ist zudem wenig 
bürgerfreundlich. 

Sie entspricht  darüber hinaus nicht den zukünftigen 
europäischen Anforderungen. 

Die Zusammenarbeit der europäischen Luftfahrtver-
waltungen (18 Luftfahrtbehörden in den JAA-Mit-
gliedstaaten), insbesondere bei der Erteilung von 
Erlaubnissen an Luftfahrzeugführer sowie bei der 
Genehmigung von Luftfahrerschulen, erfordert eine 
Neuverteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund 
und Ländern. Die vorgesehene Neuverteilung 
ermöglicht eine einheitliche Aufsicht über deutsche 
Luftfahrtunternehmen, indem die Zuständigkeit für 
die Genehmigung für das Luftfahrtunternehmen 
(getrennt nach Sicht- und Instrumentenflugbetrieb 
= Länder bzw. Bund) und das in diesen Unternehmen 
tätige Luftfahrtpersonal (ebenfalls getrennt nach 
Sicht- und Instrumentenflugbetrieb = Länder bzw. 
Bund) nunmehr bei jeweils einer Behörde liegt. 

Gleichzeitig erfordern die hohen fachlichen Anforde-
rungen, die der Instrumentenflugbetrieb im Interesse 
einer sicheren Abwicklung des Luftverkehrs in der 
Praxis stellt, eine wesentlich umfassendere Zustän-
digkeit des Bundes (des Luftfahrt-Bundesamts). Dies 
bedeutet, daß die Zuständigkeit für die Erlaubniser-
teilung für Luftfahrtpersonal insoweit wieder auf den 
Bund zurückverlagert wird, wenn die Erlaubnisertei-
lung die gleichzeitige oder nachträgliche Erteilung 
einer Instrumentenflugberechtigung umfaßt. Diese 
Maßnahme dient der Luftverkehrs-Sicherheit und 
führt außerdem zu weiterer Verwaltungsverein-
fachung. 

Während in den Ländern Stellen wegfallen, ist durch 
die Rückübertragung dieser Aufgabe auf den Bund 
mit einem Stellenmehrbedarf beim insoweit zustän-
digen Luftfahrt-Bundesamt von ca. 2,5 Stellen zu 
rechnen. 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 11) 

Die Neufassung von § 20 führt zu einer Neuauf-
teilung der Zuständigkeiten innerhalb der Auftrags-
verwaltung. 

In diesem Zusammenhang wird die bisherige Auftei-
lung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Län-
dern nach der Startmasse der von den Luftfahrtunter-
nehmen eingesetzten Luftfahrzeuge durch die Auf-
teilung nach Flugverfahren (Flugbetrieb nach Instru-
mentenflugregeln = IFR, Flugbetrieb nach Sichtflug

-

regeln = VFR) ersetzt. Neben dem Bereich der Ge-
nehmigungserteilung nach § 20 Abs. 1 sind die Län-
der hiernach nur noch für die Luftfahrtunternehmen 
zuständig, die ihre Luftfahrzeuge ausschließlich nach 
Sichtflugregeln betreiben. Für andere Luftfahrtunter-
nehmen ist der Bund zuständig, d. h. für Luftfahrtun-
ternehmen, die ausschließlich oder unter anderem 
auch Luftfahrzeuge nach Instrumentenflugregeln 
betreiben. 

Diese Neuaufteilung der Zuständigkeiten entspricht 
dem Beschluß der Sonderverkehrsministerkonferenz 
der Länder vom 16. Juli 1996. Für den Bund bringt 

die Änderung der Zuständigkeiten zusätzliche 
Kosten mit sich. Während durch die Neuaufteilung in 
den Ländern Stellen wegfallen, ist mit einem Stellen-
mehrbedarf beim Bund, d. h. beim insoweit zuständi-
gen Luftfahrt-Bundesamt von ca. 8 zusätzlichen Stel-
len zu rechnen. 

Die Neuaufteilung der Zuständigkeiten von Bund 
und Ländern im Bereich der Unternehmensgenehmi-
gung durch die Differenzierung nach der A rt  des Be-
triebs der Luftfahrzeuge (VFR-Betrieb = Land bzw. 
IFR-Betrieb = Bund) bedeutet grundsätzlich eine bes-
sere und sachgerechtere Überprüfung und Aufsicht 
über die jeweiligen Luftfahrtunternehmen als bisher. 
Dennoch kann es Einzelfälle geben, die aus Gründen 
der Luftverkehrs-Sicherheit eine andere Zuständig-
keitsaufteilung erforderlich machen. Auf Antrag 
eines Landes kann in diesem Fall der Bund diese 
Aufgaben in bundeseigener Verwaltung ausführen. 
Das kann dann der Fall sein, wenn wegen der zum 
Einsatz kommenden Fluggeräte die Überprüfung 
und Aufsicht über ein Luftfahrtunternehmen dem 
betreffenden Land besondere Schwierigkeiten berei-
tet, insbesondere wenn besonders großes oder tech-
nisch neuartiges Fluggerät eingesetzt werden so ll , 
für das die Genehmigungsbehörde des Landes nur 
über eingeschränkte Möglichkeiten der Beurteilung 
und Aufsicht verfügt. In diesen Fällen ist es möglich, 
daß die Aufgaben der Genehmigungsbehörde vom 
Bundesministerium für Verkehr oder einer anderen 
von ihm bestimmten Stelle wahrgenommen werden. 

Im übrigen Folgeänderung (vgl. Begründung zu Arti-
kel 1 Nr. 16 ff.). 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 14) 

'Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 23). 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 15) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 16 Buchstabe g) 

Redaktionelle Anpassung der Vorschrift im Hinblick 
auf die durch Verordnung vom 21. März 1995 (BGBl. I 
S. 391) erfolgte Änderung des § 6 LuftVO, mit der die 
Festlegung von Mindesthöhen für Überlandflüge in 
die Luftverkehrs-Ordnung eingeführt wurde. 

Zu Nummer 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe ff 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 18) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 32 Buchstabe c (§ 31 Abs. 4) 

Nach der Neuregelung von Absatz 2 Nr. 11 sind die 
Länder nur noch für die Genehmigung von Luftfahrt-
unternehmen zuständig, deren Luftfahrzeuge aus-
schließlich nach Sichtflugregeln bet rieben werden. 
Eine technische und betriebliche Prüfung des Zu-
standes dieser Unternehmen durch das Luftfahrt- 
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Bundesamt kann jedoch wegen der geringeren 
betrieblichen Komplexität dieser Unternehmen und 
den geringeren Anforderungen an Personal und 
Gerät entfallen. Absatz 4 wird daher aufgehoben. 

Zu Nummer 33 (§ 31 a) 

Folgeänderung (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 25), 
die nunmehr auch das Recht der Europäischen Union 
einbezieht. Die Bestellung des Flughafenkoordina-
tors richtet sich nach der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 
des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame 
Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flug-
häfen in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 14 S. 1). 

Zu Nummer 34 (§ 31 b Abs. 4 Satz 3) 

Die DFS übernimmt die Ausbildung und Prüfung des 
Flugsicherungspersonals. Die Erlaubnisse werden 
jedoch nach § 9 der Verordnung über das erlaubnis-
pflichtige Personal für die Flugsicherung und seine 
Ausbildung vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) erteilt. 
Die Kosten für Ausbildung und Prüfung werden folg-
lich dem LBA in Rechnung gestellt. Nach § 8 Abs. 4 
VerwKostG könnte das LBA in den Fällen des § 27 d 
Abs. 4 LuftVG diese Kosten nicht an die Länder wei-
tergeben. Die Vorschrift soll diesen Zustand ändern. 

Zu Nummer 35 (§ 31c)  

Für Luftsportgeräte hat das Bundesministerium für 
Verkehr bereits von der in der bisherigen Fassung 
des § 31 c enthaltenen Ermächtigung Gebrauch ge-
macht. Im Zuge des Rückbaus der öffentlichen 
Verwaltung wird mit der Änderung die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen, hoheitliche Aufgaben in wei-
teren Bereichen der Luftverkehrsverwaltung auf Be-
auftragte zu übertragen. 

Mit der ausdrücklichen Verweisung auf § 29 Abs. 4 
werden den Beauftragten nach § 31 c für den Bereich 
des Betriebs von Luftsportgeräten dieselben Rechte 
eingeräumt, wie sie für die Vertreter der für die Luft-
aufsicht zuständigen Behörden von Bund und Län

-

dern nach dem neu eingefügten § 29 Abs. 4 gelten. 

Zu Nummer 36 Buchstabe a (§ 31 d Abs. 3) 

Die Umsätze juristischer Personen des p rivaten 
Rechts, die mit der Durchführung hoheitlicher Auf-
gaben beauftragt sind, unterliegen grundsätzlich den 
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes. Durch die 
Ergänzung wird sichergestellt, daß für Amtshandlun-
gen nach Satz 2 von dem Kostenschuldner neben 
den Kosten nach der Kostenverordnung der Luft

-

fahrtverwaltung als Auslage auch die auf diese 
Kosten entfallende gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer erhoben werden kann. 

Zu Nummer 36 Buchstabe b (§ 31 d Abs. 4) 

Mit der Neufassung von § 31d Abs. 4 wird nunmehr 
ausdrücklich klargestellt, daß das Flugsicherungs-
unternehmen eine Prozeßführungsbefugnis als belie-
henes Unternehmen besitzt. 

Die durch Verordnung vom 11. November 1992 
(BGBl. I S. 1928) mit der Wahrnehmung der in § 27 c 

genannten Aufgaben der Flugsicherung beauftragte 
DFS ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
eine juristische Person des privaten Rechts und damit 
eine eigenständige Rechtspersönlichkeit, die als 
beliehener Unternehmer öffentliche Aufgaben wahr-
nimmt. Aus diesem Verständnis heraus muß es dem 
Unternehmen möglich sein, eigenständig vor Gericht 
Prozesse zu führen. Dieses Selbstverständnis ent-
spricht den Vorschriften des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). 
Nach § 13 Abs. 1 zweiter Halbsatz a. E. GmbHG 
kann eine Gesellschaft vor Gericht klagen und ver-
klagt werden. Dafür spricht auch, daß das Flugsiche-
rungsunternehmen bereits in § 31 b Abs. 3 LuftVG 
Kostengläubigerin für Gebühren und Auslagen ist 
und bei Einziehung der Streckengebühren über 
EUROCONTROL an die Stelle der Bundesrepublik 
Deutschland tritt. 

Außerdem sprechen die größere Sachnähe, sowohl 
bei der Erledigung des Flugsicherungsauftrages 
selbst als auch zu dem Gebührenkomplex an sich so-
wie Praktikabilitätsgründe für eine eigenständige 
Prozeßführung. 

Die Neufassung trägt damit dem mit der Organisa-
tionsprivatisierung der Flugsicherung verfolgten 
Gedanken Rechnung, daß eine mit hoheitlichen Auf-
gaben beliehene Gesellschaft m. b. H. alle Aufgaben 
der Flugsicherung eigenverantwortlich wahrnehmen 
soll. 

Die in § 31 d Abs. 2 Satz 2 geregelte Rechts- und 
Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr 
bleibt durch die Neufassung unberührt. Deshalb 
wurde die Befugnis der DFS zu Entscheidungen über 
Widersprüche auf Fälle des § 31 b Abs. 3 beschränkt. 
In den übrigen Fällen wird mit der Entscheidungs-
befugnis des Bundesministeriums für Verkehr Fach-
aufsicht ausgeübt. 

Zu Nummer 37 (§ 31 e) 

Im Zuge der Organisationsprivatisierung der Flug-
sicherung, der Neustrukturierung der Luftfahrtver-
waltung im Bereich der Luftsportgeräte und der Ein-
führung der Flugplankoordinierung (künftig „Flug-
hafenkoordinierung") wurden bestimmte Aufgaben 
der Bundesverwaltung auf die in den §§ 31 a bis 31 c 
im einzelnen genannten Beauftragten übertragen. 
Die hiernach mögliche eigenständige Wahrnehmung 
hoheitlicher Befugnisse durch die Beauftragten muß 
aber dazu führen, daß die Beauftragten auch inso-
weit verantwortlich gemacht werden können. Die 
Neuregelung verlagert deshalb das bislang allein 
beim Bund liegende Schadensrisiko zumindest teil-
weise auch in die Verantwortung der Beauftragten. 

Der Rückgriff auf die Beauftragten bis zu einem vom 
Bundesministerium für Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen festzule-
genden Höchstbetrag stellt eine wi rtschaftlich ver-
tretbare Lösung der Haftungsproblematik für die 
Beauftragten und für den Bundeshaushalt dar. Den 
Beauftragten bleibt es unbenommen, sich gegen die-
ses Haftungsrisiko zu versichern. Anfallende Ver-
sicherungsprämien können hierbei von den Beauf-
tragten als Aufwand in die von ihnen erhobenen 
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Gebühren eingerechnet werden; sie gehen nicht zu 
Lasten des Bundeshaushalts. Die Festlegung des von 
den Beauftragten zu tragenden (und zu versichern-
den) Risikos bedarf jedoch im Hinblick auf die künf-
tige Belastung der Gebührenzahler mit den Kosten 
für Versicherungsprämien einer sorgfältigen Ab-
wägung. 

Rückgriffsansprüche des Beauftragten gegenüber 
seinen Organen oder seinem Personal richten sich 
nach den allgemeinen Vorschriften oder sind im 
Innenverhältnis zu gestalten. 

Zu Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 2) 

Die in § 32 Abs. 1 neu eingefügte Verordnungs-
ermächtigung bezieht sich insbesondere auf den von 
der Europäischen Union geregelten Rechtsbereich 
im Luftverkehr. Sie verschafft damit dem Bundes-
ministerium für Verkehr eine ausdrückliche Ermäch-
tigung zum Erlaß notwendiger Rechtsverordnungen 
zur nationalen Umsetzung des Rechts der Europäi-
schen Gemeinschaft. Hierbei handelt es sich regel-
mäßig um Vorschriften, die die innerstaatliche Zu-
ständigkeiten regeln. 

Zu Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 6) 

Die Richtlinie 94/56 EG des Rates vom 21. November 
1994 über Grundsätze für die Untersuchung von 
Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt verlangt 
in ihrem Artikel 6 eine von der Luftfahrt absolut 
unabhängige Untersuchungsstelle und entsprechend 
unabhängig durchgeführte Untersuchungsverfahren. 
Die innerstaatliche Umsetzung dieser Richtlinie 
erfolgt mit einem förmlichen Gesetz. Ein entspre-
chender Entwurf eines Gesetzes zur Untersuchung 
von Flugunfällen (FlUUG) ist in Vorbereitung. Unter 
diesen Umständen ist die Ermächtigung zum Erlaß 
einer entsprechenden Verordnung im LuftVG nicht 
mehr sinnvoll. 

Zu Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 7 a) 

Verschiedene Luftfahrtunternehmen (z. B. Japan Air-
lines, Northwest Airlines, Delta Airlines und Luft-
hansa) sind bereits der IATA-Empfehlung gefolgt 
und haben den Betrieb von bestimmten elektroni-
schen Geräten an Bord von Luftfahrzeugen einge-
schränkt. 

Art  und Umfang der Beschränkungen sind jedoch 
von Luftfahrtunternehmen zu Luftfahrtunternehmen 
unterschiedlich. So erlaubt die Deutsche Lufthansa 
AG bislang noch den Betrieb von Videokameras, 
Videorecordern, Laptops mit LCD/LED-Anzeige ohne 
Drucker, Walkman-Cassettenplayern und -recordern, 
Fernsehgeräten mit LCD-Anzeige und Computer-
spielzeugen in ihren Flugzeugen. 

Die Festlegung einheitlicher Kriterien für den Bet rieb 
und die Bestimmung des Kreises von Geräten, die der-
artige schädliche Eigenschaften aufweisen oder bei 
denen ein derartiger Verdacht besteht, ist aber aus 
Gründen der Sicherheit des Verkehrs unerläßlich. 

Die neue Regelung ermächtigt das Bundesministe-
rium für Verkehr, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates, den Bet rieb von elektro-
nischen Geräten an Bord von Luftfahrzeugen festzu-
legen. Das Bundesministerium für Verkehr ist damit 
in der Lage, den Kreis derjenigen elektronischen Ge-
räte zu bestimmen, bei denen nicht auszuschließen 
ist, daß sie den sicheren Bet rieb eines Luftfahrzeuges 
durch die Abgabe von Störstrahlen beeinträchtigen. 
Es wird dadurch in die Lage versetzt, auf technische 
Entwicklungen des Elektronikmarktes rasch reagie-
ren zu können. Der Betrieb von Geräten, bei denen 
der Verdacht auf Störeinflüsse besteht, kann so rela-
tiv schnell ausgeschlossen und bei anderen, die im 
Rahmen der technischen Weiterentwicklung in die-
ser Hinsicht verbessert worden sind, wieder zugelas-
sen werden. 

Die Verordnung wird berücksichtigen, daß manche 
Passagiere aus gesundheitlichen Gründen auf den 
Betrieb elektronischer Geräte im Luftfahrzeug ange-
wiesen sind. Dies gilt insbesondere für Hörgeräte 
und Herzschrittmacher. 

Der fließenden technischen Entwicklung wird Rech-
nung getragen durch die Möglichkeit, Ausnahme-
erlaubnisse auch durch den verantwortlichen Luft-
fahrzeugführer oder -halter erteilen zu lassen. Dies 
gilt insbesondere für ausländische, Deutschl and 
bedienende Luftfahrtunternehmen. 

Zu Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 13) 

Die Anfügung stellt klar, daß Verordnungen nach 
§ 32 Abs. 1 Nr. 13 keine Gebührenpflicht für Aus-
künfte aus Luftfahrtdateien begründen können. Dies 
entspricht den Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes (§ 19 Bundesdatenschutzgesetz). 

Zu Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 17) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 25). 

Zu Nummer 38 Buchstabe b (§ 32 Abs. 4 Nr. 6) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 25). 

Zu Nummer 38 Buchstabe c (§ 32 Abs. 5 a) 

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
vom 16. Dezember 1991 wurden die technischen Vor-
schriften und Verwaltungsverfahren, die die Sicher-
heit und den sicheren Bet rieb von Luftfahrzeugen 
betreffen, auf der Grundlage gemeinsamer Vorschrif-
ten (Joint Aviation Requirements - JAR) der Joint 
Aviation Authorities (JAA), eine der Europäischen 
Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) angeschlossene Ar-
beitsgemeinschaft, harmonisiert. 

Die von der Europäischen Gemeinschaft in Kraft 
gesetzten JAR-Vorschriften, die nationales Recht 
insoweit ersetzen sollen, enthalten jedoch im Gegen-
satz zu den in Deutschland bislang gültigen Verord-
nungen keine Hinweise oder Angaben auf Bußgeld-
vorschriften. Es ist aber unabdingbar, daß auch 
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weiterhin derartige Zuwiderhandlungen als Ord-
nungswidrigkeiten verfolgt und geahndet werden 
können. 

Aus diesem Grund ist in Absatz 5 a eine Ermächti-
gung des Bundesministeriums für Verkehr zum Erlaß 
einer separaten Bußgeldverordnung vorgesehen, in 
welcher die zu bewehrenden Tatbestände der einzel-
nen JAR-Vorschriften aufgelistet werden sollen. Da-
durch ist eine schnelle Anpassung der Sanktionstat-
bestände an Änderungen des EU-Rechts möglich, 
wobei der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht 
nur auf den Bereich der JAR-Vorschriften beschränkt 
ist. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Einstel-
lung des Blanketts in einer eigenen Nummer in § 58 
erforderlich (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 42 
Buchstabe a Doppelbuchstabe gg). 

Zu Nummer 39 (§ 32a Abs. 1 Satz 3) 

Redaktionelle Anpassung an die Terminologie des 
Luftrechts. 

Zu Nummer 40 (§ 32b Abs. 4 Satz 1) 

Redaktionelle Anpassung an die Terminologie des 
Luftrechts. 

Zu Nummer 41 (§ 32c) 

Die wirtschaftliche Situation im Gesamtbereich der 
Luftfahrtwirtschaft hat zu einer deutlich nachlassen-
den Zahlungsbereitschaft bei gebührenpflichtigen 
Leistungen auf dem Gebiet der Luftfahrt geführt. Vor 
allem ausländische Luftfahrtunternehmen, die eine 
deutsche Betriebserlaubnis besitzen, verweigern oft-
mals die Begleichung der entstandenen Gebühren-
schulden. Insbesondere sind hierbei die Lande- und 
Abstellgebühren auf Flugplätzen und die Gebühren 
der Flugsicherung sowie des Flugwetterdienstes 
betroffen. 

Die finanzielle Lage der Gebührenhaushalte in 
Deutschland im Bereich der Luftfahrt läßt es nicht zu, 
Gebührenausfälle ohne angemessene Reaktionen 
hinzunehmen. Da bei Ausländern Eintreibungsver-
suche zu fälligen Gebührenschulden meist erfolglos 
bleiben, soll gerade in diesen Fällen die Vorschrift als 
normierte Androhung von einschneidenden, aber 
auch angemessenen Verwaltungsmaßnahmen Ab-
hilfe schaffen. Vor allem liefert sie einen geeigneten 
Hinweis auf nationale Rechtsvorschriften im Hinblick 
auf eine entsprechende Beachtensklausel in den bila-
teralen Luftverkehrsabkommen. Zwar wird auch der 
nationale Bereich von ihr abgedeckt; jedoch trägt die 
Vorschrift den Besonderheiten vorrangig der interna-
tionalen Verflechtung in der Luftfahrt Rechnung 
durch die Eröffnung sonst weniger üblicher Verwal-
tungsmaßnahmen. 

Die ungewöhnliche Reihenfolge der Maßnahmen: 
Widerruf, Ruhen, Versagen der Erteilung beruht auf 
der Tatsache, daß es sich bei den Rückständen pri-
mär urn solche aus gebührenpflichtigen, bereits vor-
genommenen Verwaltungsakten handelt. Die Ver-
sagung kommt nur in Betracht, wenn weitere luft-
rechtliche Akte beantragt werden. 

Die Aufzählung der Rechtsgrundlagen entspricht der 
Aufzählung in § 1 Abs. 1. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 4 b) 

Mit der Einfügung der neuen Nummer 4 b in § 58 
Abs. 1 wird eine Regelungslücke geschlossen. § 58 
Abs. 1 Nr. 11 läßt die Verhängung eines Bußgeldes 
bislang nur zu, wenn gegen die schriftlichen voll-
ziehbaren Auflagen der Zulassung eines Luftsicher-
heitsplanes verstoßen wird, nicht aber, wenn die im 
Luftsicherheitsplan dargestellten Sicherungsmaß-
nahmen nicht durchgeführt werden. Gerade dieser 
Verstoß muß jedoch bußgeldbewehrt sein, um die Er-
füllung der den Unternehmern von Verkehrsflug-
häfen und den Luftfahrtunternehmern obliegenden 
Sicherungspflichten erfolgreicher durchsetzen zu 
können. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 8 a) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc 
(§  58 Abs. 1 Nr. 10) 

Inwieweit die bestehende Blankettregelung des § 58 
Abs. 1 Nr. 10 die Bewehrung von Auflagen (vgl. u. a. 
§ 43 Nr. 15 und 17 b LuftVO) abdeckt, erscheint nach 
neueren Erkenntnissen rechtlich fraglich. Die Neu-
fassung soll diesen Mangel besei tigen. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 11) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 21). Im übrigen werden mit der Einfü-
gung der Angabe „15 Abs. 2" nunmehr auch die 
Fälle zu Ordnungswidrigkeiten, wo gegen Auflagen 
des Genehmigungsbescheids nach § 15 Abs. 2 für 
die Errichtung von Luftfahrthindernissen verstoßen 
wird. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee und ff 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 12 und 12a) 

Die Änderung von § 58 Abs. 1 Nr. 12 ist ausschließ-
lich redaktioneller Art . Mit ihr wird die bisherige Re-
gelung der Nummer 12 für den Ein- und den Ausflug 
jeweils auf zwei neue eigenständige Nummern 12 
und 12 a für den unerlaubten Ausflug und den uner-
laubten Einflug aufgeteilt. Diese Aufteilung ist we-
gen des neuen unterschiedlichen Bußgeldrahmens 
für beide Tatbestände (vgl. Begründung zu Artikel 1 
Nr. 42 Buchstabe b) erforderlich. 

Zu Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe gg 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 13 und 14) 

Die gegenstandslos gewordene Vorschrift der Num-
mer 13 - die Durchführungsverordnungen zum Luft-
verkehrsgesetz sind jetzt über § 58 Abs. 1 Nr. 10 buß-
geldbewehrt - wird durch die neuen Nummern 13 
und 14 ersetzt. 
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Zu Nummer 13 

Die Ergänzung von § 32 um einen neuen Absatz 5 a 
macht die Einstellung eines Blanketts in § 58 erfor-
derlich (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buch-
stabe c). 

Zu Nummer 14 

Die in dem neuen § 1 b enthaltenen Verhaltensvor-
schriften und Handlungsanweisungen (vgl. Begrün-
dung zu Artikel 1 Nr. 3) machen - um Verstöße zu 
unterdrücken - die Aufnahme eines entsprechenden 
Ordnungswidrigkeitentatbestandes in § 58 erfor-
derlich. 

Zu Nummer 42 Buchstabe b (§ 58 Abs. 2) 

Die Erhöhung der Bußgeldhöchstgrenzen entspricht 
der einhelligen Forderung des Verkehrsausschusses 
des Deutschen Bundestages (Protokoll der 62. Ta-
gung am 9. März 1994 S. 25). 

Die geltenden Bußgeldhöchstgrenzen nach § 58 
Abs. 2 LuftVG von zehntausend bzw. zwanzigtau-
send Deutsche Mark werden der Bedeutung der Zu-
widerhandlungen nicht mehr gerecht. Es handelt 
sich namentlich um Verstöße gegen grundlegende 
Pflichten des Luftverkehrsrechts, die in der Regel zur 
Erzielung von Wettbewerbsvorteilen begangen 
werden. Sie haben jedoch darüber hinaus zum Teil 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Sicherheit 
des Luftverkehrs und können große Gefahren für 
Leib und Leben nicht nur von Passagieren, sondern 
auch von unbeteiligten Dritten auf dem Erdboden 
herbeiführen. 

Die sicherheitsrelevanten Verstöße des § 58 Abs. 1 
(Nummer 1, 4 bis 4 b, 8, 10, 11, 13 und 15) können 
künftig mit einem Bußgeld von bis zu einhunderttau-
send Deutsche Mark geahndet werden. Für andere 
Verstöße (Nummer 5 bis 7 und 14) gilt eine Bußgeld-
obergrenze von fünfzigtausend Deutsche Mark. Für 
Zuwiderhandlungen von geringerem Gewicht (For-
malverstöße, Nummer 2, 3, 8 a, 9, 12 und 12a) wird 
die Grenze auf zwanzigtausend Mark festgesetzt. 

Die vorgesehene gestaffelte Erhöhung des Bußgeld-
rahmens auf zwanzigtausend, fünfzigtausend und 
hunderttausend Deutsche Mark entsprechend der 
jeweiligen Bedeutung der Zuwiderhandlungen ist 
erforderlich und angemessen. 

Zu Nummer 43 Buchstabe a (§ 60 Abs. 1 Nr. 3 a) 

Die gewerbsmäßige Verwendung von Luftsportgerä-
ten wird als Straftatbestand ausgestaltet. Luftsport-
geräte erfüllen nicht die besonderen technischen und 
betrieblichen Anforderungen, die einen sicheren 
Betrieb im Rahmen eines Gewerbes gewährleisten 
würden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
wäre unter diesen Umständen in einem erheblichem 
Maße gefährdet. Nur eine entsprechende Strafandro-
hung bietet die Gewähr, daß derar tige Verstöße im 
Interesse der Allgemeinheit weitgehend unterbun-
den werden. 

Zu Nummer 43 Buchstabe b (§ 60 Abs. 1 Nr. 4) 

Das Starten und Landen von Hängegleitern und 
Gleitsegeln außerhalb der für sie genehmigten Flug-
plätze ohne Erlaubnis des Beauftragten wurde nach 
§ 60 Abs. 1 Nr. 4 LuftVG in der bisherigen Fassung 
einmal als Straftat und nach § 43 Nr. 19a LuftVO ein 
andermal als Ordnungswidrigkeit behandelt. 

Dieses Zusammentreffen von Straftat und Ordnungs-
widrigkeit, das durch die Verordnung zur Änderung 
luftrechtlicher Verordnungen und Durchführungs-
verordnungen zur Regelung des Bet riebes von Luft-
sportgeräten vom 26. Mai 1993 (BGBl. I S. 750) ver-
ursacht worden ist, war nicht beabsichtigt. Die Ver-
ordnung hatte zum Ziel, den Bereich des Luftsports 
in die bestehende luftrechtliche Systematik zu inte-
grieren. Die betreffenden Spezialregelungen (vgl. 
Artikel 2 Nr. 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bc 
und Artikel 2 Nr. 14 Buchstabe b der Änderungsver-
ordnung) gingen hierbei von dem Umstand aus, daß 
bei derartigen Verstößen Hängegleiter und Gleit-
segel im Verhältnis zu größeren Luftfahrzeugen 
regelmäßig nur geringe Schäden gegenüber Dritten 
oder der Allgemeinheit verursachen können. Wegen 
des geringeren Gefährdungs- und Schadenspoten-
tials und des damit verbundenen geringeren Un-
rechtsgehalts dieser Taten wurden deshalb diese Ver-
stöße von der Änderungsverordnung als Ordnungs-
widrigkeiten eingeordnet (vgl. § 43 Nr. 19a LuftVO). 

Dieser Gedanke gilt aber für alle Arten von nicht 
motorgetriebenen Luftsportgeräten. Daher wird nun-
mehr in § 60 Abs. 1 Nr. 4 ausdrücklich festgestellt, 
daß Verstöße gegen Regelungen von § 25 Abs. 1 
nicht als Straftat zu behandeln sind, wenn es sich 
hierbei um den Einsatz von nicht motorgetriebenen 
Luftsportgeräten gehandelt hat. 

Zu Nummer 43 Buchstabe c (§ 60 Abs. 1 Nr. 5 bis 8) 

Der neue § 60 Abs. 1 Nr. 5 und 6 stellt eine Folge-
änderung dar, mit der der Wortlaut und die Bezug-
nahmen der bisherigen Regelungen der Nummern 5 
und 5 a an  die Neufassung von § 27 angeglichen wer-
den (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 23). Darüber 
hinaus werden jedoch mit den neuen Nummern 7 
und 8 auch für die Verhaltensvorschriften des § 27 
Abs. 3 und 4 Straftatbestände eingeführt. Verstöße 
gegen die Regelungen des § 27 Abs. 3 und 4 können 
ebenfalls (wie in den Fällen von § 27 Abs. 1 und 2) 
derart  schwerwiegende Folgen für die unmi ttelbar 
Betroffenen an Bord eines Luftfahrzeugs und für die 
Allgemeinheit am Boden haben. Darüber hinaus 
wurden auch die nicht allgemein zugänglichen 
Bereiche auf Flugplätzen aufgenommen, weil der 
Unrechtsgehalt eines derartigen Verstoßes mit dem 
an Bord eines Luftfahrzeugs vergleichbar ist. Die 
generelle Einführung von Straftatbeständen für alle 
Regelungsbereiche des § 27 erscheint daher drin-
gend geboten. 

Zu Nummer 44 (§ 63 Nr. 3) 

Mit Organisationserlaß vom 18. August 1995 - Z 14/LR 
12/02.03.10-05/86 Vmz 95 - sind auf der Grundlage 
von § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO Aufgaben der Tarif-
genehmigung und Tarifhinterlegung nach § 21 
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LuftVG dem Bundesamt für Güterverkehr übertra-
gen worden. 

Die Änderung von § 63 bestimmt nunmehr das Bun-
desamt für Güterverkehr auch zur zuständigen Ver-
waltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten im Bereich der 
Genehmigung von Beförderungsentgelten nach § 21. 
Verstöße nach § 58 Abs. 1 Nr. 6a werden daher nicht 
vom Luftfahrt-Bundesamt, sondern vom Bundesamt 
für Güterverkehr verfolgt und geahndet. Mit dieser 
Regelung wird das Luftfahrt-Bundesamt entlastet, 
das sich hiernach schwerpunktmäßig auf die Verfol-
gung und Ahndung von Verstößen gegen die Luft-
verkehrs-Sicherheit konzentrieren kann. 

Mit der Übertragung dieser Aufgabe auf das Bundes-
amt für Güterverkehr ist kein finanzieller und perso-
neller Mehraufwand verbunden. Im Hinblick auf die 
geringe Anzahl von Ordnungswidrigkeiten im Be-
reich der Genehmigung von Beförderungsentgelten 
nach § 21 ist davon auszugehen, daß diese zusätz-
liche Aufgabe mit dem vorhandenen Personal abge-
deckt werden kann. 

Zu Nummer 45 (Vierter Abschnitt) 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 des Gesetzes über das Luft-
fahrt-Bundesamt vom 30. November 1954 (BGBl. I 
S. 354 - LBA-Gesetz) gehört zu den Aufgaben des 
Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) „die Sammlung von 
Nachrichten über Luftfahrtpersonal und Luftfahrtge-
rät sowie die Auskunftserteilung über diese Nach-
richten". Hiernach führt gegenwärtig das LBA elek-
tronische Dateien über Luftfahrzeuge, Luftfahrer und 
Erlaubnis- und Berechtigungsinhaber in der Flug-
sicherung. Die Datei über Luftfahrzeuge dient im 
wesentlichen der Überwachung der Verkehrssicher-
heit der eingesetzten Luftfahrzeuge. Die Dateien 
über Luftfahrer und Erlaubnis- und Berechtigungs-
inhaber in der Flugsicherung sind für die Beurteilung 
der Tauglichkeit oder Zuverlässigkeit bei der Ertei-
lung, Verlängerung, Erneuerung, Rücknahme oder 
dem Widerruf von Erlaubnissen und Genehmigun-
gen von Bedeutung. 

Aufgrund der Verfassungsjudikatur zum „Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung" kann die bishe-
rige Gesetzesvorschrift (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 LBA-Ge-
setz) nicht mehr als ausreichende Rechtsgrundlage 
für die Speicherung, Verwertung und Weitergabe 
der Daten angesehen werden. Notwendig ist viel-
mehr eine gesetzliche Grundlage, aus der sich die 
Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkun-
gen klar und für den Bürger erkennbar ergibt und 
die damit dem rechtsstaatlichen Gebot der Normen-
klarheit entspricht. Dabei hat der Gesetzgeber den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, so 
daß Grundrechte von der öffentlichen Gewalt jeweils 
nur soweit beschränkt werden dürfen, als es zum 
Schutz öffentlicher Interessen unerläßlich ist. Durch 
organisatorische und verfahrensrechtliche Regelun-
gen im Hinblick auf die vorgehaltenen Luftfahrt-
dateien sollen deshalb Vorkehrungen geschaffen 
werden, die der Gefahr der Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten entgegenwirken. 

Die vorgesehenen Regelungen legen den bereichs-
spezifischen Verwendungszweck personenbezoge-
ner Daten in der Luftverkehrsverwaltung fest. Es 
wird nunmehr der grundlegende Kernbereich des 
Datenschutzes, nämlich die Datenerhebung und 
-speicherung, die Verpflichtung der Behörde zum 
Löschen der Daten nach Ablauf bestimmter Fristen, 
die Bestimmung des Verwertungszwecks und die 
Festlegung der auskunftsberechtigten Behörden 
geregelt. Die neuen Regelungen lehnen sich eng an 
bestehende Regelungen im Straßenverkehrsbereich 
an und schaffen damit eine neue Rechtsgrundlage, 
die den Anforderungen der Verfassungsjudikatur 
genügt. 

Wegen des engen Zusammenhangs der Dateien 
mit strafrechtlichen- und ordnungswidrigkeitsrecht-
lichen Vorschriften, erscheint die Anfügung eines 
Vierten Abschnitts nach dem Abschnitt „Straf- und 
Bußgeldvorschriften" die geeignete Stelle für eine 
gesetzliche Regelung der Luftfahrtdateien. 

Durch die Führung der Luftfahrtdateien entsteht 
beim Luftfahrt-Bundesamt kein finanzieller und per-
soneller Mehraufwand, da diese Aufgaben überwie-
gend bereits heute schon vom Luftfahrt-Bundesamt 
wahrgenommen und mit dem vorhandenen Personal 
abgedeckt werden. Auch soweit mit der Einrichtung 
und Führung des Deliktsregisters (§ 68) das Luft-
fahrt-Bundesamt mit einer neuen Aufgabe betraut 
wird, wird davon ausgegangen, daß diese zusätzliche 
Aufgabe im Hinblick auf den zu erwartend geringen 
Arbeitsaufwand mit dem vorhandenen Personal zu 
bewerkstelligen ist. 

Zu § 64 - Luftfahrzeugregister 

Absatz 1 listet einzelne Dateien der Luftfahrtverwal-
tung auf, die im folgenden besonderen Schutzvor-
schriften unterworfen werden. Die Erfassung der 
Daten erfolgt bislang auf der Grundlage der Bestim-
mungen der §§ 14 bis 18 LuftVZO in der Luftfahr-
zeugrolle sowie nach § 18a Abs. 1 und 3 LuftVZO für 
Segelflugzeuge und bemannte Ballone in einem be-
sonderen Verzeichnis jeweils beim Luftfahrt-Bundes-
amt. Ultraleichtflugzeuge und gegebenenfalls auch 
Hängegleiter und Gleitsegel werden nach § 18 a 
Abs. 2 und 3 LuftVZO in das Luftsportgerätever-
zeichnis bei den jeweiligen Beauftragten nach § 31 c 
LuftVG eingetragen. Die Luftfahrzeugrolle und die 
besonderen Verzeichnisse werden in Papierform 
jeweils als Aktensammlung geführt. Der neue § 64 
schafft nunmehr die gesetzliche Grundlage für die 
Speicherung der Daten auch in elektronischer Form 
beim Luftfahrt-Bundesamt und den Beauftragten 
nach § 31 c. Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, 
Motorsegler, Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
werden hiernach in der Luftfahrzeugrolle beim Luft-
fahrt-Bundesamt, Luftsportgeräte im Luftsportgeräte-
verzeichnis beim jeweiligen Beauftragten nach § 31c 
des Luftverkehrsgesetzes gespeichert. 

Absatz 2 enthält die Zweckbestimmung der Luftfahr-
zeugregister. Sie dienen 

1. der Überwachung der Verkehrssicherheit der in 
ihnen erfaßten Luftfahrzeuge (§ 2 Abs. 1 LuftVG), 
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2. der Auskunftserteilung gegenüber allen Behörden 
und sonstigen Stellen (national und international), 
die die Daten benötigen, um Typ und technische 
Beschaffenheit eines Luftfahrzeuges sowie A rt 

 und Umfang der Rechtsbeziehungen von Perso-
nen zu einem Luftfahrzeug festzustellen oder 
bestimmen zu können. 

Die Absätze 3 und 4 legen die Daten fest, die in den 
Luftfahrzeugregistern gespeichert werden. Absatz 3 
legt fest, welche Daten sowohl in der Luftfahrzeug

-

rolle wie auch im Luftsportgeräteverzeichnis zu spei-
chern sind. Absatz 4 legt fest, welche Daten darüber 
hinaus in der Luftfahrzeugrolle gespeichert werden. 

Absatz 5 regelt die Datenerhebung. Da Erfassungs-  
und Registerbehörde jeweils identisch sind, bedarf es 
keiner besonderen Regelung über die Datenüber-
mittlung. Absatz 5 Satz 2 übernimmt die bislang in 
§ 16 Abs. 1 LuftVZO enthaltene Verpflichtung des 
Eigentümers eines Luftfahrzeugs, jede Änderung der 
eingetragenen Daten unverzüglich mitzuteilen. 

Absatz 6 erlaubt mit Zustimmung des Halters des 
Luftfahrzeugs die Veröffentlichung bestimmter ge-
speicherter Daten (hierbei handelt es sich um Art 
und Muster des Luftfahrzeugs sowie um die Werk-
nummer der Zelle, das Staatszugehörigkeits- und 
Eintragungskennzeichen, die Nummer des Blattes 
des Luftfahrzeugregisters und um den Namen und 
die Anschrift des Halters des Luftfahrzeugs). 

Absatz 7 bis 9 binden im Interesse des Datenschutzes 
die Übermittlung der gespeicherten Daten an be-
stimmte Voraussetzungen. Gleichzeitig soll die Erfül-
lung internationaler Verpflichtungen ermöglicht wer-
den. Den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen 
wird dabei ausreichend Rechnung getragen. 

Absatz 10 regelt die Löschung der Daten. Mit der 
Löschung von Name und Anschrift des Eigentümers 
und Halters eines Luftfahrzeugs spätestens sechs 
Monate nach Erlöschen der Verkehrszulassung sind 
die übrigen noch verbleibenden Angaben in den 
Luftfahrzeugregistern anonymisiert und unterfallen 
nicht mehr dem Datenschutz. 

Zu § 65 - Zentrale Luftfahrerdatei 

Der neue § 65 enthält die Regelungen über die Zen-
trale Luftfahrerdatei. 

Absatz 1 legt die Zuständigkeit des Luftfahrt-Bun-
desamts für die Führung der Zentralen Luftfahrer-
datei fest. In der Zentralen Luftfahrerdatei werden 
neben den Daten der vom Luftfahrt-Bundesamt 
erteilten Erlaubnisse und Berechtigungen auch die 
Daten der von den Luftfahrtbehörden der Länder 
und den Beauftragten nach § 31 c im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten erteilten Erlaubnisse oder Berechti-
gungen für Luftfahrer gespeichert (vgl. § 65 Abs. 6). 

Absatz 2 enthält die Zweckbestimmung der Zentra-
len Luftfahrerdatei. Sie dient der Feststellung, wel-
che Erlaubnisse und welche Berechtigungen ein 
Luftfahrer besitzt. 

Absatz 3 legt die Daten fest, die in der Zentralen 
Luftfahrerdatei zu speichern sind. 

Absatz 4 regelt die Erhebung der Daten durch die für 
die Ausstellung der Erlaubnis oder sonstigen Berech-
tigung zuständigen Behörden (Luftfahrt-Bundesamt, 
Landesluftfahrtbehörde, Beauftragte nach § 31 c). 
Die zuständigen Behörden erhalten die Möglichkeit, 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der gespeicherten 
Daten zu überprüfen. 

Absatz 5 bindet im Interesse des Datenschutzes die 
Übermittlung der gespeicherten Daten an bestimmte 
Voraussetzungen. Hierzu gehört insbesondere auch 
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den 
auf der Grundlage des Luftverkehrsgesetzes erlas-
senen Verordnungen und die Abwehr von Gefahren 
für die Luftverkehrs-Sicherheit. Den schutzwürdigen 
Belangen der Betroffenen wird so ausreichend Rech-
nung getragen. 

Absatz 6 verpflichtet die Landesluftfahrtbehörden 
und die Beauftragten nach § 31 c zur Übermittlung 
der bei ihnen gespeicherten Daten an die Zentrale 
Luftfahrerdatei beim Luftfahrt-Bundesamt. 

Absatz 7 regelt die Löschung der Daten. Die 
Löschungspflicht tritt ein, wenn aus Anlaß einer Ein-
zelfallbearbeitung oder nach Ablauf der Aussonde-
rungsprüffrist festgestellt wird, daß die Daten zur 
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Die 
Aussonderungsprüffrist, die auf fünf Jahre festgelegt 
wurde, stellt einen Kompromiß zwischen dem Daten-
schutz und den Anforderungen der Luftfahrt im Hin-
blick auf die Gewährleistung eines Höchstmaßes an 
Luftverkehrs-Sicherheit sowie den Grundsätzen 
einer „schlanken Verwaltung" dar. Entsprechend 
dem Zweck der Speicherung soll hiermit insbesonde-
re verhindert werden, daß Personen Erlaubnisse und 
Berechtigungen erhalten, die sie bei vorhandenem 
Datenbestand und den hieraus ableitbaren Zweifeln 
an ihrer Zuverlässigkeit niemals erlangt hätten. 

Zu § 66 - Luftfahrer-Eignungsdatei 

Der Absatz 1 legt die Zuständigkeit für die Führung 
der Luftfahrer-Eignungsdatei und ihre Zweckbestim-
mung fest. Die Eignungsdatei wird vom Luftfahrt-
Bundesamt als „Negativdatei" geführt. Sie bildet die 
Grundlage für Entscheidungen über die Beschrän-
kung, das Ruhen, den Widerruf, die Rücknahme oder 
die Versagung einer Erlaubnis oder Berechtigung 
eines Luftfahrers. 

Absatz 2 legt die Daten fest, die in der Eignungsdatei 
zu speichern sind. 

Absatz 3 bindet im Interesse des Datenschutzes die 
Übermittlung der gespeicherten Daten an bestimmte 
Voraussetzungen. Hierzu gehört insbesondere auch 
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den 
auf der Grundlage des Luftverkehrsgesetzes erlasse-
nen Verordnungen und die Abwehr von Gefahren 
für die Luftverkehrs-Sicherheit. Darüber hinaus soll 
die Erfüllung internationaler Verpflichtungen ermög-
licht werden. Den schutzwürdigen Belangen der 
Betroffenen wird dabei ausreichend Rechnung ge-
tragen. 

Absatz 4 Satz 1 verpflichtet Landesbehörden, die für 
die Erteilung von Erlaubnissen und Berechtigungen 
für Luftfahrtpersonal zuständig sind, und die Beauf- 
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tragten nach § 31 c LuftVG dem Luftfahrt-Bundesamt 
die Daten nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 (Angaben zur 
Person des Luftfahrers und entsprechende Verwal-
tungsentscheidungen) unverzüg lich mitzuteilen. Nach 
Satz 2 sind darüber hinaus dem Luftfahrt-Bundesamt 
die diesen Stellen von Gerichten und Staatsanwalt-
schaften zugehenden Entscheidungen nach Absatz 2 
Nr. 3 und 4 unverzüglich zuzuleiten. 

Absatz 5 regelt Löschungsfristen und die Löschung 
der Daten. Die Löschungsfristen sind abhängig von 
der Schwere der Verstöße. Ordnungswidrigkeiten 
werden hiernach nach Ablauf von zwei Jahren, Straf-
taten nach Ablauf von fünf Jahren gelöscht. Die in 
Absatz 2 im einzelnen aufgeführten Daten über Ver-
waltungsentscheidungen werden jedoch erst nach 
Ablauf von zehn Jahren gelöscht. Da diese Daten 
unmittelbar Rückschlüsse auf die Tauglichkeit und 
Zuverlässigkeit von Personen erlauben und oftmals 
sogar Voraussetzung für weitere Verwaltungsent-
scheidungen sind, bilden sie eine wesentliche 
Grundlage für zukünftige Verwaltungsmaßnahmen. 

Zu § 67 - Datei der FS-Erlaubnis-  
und Berechtigungsinhaber 

Im Zuge der Organisationsprivatisierung wurde ein 
umfassendes Lizenzierungssystem durch die Verord-
nung über das erlaubnispflichtige Personal für die 
Flugsicherung und seine Ausbildung (FSPAV) vom 
1. April 1993 (BGBl. I S. 427), geändert durch die Ver-
ordnung vom 30. Juni 1995 (BGBl. I S. 903), geschaf-
fen. Hierbei wurde eine Erlaubnispflicht nicht nur 
für Flugsicherungsbetriebspersonal (Fluglotsen, Flug-
datenbearbeiter), sondern auch für flugsicherungs-
technisches Personal, das mit der Inbetriebhaltung 
der betrieblich genutzten flugsicherungstechnischen 
Einrichtungen betraut ist, eingeführt. 

Mit den sich aus der FSPAV ergebenden Aufgaben 

- Überwachung der Voraussetzungen von Ausbil-
dungs- und Prüfungsleistungen, 

- Berufung der Mitglieder von Prüfungsausschüs-
sen, 

- Erteilung von Erlaubnissen und Berechtigungen, 

- Überwachung der Voraussetzungen für körper-
liche Tauglichkeit und Eignung, 

- Überwachung der zeitlichen Gültigkeitsdauer von 
Berechtigungen 

ist das Luftfahrt-Bundesamt betraut. Um eine zeit-
nahe und lückenlose Aufgabenerfüllung gewährlei-
sten zu können, wurde beim Luftfahrt-Bundesamt 
eine elektronische Datei eingerichtet, für die § 67 
nunmehr entsprechende datenschutzrechtliche Re-
gelungen aufstellt. 

Ein dateimäßiger Zugriff auf den Datenbestand ist 
angesichts der Zahl an Bedarfsträgern, der Komplexi-
tät der zu überwachenden Leistungen, Befähigungen 
und Termine unerläßlich. Das Luftfahrt-Bundesamt 
(Abteilung V) sieht sich gegenwärtig 19 DFS-Organi-
sationseinheiten sowie 26 Regionalflughäfen bzw. 
Sonderlandeplätzen gegenüber, bei denen FS-Perso-
nal mit unterschiedlichsten Erlaubnissen und Be

-

rechtigungen tätig sind. Insgesamt sind in der Datei 
ca. 3700 Erlaubnisscheine gespeichert, in denen die 
entsprechenden Berechtigungen (= insbesondere 
Berechtigung zur selbstverantwortlichen Flugver-
kehrskontrolle, zur Flugdatenbearbeitung oder zur 
selbstverantwortlichen Inbetriebhaltung der betref-
fenden flugsicherungstechnischen Einrichtung - vgl. 
§ 11 Abs. 5 FSPAV) eingetragen sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß jede Erlaubnis eine Mehrzahl 
von Berechtigungen enthalten kann und im Regelfall 
auch enthält. 

Da die Berechtigungen bef ristet erteilt werden (un-
terschiedlich je nach Verwendungsbereich: § 22 
Abs. 1 FSPAV), ist die Überwachung der Gültigkeits-
voraussetzungen zwingend geboten, was mittels der 
Herausgabe sogenannter Verlängerungsanträge so-
wie der Erneuerung der Berechtigungen bei Vor-
liegen der Voraussetzungen erfolgt. Im Mittel wer-
den monatlich etwa 500 Verlängerungsanträge durch 
das Luftfahrt-Bundesamt erstellt, wovon aufgrund 
unterschiedlicher Vorlaufzeiten monatlich ca. 450 
Anträge bearbeitet werden. 

Da die Speicherung der Daten im wesentlichen nur 
zu internen Zwecken des Luftfahrt-Bundesamts 
erfolgt, reichen die bestehenden Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes für die Errichtung und 
Führung der Datei grundsätzlich aus. Lediglich die 
Übermittlung der Daten an das Flugsicherungsunter-
nehmen, an Flugplatzunternehmer, soweit auf deren 
Flugplätzen Beauftragte nach § 31 Abs. 2 Satz 2 
LuftVG Flugsicherungsaufgaben durchführen, an 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Inland, 
die für die Verfolgung von Straftaten und für die 
Abwehr  von Gefahren für die Sicherheit des Luftver-
kehrs zuständig sind, bedurfte daher einer bereichs-
spezifischen Regelung. 

Zu § 68 - Deliktsregister 

Die Praxis und die Erfahrungen auch im Zusammen-
hang mit dem schweren Luftfahrtunglück vor der 
Küste der Dominikanischen Republik am 7. Februar 
1996 haben gezeigt, daß - insbesondere ausländi

-

sche - Luftfahrzeughalter und Luftfahrtunternehmen 
nicht immer das geltende deutsche Recht vor allem 
im Hinblick auf Einflugerlaubnisse und Genehmi-
gungen von Flügen oder Verkehrsdiensten eingehal-
ten haben. Diese Fälle werden in Zukunft verstärkt 
verfolgt und geahndet. Das neue Register soll dazu 
dienen, solche Fälle zu sammeln und den für die 
Erteilung einschlägiger luftrechtlicher Genehmigun-
gen und Erlaubnisse zuständigen Behörden einen 
Überblick zu verschaffen. Danach kann die Zuverläs-
sigkeit beurteilt werden; zugleich ist das Register 
eine Vorgabe für die Anwendung von Ermessen. 
Auch die bilateralen Luftverkehrsabkommen zwin-
gen indirekt die bezeichneten Luftfahrtunternehmen, 
das Recht des Vertragspartnerstaats zu befolgen; sie 
können bei Verstößen vom bilateralen Luftverkehr 
ausgeschlossen werden. 

Absatz 1 enthält die Zweckbestimmung des Registers 
und bestimmt die Zuständigkeit für die Führung des 
Registers. Gleichzeitig werden die Daten festgelegt, 
die zu speichern sind. Die Löschung der Daten 
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erfolgt zwei Jahre nach Rechtskraft der jeweiligen 
Entscheidung. 

Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die Landesbehörden, die 
für die Erteilung von Genehmigungen für Luftfahrt-
unternehmen zuständig sind, die ihnen von Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften zugehenden Entschei-
dungen nach Absatz 1 Satz 1 dem Luftfahrt-Bundes-
amt unverzüglich mitzuteilen. Insoweit tritt das 
Deliktsregister neben die bereits bestehenden poli-
zeilichen bzw. staatsanwaltschaftlichen Informations-
systeme. 

Die Absätze 3 bis 5 binden im Interesse des Daten-
schutzes die Übermittlung der gespeicherten Daten 
an  bestimmte Voraussetzungen. 

Zu § 69 - Datenübermittlung bei Angriffen 
auf die Sicherheit des Luftverkehrs 

Die Neuregelung soll bei erfolgten oder drohenden 
Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs (z. B. 
bei Flugzeugentführungen und Sabotageakten) den 
raschen und nicht behindernden Datenaustausch mit 
ausländischen Stellen und Einrichtungen gewährlei-
sten. Im Interesse einer von bürokratischen Hinder-
nissen befreiten Abwehr von unmittelbaren Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und 
im Hinblick auf die betroffenen Rechtsgüter müssen 
insoweit Gesichtspunkte des individuellen Rechts-
schutzes aufgrund nationalen Datenschutzrechts zu-
rücktreten. 

Zu Nummer 46 Buchstabe a bis d (Redaktionelle 
Änderungen) 

Redaktionelle Änderung, die aufgrund der Einfüh-
rung der sächlichen Bezeichnungsform für die Bun-
desministerien notwendig ist (Kabinettbeschluß vom 
20. Januar 1993 - GMB1. S. 46). 

Zu Artikel 2 (Änderung des StGB) 

§ 4 StGB erstreckt den Geltungsbereich des Straf-
rechts nur auf (Auslands-)Taten, die „auf" einem 
Luftfahrzeug begangen werden. Die Änderung stellt 
mehr als nur eine sprachliche Bereinigung dar. „Auf" 
einem Luftfahrzeug können nur in extrem seltenen 
Fällen sportlicher Betätigung Straftaten begangen 
werden. Wegen des gerade im Strafrecht geltenden 
Grundsatzes der präzisen Bestimmtheit der Norm hat 
auch die Rechtsprechung die Anwendbarkeit der 
Vorschrift oft in Frage gestellt und häufig verneint. 
Mit der Neuregelung wird deshalb jeder Zweifel aus-
geschlossen. Sie stellt jetzt ausdrücklich klar, daß 
derartige Taten dem deutschem Recht auch dann un-
terliegen, wenn sie „in" einem deutschen Luftfahr-
zeug begangen werden. 

Zu Artikel 3 (Änderung des OWiG) 

§ 5 OWiG erstreckt den Geltungsbereich des Ord

-

nungswidrigkeitenrechts nur auf (Auslands-)Taten, 
die „auf" einem Luftfahrzeug begangen werden. Für 

die Änderung von § 5 OWiG gelten die gleichen 
Erwägungen wie zu Artikel 2. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über die 
Verkündung von Rechtsverordnungen) 

Die Erweiterung der bereits in § 2 Abs. 2 enthaltenen 
Ausnahmeregelung für die Verordnungen der Was-
ser- und Schiffahrtsdirektionen auf die Verordnun-
gen des Luftfahrt-Bundesamts stellt die konsequente 
Fortschreibung der gesetzgeberischen Entscheidung 
von 1950 dar. Die hohe technische Spezialisierung 
der Vorschriften, der technische Fortschritt im 
Bereich der zivilen Luftfahrt seit 1950, sowie der eng 
begrenzte Adressatenkreis rechtfertigen eine ver-
gleichbare Lösung wie für die Verordnungen der 
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen. Als amtliches 
Organ des Bundesministeriums für Verkehr ist das 
Verkehrsblatt auch als Verkündungsorgan, das an 
die Stelle des Bundesanzeigers treten so ll, geeignet. 

Im Hinblick auf Artikel 82 Abs. 1 Grundgesetz wird 
§ 1 Abs. 2 dahin gehend geändert, daß stets im Bun-
desgesetzblatt auf diese Verkündungen im Verkehrs-
blatt hinzuweisen ist. Nur auf diese Weise kann die 
Funktion des Bundesgesetzblattes, eine umfassende 
Übersicht über den aktuellen Rechtszustand zu ge-
währen, sichergestellt werden. 

Zu Artikel 5 (Änderung der LuftVO) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die Neufassung von § 2 ist erforderlich, weil die der-
zeitige Fassung keine Bestimmung dazu trifft, ob der 
verantwortliche Luftfahrzeugführer auch stets den 
Sitz des ersten, d. h. des verantwortlichen, Luftfahr-
zeugführers einnehmen muß. 

Aus Sicherheitsgründen muß eine derartige Bestim-
mung jedoch getroffen werden, weil nur vom Sitz des 
ersten Luftfahrzeugführers aus alle für die Führung 
des Luftfahrzeugs vorgesehenen Bordinstrumente 
voll einsehbar sind. 

Zu Nummer 3 (§ 3 b) 

Der Umfang der mitzuführenden Papiere soll sich 
nicht allein nach in verstreuten Vorschriften normier-
tem deutschen Recht richten, sondern auch nach den 
einschlägigen ausländischen Vorschriften sowie in 
nationales Recht (beider Staaten) umgesetzte inter-
nationale Vorschriften (z. B. Artikel 29 ICAO-Abkom-
men). Eine entsprechende Prüfung findet jedoch nur 
statt, soweit das ausländische Recht bei der Luftauf-
sicht bekannt ist oder nach Befragen bekannt wird. 

Mit der Sprachvorschrift, mit der vorgegeben wird, 
daß alle Papiere und Unterlagen zumindest auch in 
englischer Sprache mitzuführen sind, soll die Luft-
aufsicht in die Lage versetzt werden, auch auslän-
dische Papiere lesen und verstehen zu können. 
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Darüber hinaus wird dem Harmonisierungsgedan-
ken der ICAO Rechnung getragen. Auch im Ausland 
müssen deutsche Ausweise, Erlaubnisse und Berech-
tigungen in der allgemein verbreiteten Luftfahrt-
sprache Englisch lesbar sein. 

Zu Nummer 4 (§ 5 a) 

Mit Absatz 1 werden Einzelheiten zu § 29 Abs. 4 
LuftVG geregelt. Sie entsprechen der Regelung im 
Anhang 8 Nr. 6 (6.1, 6.2 - 6.2.1 bis 6.2.3) zum ICAO

-

Abkommen, zu dessen Befolgung Deutschland als 
Mitgliedstaat der ICAO nach Artikel 37 und 38 
ICAO-Abkommen verpflichtet ist. Diese Anhang-
regelung wird hiermit in deutsches Recht umgesetzt. 

Anläßlich von Leasing-, Charter- und ähnlichen Ver-
trägen kann der Eintragungsstaat seine Aufsichts-
kompetenzen über den Flugbetrieb auf den Staat 
übertragen, unter dessen Aufsicht das Luftfahrtunter-
nehmen operiert, welches das fremde Luftfahrzeug 
in seinem Betrieb einsetzt. In diesem Fall ist nicht der 
Eintragungsstaat, sondern der andere Staat zu be-
nachrichtigen. 

Der neue Absatz 2 entspricht den Grundprinzipien 
des deutschen Luftrechts für deutsch-registrierte 
Luftfahrzeuge; sie werden hier jedoch in einer 
Sondervorschrift zusammengefaßt und ausdrücklich 
normiert. 

Absatz 3 überträgt die Regelungen der Absätze 1 
und 2 entsprechend auch auf Luftsportgeräte, die 
nicht im Luftsportgeräteverzeichnis eingetragen 
sind. 

Zu Nummer 5 (§ 13 Abs. 9 Satz 2) 

Modernere Luftfahrzeuge, insbesondere der gewerb-
lichen Luftfahrt, sind bereits mit einem Kollisions-
warngerät ausgestattet, wie es in den Vereinigten 
Staaten vorgeschrieben ist.- Anzeigen dieser Geräte 
werden aus Sicherheitsgründen auch im deutschen 
Luftraum befolgt. Dies kann in bestimmten Fä llen 
jedoch zu Abweichungen von den in § 13 Abs. 1 bis 8 
festgelegten Regeln führen. Mit der vorgesehenen 
Änderung wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
Die Luftfahrtteilnehmer werden nunmehr zur Beach-
tung der Kollissionsschutzempfehlungen dieser Warn-
geräte verpflichtet, da dadurch die Sicherheit im 
Luftverkehr erhöht wird. 

Zu Nummer 6 (§ 22 Abs. 1 Nr. 8) 

Redaktionelle Änderung (vgl. Artikel 1 Nr. 45 - 
§ 69 [Hauptflugbuch]). 

Zu Nummer 7 (§ 43) 

Mit der Einfügung der Nummer 17 c werden Verstöße 
gegen die Regelungen von § 11 c Abs. 2 bis 4 mit 
Bußgeld bewehrt . 

Die Änderung der Nummer 19a beseitigt eine ins 
Leere gehende Regelung, die durch die Änderung 
der LuftVO mit der Verordnung vom 21. März 1995 
(BGBl. I S. 391) entstanden ist. Die korrekten Bezug-
nahmen werden wiederhergestellt. 

Die korrekten Bezugnahmen werden auch in der 
Nummer 20 wiederhergeste llt. Darüber hinaus 
erfolgt eine Ausweitung des Tatbestandes auf Auf-
lagenverstöße, womit Bedürfnissen der Verwaltungs-
praxis der Ländern entsprochen wird. Bislang haben 
die Länder keine Möglichkeiten, derartige Verstöße 
zu verfolgen und zu ahnden. 

Zu Nummer 8 (Verkündungen im Verkehrsblatt) 

In den hier betroffenen Fällen handelt es sich (bis auf 
eine Ausnahme s. u.) um Allgemeinverfügungen, für 
deren Bekanntgabe grundsätzlich keine besonderen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften bestehen. Bis-
lang erfolgten jedoch die Bekanntmachungen der 
Allgemeinverfügungen aufgrund der Regelungen 
der LuftVO im Bundesanzeiger und in den Nachrich-
ten für Luftfahrer. Dieses Verfahren hat sich als sehr 
aufwendig und wenig praxisgerecht erwiesen. Durch 
die vorgenommenen Änderungen wird nunmehr für 
Zwecke der Bekanntmachung von derartigen Allge-
meinverfügungen an Stelle des Bundesanzeigers das 
Verkehrsblatt neben den Nachrichten für Luftfahrer 
vorgesehen. Das bisherige duale Verfahren entfällt 
somit. Die Regelung dient damit erheblich der Ver-
waltungsvereinfachung. 

Im übrigen erfolgt in § 27 a Abs. 2 eine Bereinigung. 
Die Nachrichten für Luftfahrer sind kein für die Ver-
kündung von Rechtsverordnungen geeignetes Blatt . 
Aufgrund der erfolgten Streichung richtet sich nun-
mehr die Verkündung dieser Rechtsverordnungen 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

Zu Nummer 9 (Redaktionelle Änderungen) 

Redaktionelle Änderung. Anpassung der Vorschrif-
ten an  die sächliche Bezeichnungsform der Bundes-
ministerien. 

Zu Artikel 6 (Änderung der LuftVZO) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Folgeänderungen (vgl. u. a. Begrün-
dung zu Artikel 6 Nr. 15, 16, 24 und 25). 

Zu Nummer 2 (§ 3 Abs. 1 Satz 2) 

Die Antragsberechtigung für die Musterzulassung 
bei Luftsportgeräten auf Herstellerbetriebe mit Sitz 
in Deutschland zu beschränken, kann aus EG-recht-
licher Sicht vor dem Hintergrund des nach dem EU

-

Vertrag zu gewährleistenden freien Warenverkehrs 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Regelung 
wird daher aufgehoben. 

Zu Nummer 3 (§ 6 Abs. 1 Nr. 8) 

Die Angabe von Startgeräten, die der Verkehrszu-
lassung bedürfen, in § 6 kann entfallen, da sich bis 
heute - ausgenommen Startwinden für Segelflug-
zeuge - Startgeräte nicht auf dem Markt befinden. 
Mit derartigen Startgeräten wurden in der Frühzeit 
der Luftfahrt Versuche angestellt, die jedoch nicht 
bis zur Betriebsreife solcher Geräte geführt haben. 
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Zu Nummer 4 Buchstabe a (Überschrift - § 8) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. unten Begrün-
dung zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b). 

Zu Nummer 4 Buchstabe b (§ 8 Abs. 1) 

Mit der Straffung des Wortlauts des § 8 und der Auf-
hebung des § 9 wird die Verordnung an die seit Jah-
ren im internationalen Bereich angewendete Praxis, 
Segelflugzeuge, bemannte Ballone und zulassungs-
pflichtiges sonstiges Luftfahrtgerät im Rahmen der 
Verkehrszulassung wie alle anderen Luftfahrzeuge 
zu behandeln und in ein Verzeichnis einzutragen, 
angepaßt. Gleichzeitig wird damit für Segelflug-
zeuge und bemannte Ballone die Möglichkeit zur 
Eintragung von Pfandrechten eröffnet, die wegen der 
hohen Anschaffungskosten seit langem von den 
Eigentümern und Haltern gewünscht wird. 

Das besondere Eintragungsverzeichnis (§ 18 a  Abs. 1) 
kann daher entfallen. 

Zu Nummer 5 (§ 9) 

Da die Verkehrszulassung von Luftfahrzeugen durch 
die Neuregelung von § 8 nunmehr für alle Luftfahrt-
geräte nach einheitlichen Kriterien erfolgt, kann die 
bisherige Sonderregelung des § 9 für die Verkehrs-
zulassung von Segelflugzeugen, bemannten Ballo-
nen und sonstigen Luftfahrtgeräten entfallen. 

Zu Nummer 6 (§ 14) 

Die Änderungen des Dritten Unterabschnitts sind 
eine Folge der Änderung von § 3 LuftVG und des 
neu eingefügten § 64 LuftVG, mit dem nunmehr de-
tailliert Zweck und Inhalt der Eintragung in den Luft-
fahrzeugregistern sowie Löschung und Übermittlung 
von Daten geregelt werden. Die bislang durch § 18 
jedermann gestattete Einsicht in die Luftfahrzeug -

rolle wird durch § 64 Abs. 8 LuftVG ersetzt, wonach 
nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Über-
mittlung von dort  im einzelnen genannten Daten aus 
dem Register in Betracht kommt. 

Nach der Neuregelung von § 8 werden nunmehr 
auch Segelflugzeuge und Ballone in die Luftfahr-
zeugrolle nach § 14 Abs. 1 eingetragen. Ein besonde-
res Verzeichnis wird daher für diese Luftfahrtgeräte 
nicht mehr geführt, so daß die bisherige Regelung 
von § 18a Abs. 1 entfallen kann. Die bisherigen 
Absätze 2 und 3 werden nunmehr § 14 Abs. 2. 

Da der Regelungsgehalt der §§ 15 bis 18a in § 64 
LuftVG und in § 14 enthalten ist, werden die §§ 15 
bis 18a aufgehoben. 

Die Änderungen in § 19 stellen lediglich redaktio-
nelle Anpassungen der Vorschrift an  die Änderung 
von § 14 dar. 

Zu Nummer 7 (§ 22) 

Die Neufassung von Absatz 1 ist aufgrund der Ände-
rung von § 31 Abs. 2 Nr. 1 LuftVG (vgl. Artikel 1 
Nr. 32 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa) erforder-
lich. Die Zuständigkeiten zwischen Bund und Län-
dern bei der Erteilung von Erlaubnissen und Berech

-

tigungen für Luftfahrtpersonal bedurften hiernach 
einer Neuregelung. Gleichzeitig werden einige bis-
lang in § 22 verwendete Begriffe an die Terminologie 
des Luftrechts angepaßt. 

Zu Nummer 8 (§ 28 Abi. 2 Satz 3) 

Die Neufassung dient der Entlastung des Bundes-
ministeriums für Verkehr von nichtministeriellen 
Aufgaben. Die Aufgaben sollen künftig vom Luft-
fahrt-Bundesamt wahrgenommen werden. 

Zu Nummer 9 (§ 31 Abs. 1 Nr. 1) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Artikel 1 Nr. 32 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa - § 31 Abs. 2 Nr. 1 
LuftVG und Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb - § 31 Abs. 2 Nr. 11 LuftVG). 

Zu Nummer 10 (§ 39 Abs. 2 Satz 2) 

Für den Fall, daß das Gelände eines Flugplatzes sich 
auf das Gebiet mehrerer Länder erstreckt, stellt die 
Änderung nunmehr ausdrücklich klar, daß eine ohne 
Zustimmung der Luftfahrtbehörden der beteiligten 
Länder erteilte Genehmigung nichtig ist. Damit wird 
den berechtigten Landesinteressen entsprechend 
Rechnung getragen. 

Zu Nummer 11 (§ 45 Abs. 3 Satz 2) 

Die Bestätigung des von dem Flugplatzunternehmer 
bestellten Flugleiters durch die Genehmigungs-
behörde verursacht unnötigen Verwaltungsaufwand 
und kann daher entfallen. Die Genehmigungsbe-
hörde hat im Rahmen ihrer Aufsicht nach § 47 ausrei-
chende Möglichkeiten, sich von der Sachkunde der 
bestellten Personen zu überzeugen, und kann daher 
jederzeit entsprechende Maßnahmen einleiten. 

Zu Nummer 12 (§ 53 Abs. 3 Satz 2) 

Gleiche Begründung wie zu oben Nummer 11. 

Zu Nummer 13 (§ 54 Abs. 2 Satz 1) 

Es sprechen aus fachlicher Sicht keine Gesichts-
punkte dagegen, auch Freiballonen die Benutzung 
von Segelfluggeländen zu ermöglichen. Nach § 54 
Abs. 2 können sie auf Antrag in die Flugplatzgeneh-
migung aufgenommen werden. Durch diese Rege-
lung werden die Luftfahrtbehörden von einer Viel-
zahl von Erlaubniserteilungen nach § 25 LuftVG ent-
lastet. 

Zu Nummer 14 (Vierter Abschnitt 1. Unterabschnitt) 

Zu § 61 

Absatz 1 bestimmt die zuständige Genehmigungs-
behörde für die Erteilung von Betriebsgenehmigun-
gen nach der VO 2407. Die Vorschrift berücksichtigt 
die neue Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
dem Bundesministerium für Verkehr und den Luft-
fahrtbehörden der Länder in § 31 Abs. 2 Nr. 11 
LuftVG (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 32 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb). Die Länder sind hier-
nach zuständig für die Erteilung der Bet riebs- und 
Streckengenehmigung nach Maßgabe des Rechts 
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der Europäischen Gemeinschaft bei Luftfahrtunter-
nehmen, deren Luftfahrzeuge ausschließlich nach 
Sichtflugregeln betrieben werden. 

Als Genehmigungsbehörde für Unternehmen, die 
nicht nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaft zu genehmigen sind, bestimmt Absatz 2 für 
Luftfahrtunternehmen, deren Luftfahrzeuge aus-
schließlich nach Sichtflugregeln bet rieben werden, 
entsprechend der Zuständigkeitsregelung des § 31 
Abs. 2 Nr. 11 LuftVG die Luftfahrtbehörde des Lan-
des, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Es 
wird die bisherige Regelung übernommen, daß die 
Zuständigkeit eines Bundeslandes bestimmt werden 
kann, wenn der Schwerpunkt der Unternehmens-
tätigkeit nicht am Sitz des Unternehmens stattfindet. 

Der bisherige § 61 Abs. 1 a wird Absatz 4. 

Zu § 62 

Der Absatz 1 enthält im wesentlichen unverände rt 
 die bisherige Regelung von § 62 Abs. 1. Die Erhe-

bung von personenbezogenen Daten ist erforderlich, 
weil nur in Kenntnis dieser Fakten eine ordnungs-
gemäße Bewertung der Sicherheit und Betriebsfähig-
keit des Unternehmens vorgenommen werden kann. 

Absatz 2 verweist für die Erteilung der Betriebs-
genehmigung nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaft auf das Verfahren der Artikel 4 ff. der 
VO 2407. 

Zu § 63 

Da sich die Betriebsgenehmigung von deutschen 
Unternehmen nunmehr nach direkt anwendbarem 
Recht der Europäischen Gemeinschaft richtet, von 
dem auch die Unternehmen aus anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union erfaßt sind, kann die 
Abgrenzung nicht mehr wie im geltenden Recht zwi-
schen deutschen Unternehmen einerseits und aus-
ländischen Unternehmen andererseits erfolgen, son-
dern muß zwischen den dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaft unterliegenden Luftfahrtunternehmen 
einerseits und den diesem Recht nicht unterliegen-
den Unternehmen andererseits getroffen werden. 

Der Katalog der Genehmigungsvoraussetzungen für 
Unternehmen, die nicht dem EG-Recht unterliegen, 
entspricht der bisherigen Praxis des Bundesministeri-
ums für Verkehr, welche auf einer weitgehend analo-
gen Anwendung der Antragserfordernisse des bis-
herigen Rechts für deutsche Unternehmen gestützt 
war. 

Aufgrund des nach dem ICAO-Abkommen gelten-
den Vertrauensprinzips im Bereich des internatio-
nalen Luftverkehrs ist der Umfang des Anforde-
rungskatalogs grundsätzlich geringer als bei deut-
schen Unternehmen, für die die Bundesrepublik 
Deutschland völkerrechtlich verantwortlich ist. Wenn 
jedoch Zweifel bestehen, kann die deutsche Geneh-
migungsbehörde nach § 63 Abs. 3 Nachweise, wie 
sie deutsche Unternehmen nach § 62 Abs. 1 vorzule-
gen haben, verlangen. 

Zu § 63 a 

Im innereuropäischen Luftverkehr richtet sich die 
Streckengenehmigung nach dem einschlägigen 
Recht der Europäischen Gemeinschaft, so daß inso-
weit nur die für den Vollzug dieses Rechts zuständige 
Behörde zu bestimmen ist. Mindestvoraussetzung für 
die Erteilung einer Streckengenehmigung, d. h. für 
die Berechtigung, Punkte im Bundesgebiet mit Punk-
ten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zu verbin-
den, ist das Bestehen der Bet riebsgenehmigung nach 
der VO 2407 als Luftfahrtunternehmen. 

Die Ausübung von Verkehrsrechten auf Strecken, 
die nicht dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 
unterliegen, bedarf dagegen einer Genehmigung für 
den Fluglinienverkehr. Die Erteilung dieser Geneh-
migung richtet sich im wesentlichen nach den Luft-
verkehrsabkommen mit entsprechenden Ländern 
bzw. den auf der Grundlage von Luftverkehrsabkom-
men zwischen den obersten Luftfahrtbehörden ge-
troffenen Vereinbarungen über die Durchführung 
des internationalen Luftverkehrs. 

Zu § 63 b 

Der für die jeweilige Flugplanperiode vorzulegende 
Flugplan nach § 21 des Luftverkehrsgesetzes ist im 
wesentlichen ein Instrument der Kontrolle zur Ein-
haltung der beantragten Strecken- bzw. Linien-
genehmigung. Da im innereuropäischen Luftver-
kehr mit Aufhebung der Kabotagebeschränkung ab 
1. April 1997 keine verkehrswirtschaftlichen Be-
schränkungen mehr bestehen werden, genügt es für 
die Genehmigungsbehörde, daß die Flugpläne ent-
sprechend den Tarifen als Information vorgelegt wer-
den. Dagegen wird es im nichteuropäischen Luftver-
kehr weiterhin häufig notwendig sein, eine forme lle 
Genehmigung auszusprechen, die in der Regel einen 
bestätigenden Verwaltungsakt darstellt, aber gele-
gentlich auch gestaltende und damit konstitutive 
Wirkung hat. 

Zu § 63 c 

Im innergemeinschaftlichen Luftverkehr ist die Preis-
bildung grundsätzlich freigegeben. Mit dieser 
Bestimmung wird von der Möglichkeit der VO 2409 
Gebrauch gemacht, wonach ein Mitgliedstaat verlan-
gen kann, daß die von Luftfahrtunternehmen der 
Union im innergemeinschaftlichen Verkehr vorge-
sehenen Tarife hinterlegt werden müssen. 

Diese Hinterlegung eröffnet der Genehmigungs-
behörde die Möglichkeit zur Marktkontrolle und zum 
Eingreifen bei wettbewerbswidriger Preisgestaltung. 
Im außereuropäischen Luftverkehr ist dagegen noch 
weitgehend die Genehmigung der Preise vorgese-
hen. Dabei existieren unterschiedliche Vereinbarun-
gen: Das klassische System des „double approval" 
sieht vor, daß der von einem Luftfahrtunternehmen 
vorgesehene Tarif von den Luftfahrtbehörden beider 
Staaten, welche angeflogen werden, genehmigt wer-
den muß, damit der Preis wirksam wird. Dem steht 
als Schritt vor dem System der Preisfreigabe, d. h. 
des „free pricing" , das System des „double disappro- 
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val" gegenüber. Nach diesem System kann ein Luft-
fahrtunternehmen einen bei beiden Behörden zur 
Genehmigung einzureichenden Preis nur dann nicht 
verwenden, wenn beide Behörden den Antrag ableh-
nen. Das Bundesministerium für Verkehr strebt in 
der Regel als Zwischenschritt von kontrollierten zu 
freieren Märkten das System des „country of o rigin" 
an, wonach der Staat für die Genehmigung eines 
Tarifs zuständig ist, von dem der jeweilige Luftver-
kehr ausgeht. Damit werden zumindest bezogen auf 
den Ausgangspunkt unterschiedliche Preisgestaltun-
gen auf derselben Strecke möglich und somit ein 
erster Schritt zur freien Preisgestaltung gemacht. 

Auf die Änderung des § 21 LuftVG wird Bezug ge-
nommen. 

Zu § 64 

Die Anzeigepflichten erstrecken sich auf alle im Vier-
ten Abschnitt der LuftVZO enthaltenen Genehmi-
gungen bezüglich der Unternehmensgenehmigung, 
der Linien- und Streckengenehmigung, der Tarifge-
nehmigung und der Flugplangenehmigung. Sie ver-
pflichten die Inhaber der Genehmigung, jeweils 
wesentliche Änderungen anzuzeigen. 

Zu§ 65 

Diese Vorschriften umfassen die Aufsicht über alle 
im Vierten Abschnitt der LuftVZO erwähnten Ge-
nehmigungen bezüglich der Unternehmensgenehmi-
gung, der Linien- und Streckengenehmigung, der 
Tarifgenehmigung und der Flugplangenehmigung. 
Sie regeln wie bislang den Umfang der Aufsicht der 
jeweiligen Genehmigungsbehörde. 

Zu Nummer 15 (Vierter Abschnitt 2. Unterabschnitt) 

Der neue § 20 Abs. 1 LuftVG unterscheidet nur noch 
zwischen der gewerbsmäßigen und der nichtge-
werbsmäßigen Verwendung von Luftfahrzeugen (vgl. 
Begründung zu Artikel 1 Nr. 16). Es .gibt insbeson-
dere keine Selbstkostenflüge mehr. Beförderungen 
im Luftverkehr unterfallen hiernach entweder dem 
Bereich der gewerblichen oder der nichtgewerb-
lichen Betätigung. Der 2. Unterabschnitt regelt nun-
mehr den Bereich des nichtgewerblichen Einsatzes 
von Luftfahrzeugen. Die Regelungen der §§ 66 bis 68 
übernehmen hierbei im wesentlichen die bisherigen 
Regelungen des 3. Unterabschnitts zu den Selbst-
kostenflügen. Die Aufzeichnungspflicht des bisheri-
gen § 72 zur Überwachung der Selbstkostenregelung 
entfällt jedoch. 

Ausländer können nach § 67 Abs. 1 Satz 2 den Nach-
weis nach § 62 Abs. 1 Nr. 9 und 10 durch die Vorlage 
der Betriebserlaubnis des Registerstaates oder eine 
entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Luftfahrtbehörde dieses Staates erbringen. Die Rege-
lung betrifft insbesondere die Fälle, wo nach § 96 
erlaubnisfrei in die Bundesrepublik Deutschland 
eingeflogene Luftfahrzeuge zu nichtgewerblichen 
Beförderungen in der Bundesrepublik Deutschland 
eingesetzt werden sollen. Damit wird sichergestellt, 
daß aus Sicherheitsgründen auch diese Verkehre der 
Genehmigungspflicht unterliegen. 

Zuständig für die Genehmigungserteilung ist die 
Luftfahrtbehörde des Landes, in dem der Antragstel-
ler seinen Wohnsitz oder Sitz hat (§ 66). 

Zu Nummer 16 (Vierter Abschnitt 3. Unterabschnitt) 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. auch Begründung 
zu Artikel 1 Nr. 16). Die Neufassung von § 20 LuftVG 
führt dazu, daß die Regelungen für Selbstkostenflüge 
in der LuftVZO obsolet geworden sind. Sie werden 
daher aufgehoben. 

Zu Nummer 17 (§ 73 Nr. 2) 

Die Neufassung dient der Entlastung des Bundes-
ministeriums für Verkehr von nichtministeriellen 
Aufgaben. Die Aufgaben sollen künftig vom Luft-
fahrt-Bundesamt wahrgenommen werden. 

Zu Nummer 18 (§ 74 Abs. 4) 

Mit der Neuregelung werden die nicht motorgetrie-
benen Luftsportgeräte, die nicht der Verkehrszulas-
sungspflicht unterliegen, insgesamt aus der Geneh-
migungspflicht bei Luftfahrtveranstaltungen heraus-
genommen. Für sie gelten die gleichen Erwägungen 
wie sie bislang für Flugmodelle, Hängegleiter und 
Gleitsegel gelten. Diese Luftfahrzeuge sind bereits 
heute von der Genehmigungspflicht ausgenommen, 
weil Unfälle mit weitreichenden Folgen für die Besu-
cher bei derartigen Luftfahrtveranstaltungen regel-
mäßig nicht zu erwarten sind. 

Zu Nummer 19 (§ 77) 

Redaktionelle Anpassung der Vorschrift an die Neu-
fassung von § 20 LuftVG, wonach die gewerbsmä-
ßige Verwendung von Luftfahrzeugen für sonstige 
Zwecke nach § 20 Abs. 1 Satz 2 LuftVG (alte Fas-
sung) ersatzlos weggefallen ist, sowie an die Neuf as-
sung  von § 27 LuftVG. 

Zu Nummer 20 (§ 78 Abs. 4) 

Redaktionelle Anpassung der Vorschrift aufgrund 
der Aufhebung von § 63 und an die Neufassung von 
§ 20 LuftVG. 

Zu Nummer 21 (§§ 79 und 80) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufas-
sung von § 27 LuftVG - Wegfall der Erlaubnispflicht 
für das Mitführen von Funkgeräten (vgl. Artikel 1 
Nr. 23). 

Zu Nummer 22 (§ 95 Abs. 4) 

Redaktionelle Änderung, die die korrekte Bezug-
nahme wiederherstellt. 

Zu Nummer 23 (§ 96 Abs. 3 Satz 2) 

Mit der Ergänzung von § 96 Abs. 3 wird die neue 
Verwaltungspraxis abgestützt, nicht nur von auslän-
dischen Luftfahrtunternehmen, die Linienverkehr 
betreiben, die Benennung eines Zustellungs- und 
Empfangsbevollmächtigten zu verlangen, sondern 
dies grundsätzlich auch beim Charterluftverkehr 
vorzusehen. Ohne die Bestellung eines derartigen 
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Bevollmächtigten können gegenüber den betrof-
fenen ausländischen Unternehmern Ordnungswid-
rigkeitenverfahren und Verwaltungsvollstreckungs-
maßnahmen regelmäßig nicht durchgeführt werden, 
weil sie eine wirksame Zustellung voraussetzen. Die 
mögliche Zustellung in das Ausland bietet in diesen 
Fällen keinen Ausweg, da sie mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist. 

Zu Nummer 24 (Überschrift vor § 101) 

Redaktionelle Änderung, die die durch die Verord-
nung vom 26. Mai 1993 (BGBl. I S. 750 - Artikel 1 
Nr. 1) erfolgte Änderung der Inhaltsübersicht um-
setzt. 

Zu Nummer 25 (§ 108) 

Redaktionelle Änderungen. 

Die Aufhebung der Nummer 2 Buchstabe a ist erfor-
derlich, weil der Ordnungswidrigkeitentatbestand 
nunmehr in § 64 Abs. 5 Satz 2 LuftVG enthalten ist 
(vgl. auch Artikel 1 Nr. 42 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe gg). Die Aufhebung der Nummer 12 erfolgt, 
weil die Grundlagen hierfür entfallen sind. Das im 
Luftrecht normierte Luftbildverbot (vormals § 27 
Abs. 2 LuftVG) ist durch das Gesetz vom 28. Juni 
1990 (BGBl. I 1221, 1243 - do rt  Artikel 37 Nr. 4) und 
die Vorschriften über Luftbildwesen in der LuftVZO 
(§§ 83 bis 85) sind mit der Verordnung vom 23. No-
vember 1992 (BGBl. I S. 1965 - do rt  Artikel 1 Nr. 3) 
aufgehoben worden. 

Die Änderung in Nummer 13 stellt die korrekte Be-
zugnahme wieder her. 

Zu Nummer 26 (Anlage 1- zu § 14 Abs. 1) 

Im wesentlichen redaktionelle Folgeänderungen. 

Die Neufassung des Abschnitts I der Anlage 1 stellt 
eine redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung 
zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b) dar. Mit der Änderung 
des § 8 und der Aufhebung von § 9 sind für Segel-
flugzeuge und bemannte Ballone ebenso wie für 
Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe und Motorsegler 
Muster der Anlage 1 und 2 auszustellen. 

Die Neufassung der Nummer 1 in Abschnitt II be-
rücksichtigt den Umstand, daß die Wahl eines 
Namens für bemannte Ballone häufig erhebliche 
Schwierigkeiten aufgrund der Verwechselbarkeit 
oder Ablesbarkeit des Schriftzuges bereitet. In 
Anlehnung an die international übliche Kennzeich-
nung von Luftfahrzeugen und zur Erleichterung des 
Funkverkehrs, der EDV-Verarbeitung, der Statistik 
und der Führung der Luftfahrzeugrolle haben in-
zwischen fast alle Ballonhalter auf freiwilliger Basis 
eine Neukennzeichnung ihrer Ballone vorgenom-
men. Die Neufassung trägt dieser Entwicklung 
Rechnung. 

Der Begriff „Höchstgewicht" in Abschnitt II Nr. 2 
entspricht nicht mehr den seit 1969 vorgeschrie-
benen Einheiten nach dem Gesetz über Einheiten im 
Meßwesen (BGBl. I S. 709) und nicht den Richtlinien 
des Annexes 5 des Abkommens über die Inte rnatio-
nale Zivilluftfahrt. Mit der Änderung wird nunmehr 

die korrekte Maßeinheit eingeführt. Darüber hinaus 
wird im Rahmen der Neukennzeichnung von be-
mannten Ballonen der Buchstabe „O" für bemannte 
Ballone eingeführt. 

Neben der Änderung des Eintragungszeichens wird 
aus Sicherheitsgründen (insbesondere bei Massen-
starts von bemannten Ballonen) in Abschnitt II Nr. 6 
die zusätzliche Anbringung des Kennzeichens auf 
dem Pol (zentraler Bereich der Oberseite der Ballon-
hülle) der Hülle vorgesehen. Dies dient auch zur 
Verbesserung der Identifizierung der Ballone im 
Falle eines Überfluges. Diese zusätzliche Kenn-
zeichnung wurde bereits auf freiwilliger Basis an 
einer Vielzahl von Ballonen angebracht und hat sich 
bewährt . 

Aus Sicherheitsgründen wird in Abschnitt III Nr. 2 
eine ausdrückliche Regelung der Schrifthöhe der 
Kennzeichnung für bemannte Ballone vorgenom-
men. 

Die übrigen Änderungen der Anlage 1 sind Folge-
änderungen, die durch den Wegfall des Eintragungs-
scheins für Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
bedingt sind. 

Zu Nummer 27 (Redaktionelle Änderungen) 

Redaktionelle Anpassungen der Verordnung an die 
Änderung des Bundeszentralregistergesetzes. 

Zu Nummer 28 (Redaktionelle Änderungen) 

Redaktionelle Änderung. Anpassung der Vorschrif-
ten an die sächliche Bezeichnungsform der Bundes-
ministerien. 

Zu Artikel 7 (Änderung der LuftKostV) 

Die Änderungen des Gebührenverzeichnisses sind 
redaktioneller Art  und passen das Gebührenver-
zeichnis der LuftKostV (Anlage zu § 2 Abs. 1) an  die 
Änderungen des LuftVG an (siehe Neuregelung von 
§ 12 Abs. 2 Satz 4 LuftVG - Änderung von Abschnitt 
V Nr. 12, Neufassung von § 20 LuftVG - Einfügung 
von Abschnitt VI Nr. 1 und la, Aufhebung von Ab-
schnitt VI Nr. 7, 8, 19 Buchstabe a und Nr. 20, Rege-
lung des Datenschutzes in §§ 65 ff. LuftVG - Auf-
hebung von Abschnitt VII Nr. 24) an. 

Zu Artikel 8 (Änderung der LuftPersV) 

Die Änderungen der Nummern 1 bis 4 sind redaktio-
neller Art . Sie dienen der Anpassung an die geän-
derte Vorschrift des § 31 Abs. 2 Nr. 1 LuftVG (vgl. 
Begründung zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa). 

Zu Artikel 9 (Übergangsregelung) 

In den neuen Bundesländern gilt bisher hinsichtlich 
der „Bauschutzbereiche" altes DDR-Recht. Dessen 
Bauschutzbereiche weichen jedoch vom geltenden 
Luftrecht der alten Bundesländer in Teilbereichen 
ab. Mit der Übergangsregelung wird die Anpassung 
an das geltende Luftrecht vollzogen, ohne damit 
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Änderungsverfahren nach den §§ 6 ff. zu provozie-
ren. Wenn jedoch der Flugplatzunternehmer ein 
Interesse am Fortbestand des bisherigen Bauschutz-
bereiches hat, soll die Möglichkeit eröffnet werden, 
dieses Sonderinteresse gegen andere öffentliche In-
teressen abzuwägen und gegebenenfalls dem Antrag 
stattzugeben. Die Frist von sechs Monaten bis zum 
Inkrafttreten der Vorschriften des Luftverkehrsgeset-
zes über den Bauschutzbereich gewährt dem Flug-
platzunternehmer einen ausreichend lang bemesse-
nen Zeitraum für die Entscheidung, ob der Bau-
schutzbereich nach den allgemeinen Vorschriften 
des Luftverkehrsgesetzes oder nach der vorliegen-
den Übergangsregelung festgelegt werden soll. 
Nach Ablauf der Frist gelten die Bestimmungen des 
Luftverkehrsgesetzes für alle Flugplätze, für die ein 
Antrag nicht gestellt oder für die eine Ausnahme-
regelung abgelehnt worden ist. Spätere Änderungen 
der nach der Übergangsregelung festgelegten Bau-
schutzbereiche beurteilen sich dagegen in jedem Fa ll 

 nach den allgemeinen Regelungen des Luftverkehrs-
gesetzes über den Bauschutzbereich. 

Zu Artikel 10 (Neubekanntmachungsbefugnis) 

Dieser Artikel enthält die Erlaubnis des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, den vollständigen Wortlaut 
des LuftVG in der nach dem Inkrafttreten des Ände-
rungsgesetzes geltenden Fassung neu bekanntzu-
machen. 

Zu Artikel 11 (Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang) 

Dieser Artikel enthält die sogenannte Entsteine-
rungsklausel. Er erlaubt die nachträgliche Änderung 
der durch forme lles Gesetz geänderten Regelungen 
von Rechtsverordnungen im Rahmen der einschlägi-
gen Ermächtigungsgrundlagen im Verordnungs-
wege. 

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Ände-
rungsgesetzes. 

Absatz 1 erlaubt eine ausreichend lange Übergangs-
zeit damit sich Luftfahrt und Verwaltung auf die zu 
erwartenden Regelungen einstellen können. Die län-
gere Übergangszeit erlaubt insbesondere eine hinrei-
chende Vorbereitungszeit für die Übernahme der 
Aufgaben durch das Luftfahrt-Bundesamt. Dabei 
wird zugleich dem Umstand Rechnung getragen, daß 
für die Wahrnehmung der neuen Aufgaben durch 
das Luftfahrt-Bundesamt die notwendigen Stellen 
noch durch entsprechende Umschichtungen im Ein-
zelplan 12 geschaffen werden müssen. 

Absatz 2 berücksichtigt den nicht in Kraft getretenen 
Artikel 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 18. September 
1980 (BGBl. I S. 1729). Der Regelungsgehalt von Arti-
kel 5 Abs. 3 wird jedoch mit der korrekten Bezug-
nahme auf nunmehr § 27 Abs. 1 übernommen. 



Drucksache 13/9513 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 716. Sitzung am 26. Sep-
tember 1997 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundge-
setzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 10 Abs. 1 Satz 4 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 9 ist in § 10 Abs. 1 der Satz 4 zu 
streichen. 

Begründung 

Nach geltendem Recht wird das Land mit dem 
geringeren Gebietsanteil nach § 10 Abs. 2 Nr. 1 
LuftVG am Planfeststellungsverfahren beteiligt. 
Werden die von der Luftverkehrsbehörde dieses 
Landes geltend gemachten Bedenken nicht be-
rücksichtigt, so hat die Planfeststellungsbehörde 
nach § 10 Abs. 3 LuftVG insoweit im Benehmen 
mit dem Bundesminister für Verkehr zu entschei-
den. 

Wenn künftig die Zustimmung des anderen Bun-
deslandes erforderlich wird und ohne diese der 
Planfeststellungsbeschluß nichtig ist, so bedeutet 
dies, daß nach Abschluß des Planfeststellungs-
verfahrens der Entwurf des Beschlusses dem an-
deren Land zur Zustimmung vorzulegen ist. 
Ohne diese wird eine Umsetzung - auch im Wege 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung - 
nicht in Betracht kommen. Die Folge wird eine 
Verzögerung der Verfahren sein. Dies ist in einer 
Zeit, in der eine maßgebliche Beschleunigung 
von Planungsprozessen gefordert wird, nicht 
sachgerecht. 

2. Zu Artikel 1 nach Nummer 13 (§ 18b - neu - 
LuftVG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende 
Nummer 13 a - neu - einzufügen: 

,13a. Nach § 18a wird folgender § 18b einge-
fügt: 

„§ 18b 

(1) Bauwerke dürfen in den Bereichen, 
die für die Einrichtung und Überwachung 
von Verfahren für Flüge nach Instrumen-
tenflugregeln aus Gründen der Hindernis-
freiheit zu bewe rten sind, nur errichtet wer-
den, wenn die zuständige Luftfahrtbehörde 
zuvor über das Vorhaben informiert wurde. 

(2) Die für die Flugsicherung zuständige 
Stelle unterrichtet die Länder über die Be-
reiche, die für die Einrichtung und Über-
wachung von Verfahren für Flüge nach In-
strumentenflugregeln aus Gründen der 
Hindernisfreiheit zu bewe rten sind. Die 

Länder unterrichten die für die Flugsiche-
rung zuständige Stelle über Bauwerke, 
welche in diesem Bereich errichtet werden 
sollen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinnge-
mäß für die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Gegenstände."' 

Begründung 

Zu Absatz 1 

Es ist den Landesluftfahrtbehörden aufgrund der 
derzeitigen Gesetzeslage nicht möglich, alle In-
formationen über Bauwerke, die außerhalb von 
Bauschutzbereichen errichtet werden sollen, zu 
erhalten. Hierzu bedarf es einer Änderung der 
geometrischen Dimensionen der Bauschutzbe-
reiche der Flughäfen oder einer gesonderten Er-
mächtigung. Da eine Änderung der Bauschutz-
bereiche schon mehrfach im BLFA diskutiert 
wurde, jedoch wegen des erheblichen Verwal-
tungsaufwandes, den eine Änderung der Bau-
schutzbereiche mit sich führen würde, stets zu-
rückgestellt wurde, soll eine eigene Informations-
verpflichtung in das Gesetz aufgenommen wer-
den, um sicherzustellen, daß die Luftfahrtbehör-
den die entsprechenden Informationen erhalten. 

Zu Absatz 2 

Eine gesetzliche Regelung ist unbedingt erfor-
derlich, um die Sicherheit des Luftverkehrs zu 
verbessern. Die Flugsicherung muß Kenntnis al-
ler Luftfahrthindernisse an Flugplätzen, die für 
Flüge nach Instrumentenflugregeln zugelassen 
sind und für die von der Flugsicherung entspre-
chende Flugverfahren eingerichtet wurden, er-
halten, um zur Vermeidung von Zwischenfällen 
erforderlichenfalls die Verfahrensvorschriften an-
passen zu können. Es liegt im Ermessen der 
Flugsicherung zu entscheiden, ob entsprechende 
Bereiche ausgewiesen werden müssen. Insbe-
sondere an Flugplätzen für den allgemeinen Ver-
kehr mit einem beschränkten Bauschutzbereich 
nach § 17 LuftVG oder für Flugplätze mit einem 
Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG, für die 
Nichtpräzisions-Anflugverfahren oder Instru-
mentenabflugverfahren eingerichtet sind, rei-
chen nach den Erfahrungen der Flugsicherung 
die herkömmlichen Überwachungsmöglichkei-
ten entsprechend §§ 12ff. LuftVG nicht aus. Auf-
grund der Navigationstoleranzen bei Nutzung 
der oben angesprochenen Flugverfahren, die auf 
der Basis kostengünstiger Anlagen zur Ortung 
und Navigation eingerichtet werden, kommt es 
aber für eine sichere Flugdurchführung auch auf 
die Absicherung bisher nicht erfaßter Gebiete an . 
Allein die Flugsicherung hat die notwendigen 
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Fachkenntnisse, um entsprechende Verfahrens-
schutzbereiche festlegen zu können. Nach Fest-
legung der entsprechenden Bereiche kann ge-
prüft werden, ob insbesondere bei Flugplätzen 
mit einem Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG 
eine Vorlagepflicht in dem nach § 12 festgelegten 
Umfang noch erforderlich ist. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 19b LuftVG) 

In Artikel 1 ist die Nummer 15 wie folgt zu fassen: 

,15. § 19b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 ... (weiter wie Buch

-

stabe a der Regierungsvorlage). 

bb) Nach Satz 4 ... (weiter wie Buch

-

stabe b der Regierungsvorlage). 

b) In Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende 
Sätze angefügt: 

„Zur Feststellung der Selbstkosten im 
Sinne dieses Gesetzes finden die Vor-
schriften des Preisrechts bei öffentlichen 
Aufträgen entsprechende Anwendung. 
Unterschreitet der Marktpreis die Selbst-
kosten, ist der Marktpreis maßgeblich."' 

Begründung 

In der Vergangenheit war zweifelhaft, wie sich 
die in § 19b Abs. 3, § 27d Abs. 3 und § 29 a 
LuftVG genannten Selbstkosten bemessen. 
Zweifel sind insbesondere aufgetreten, wenn die 
Marktpreise unterhalb der Selbstkostenpreise 
liegen. Zur Klarstellung wird für die Berechnung 
der Selbstkosten das für öffentliche Aufträge gel-
tende Preisrecht (VO PR Nr. 30/53) für anwend-
bar erklärt. Dem Grundgedanken des Luftver-
kehrsgesetzes entsprechend wird ferner festge-
legt, daß die Vergütung der Selbstkosten preis-
rechtlich im Sinne einer Höchstpreisvorschrift zu 
verstehen ist. Die Regelungen schaffen zudem 
Rechtsklarheit bei evtl. behördlichen Preisprü-
fungen der geforderten Selbstkosten. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 20 Abs. 1 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 16 ist in § 20 Abs. 1 Satz 2 das 
Wort  „in" durch das Wort  „mit" zu ersetzen. 

Begründung 

Ausgehend von der Tatsache, daß u. a. mit Hub-
schraubern auch Lasten außerhalb des eigent-
lichen Luftfahrzeuges transportiert werden kön-
nen, sollte zur Klarstellung, daß auch diese A rt 

 der Beförderung der Genehmigungspflicht unter-
liegt, das Wort  „mit" verwendet werden. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe a (§ 25 Abs. 1 
LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe a ist in § 25 Abs. 1 
nach dem neu einzufügenden Satz 2 folgender 
Satz 3 - neu - anzufügen: 

„Er hat die Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
einzuholen, wenn das Außenlandegelände weni-
ger als 5 kin von einem Flugplatz entfernt ist. " 

Als Folge ist in Artikel 1 Nr. 22 

- in Buchstabe b die Zahl „3" durch die Zahl „4" 
zu ersetzen und 

- der Buchstabe c wie folgt zu fassen: 

,c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5, wobei die 
Wörter „Satz 1 oder 2" durch die Wörter 
„Satz 1, 2, 3 oder 4" ersetzt werden.' 

Begründung 

Wenn die Außenstarts und -landungen in der Nä-
he eines Flugplatzes erfolgen, muß die Erteilung 
einer Erlaubnis mit der Luftfahrtbehörde abge-
stimmt werden. Andernfalls kann es zu Gefähr-
dungen vor allem in den An- und Abflugberei-
chen des Flugplatzes kommen. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 28 (§ 29 Abs. 4 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 28 ist in § 29 Abs. 4 folgender Satz 
anzufügen: 

„Der Flugplatzunternehmer ist verpflichtet, das 
Betreten des Flugplatzes durch Vertreter der 
Luftfahrtbehörden zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu dulden. " 

Begründung 

Eine gesetzliche Regelung ist geboten, um sicher-
zustellen, daß die Vertreter der Luftfahrtbehör-
den (also auch z. B. Mitarbeiter der neuen Luft-
verkehrsicherheitsgruppe des Luftfahrt-Bundes-
amtes) das Recht besitzen, das Flughafengelände 
zu betreten, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

7. Zu Artikel 1 nach Nummer 28 (§ 29a LuftVG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 28 folgende Num-
mer 28a - neu - einzufügen: 

,28a. In § 29a Satz 1 werden die Wörter „gegen 
Vergütung seiner Selbstkosten" durch das 
Wort  „kostenfrei" ersetzt.' 

Begründung 

Nach § 29 a Satz 1 LuftVG ist die Luftaufsicht 
Aufgabe der Luftfahrtbehörde und der für die 
Flugsicherung zuständigen Stelle. Der Gesetz-
geber hat allerdings die Möglichkeit vorgesehen, 
daß die Luftfahrtbehörde die Aufgabe der Luft-
aufsicht auf andere Stellen übertragen kann (§ 29 
Abs. 2 erste Alternative LuftVG). 

Bei der von den Ländern wahrgenommenen Luft-
aufsicht handelt es sich um landeseigene Verwal-
tung, die allerdings im Auftrag des Bundes er-
folgt (Artikel 87 GG i. V. m. § 31 Abs. 2 Nr. 18 
LuftVG). Daraus abzuleitende Ausgaben sind 
insoweit Verwaltungskosten. Einschränkend zu 
dieser Grundaussage ist für Flugplätze, die nicht 
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dem allgemeinen Verkehr dienen, vom Gesetz-
geber festgelegt worden, daß die Kosten der 
Luftaufsicht vom Unternehmer des Flugplatzes 
zu tragen sind. 

In § 29 a Satz 1 LuftVG hat der Gesetzgeber dar-
über hinaus festgelegt, daß Flugplatzunterneh-
mer von Flugplätzen, die dem allgemeinen Ver-
kehr dienen, die für die Luftaufsicht erforder-
lichen Räume gegen Vergütung der Selbstkosten 
bereitzustellen und zu unterhalten haben. 

Damit hat der Gesetzgeber bei der grundsätzli-
chen Aussage, daß Kosten der Luftaufsicht solche 
der Verwaltung sind, zwei grundsätzliche We rt

-entscheidungen getroffen. Diese Entscheidun-
gen, und zwar erstens die Kostentragungspflicht 
des Flugplatzunternehmers, wenn der Flugplatz 
nur seinen Zwecken dient, und zweitens der Aus-
schluß der Gewinnschöpfung bei der Bereitstel-
lung und Unterhaltung von Räumen im übrigen, 
sind geprägt von der Zweckbestimmung und der 
Bedeutung der Luftaufsicht für den Unterneh-
mer. Die Luftaufsicht wird auch zukünftig grund-
sätzlich Angelegenheit des Staates zur Erhaltung 
und Verbesserung der Luftverkehrssicherheit sein. 

Die Weiterentwicklung der Flugplätze, insbeson-
dere der Flughäfen zu eigenständig operieren-
den Wirtschaftsunternehmen, die ihre bisherige 
Aufgabe der infrastrukturell bestimmten, dienen-
den Funktion gegenüber den Luftverkehrsgesell-
schaften immer mehr gegen eine von Wettbe-
werb und Erlangung von Marktsegmenten be-
stimmte Position austauschen, erhöht zugleich 
auch den Wert der Luftaufsicht für den Flugplatz-
unternehmer. Dieser Wertzuwachs muß sich auch 
bei der Kostentragung niederschlagen. Es ist des-
halb gerechtfertigt, den Flugplatzunternehmer 
auch an  Flugplätzen, die dem allgemeinen Ver-
kehr dienen, an den Kosten der Luftaufsicht zu-
mindest insoweit zu beteiligen, als er die für die 
Luftaufsicht erforderlichen Räume kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen hat. 

8. Zu Artikel 1 nach Nummer 30 (§ 29d LuftVG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 30 folgende Num-
mer 30 a - neu - einzufügen: 

,30a. In § 29d Abs. 1 Satz 1 sind die Wörter „zu 
erteilen ist" durch die Wörter „erteilt wer-
den kann" zu ersetzen.' 

Begründung 

Nach der bisherigen Regelung hat die Luftfahrt-
behörde ein Letztentscheidungsrecht für die 
Frage, welchen Personen die Berechtigung zum 
Zugang zu den nicht allgemein zugänglichen 
oder sicherheitsempfindlichen Bereichen zu er-
teilen ist. Damit wird den Luftfahrtbehörden eine 
Bedürfnisprüfung aufgebürdet und entsprechend 
der Regelung in § 29d Abs. 2 LuftVG eine Zuver-
lässigkeitsüberprüfung in ihr Ermessen gestellt. 

In der Praxis hat sich demgegenüber die Durch

-

führung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung und 

bei ihrem negativen Ausgang eine Versagung 
der Berechtigung zum Zugang zu den nicht a ll

-gemein zugänglichen oder sicherheitsempfindli-
chen Bereichen als bewährtes und rechtlich aus-
reichendes Verfahren herausgeste llt. Ein solches 
praktisch handhabbares Verfahren bürdet den 
Luftfahrtbehörden keine zweifelhaften Entschei-
dungen und keine unnötige Verwaltungsarbeit 
auf. 

Mit der Änderung soll das tatsächlich praktizierte 
und bewährte Verfahren legalisiert  werden. 

9. Zu Artikel 1 nach Nummer 30 (§ 29d Abs. 2 
LuftVG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 30 folgende Num-
mer 30 a - neu - einzufügen: 

,30a. In § 29d Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter 
„nicht nur gelegentlich" gestrichen.' 

Begründung 

Zur Abwehr terroristischer und krimineller An-
griffe auf den Luftverkehr ist es erforderlich, daß 
das in Sicherheitsbereichen von Flughäfen tätige 
Betriebspersonal möglichst umfassend auf seine 
Zuverlässigkeit überprüft wird. Die bisherige 
Fassung des § 29d Abs. 2 Nr. 1 wird diesen An-
forderungen nicht voll gerecht. Auch Personen, 
die nur gelegentlich Sicherheitsbereiche betre-
ten, sind einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zu 
unterziehen. Zum einen zeigen die praktischen 
Erfahrungen im Flughafenbetrieb, daß sich gele-
gentliche Zutritte in vielen Fällen über einen län-
geren Zeitraum ständig wiederholen. Zum ande-
ren kann auch ein einzelner Zutritt von nicht zu-
verlässigkeitsüberprüften Personen zu Ausfor-
schungszwecken und damit ggf. zur Vorberei-
tung von kriminellen oder terroristischen Sabota

-

geakten mißbraucht werden. Von der Durchfüh-
rung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung kann 
daher nur in eng begrenzten Ausnahmefällen ab-
gesehen werden, die im Rahmen der Vollzugs-
verordnung zu § 29 d Abs. 2 festzulegen sind. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe c (§ 31 Abs. 4 
LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 32 ist Buchstabe c wie folgt zu fas-
sen: 

,c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Genehmigung von Luftfahrtunter-
nehmen nach Absatz 2 Nr. 11 wird auf Grund 
einer Prüfung des technischen und betrieb-
lichen Zustandes des Unternehmens durch 
das Luftfahrt-Bundesamt erteilt; die Geneh-
migungsbehörde kann im Einzelfall von einer 
Prüfung durch das Luftfahrt-Bundesamt abse-
hen. "' 

Begründung 

Die Genehmigung von Luftfahrtunternehmen 
nach Absatz 2 Nr. 11 wird bislang ausschließlich 
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aufgrund einer Prüfung des technischen und be-
trieblichen Zustandes des Unternehmens durch 
das Luftfahrt-Bundesamt erteilt. Auch soweit die 
Länder nach der Neuregelung von Absatz 2 
Nr. 11 nur noch für die Genehmigung von Luft-
fahrtunternehmen zuständig sind, deren Luft-
fahrzeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln 
betrieben werden, bleibt das Erfordernis der 
technischen und betrieblichen Prüfung dieser 
Unternehmen gemäß der Neuregelung in § 62 
LuftVZO unverände rt  bestehen. Die Prüfung 
kann daher grundsätzlich nicht entfallen. Um je-
doch dem Aspekt der geringeren bet rieblichen 
und technischen Komplexität dieser Unterneh-
men Rechnung zu tragen, wird der Genehmi-
gungsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, im 
Einzelfall von einer Prüfung durch das Luftfahrt

-

Bundesamt abzusehen. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 35 (§ 31 c LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 35 ist in § 31 c das Wort  „Segel-
flugzeuge, " zu streichen. 

Begründung 

Es ist fachlich nicht geboten, die Zuständigkeit 
für Segelflugzeuge an p rivate Verbände oder 
sonstige beliehene Personen abzugeben. Inso-
fern erübrigt sich die vorgesehene Ermächti-
gung. Segelflugzeuge machen ca. die Hälfte a ller 
zulassungspflichtigen Luftfahrzeuge in der Bun-
desrepublik Deutschland aus. 

Darüber hinaus gibt es weitaus mehr Erlaubnisse 
für Segelflugzeugführer als sonstige Erlaubnisse 
für Luftfahrtpersonal. Segelflugzeuge nutzen den 
Luftraum der Bundesrepublik Deutschland und 
z. T. den der Nachbarstaaten bis zur Flug-
fläche 100 großräumig und legen erhebliche 
Strecken zurück. Unter Berücksichtigung dieses 
Sachverhalts nimmt der Segelflug somit einen 
bedeutenden Platz im Luftverkehr ein. Nach den 
heutigen Erkenntnissen besteht keine Notwen-
digkeit, das Ausbildungs- und Prüfungswesen an 

 einen Luftsportverband oder sonstigen privaten 
Beauftragten abzugeben. Die Angleichung des 
gesamten Erlaubniswesens im Bereich Segelflug 
entsprechend JAR-FCL wird zu einer erheb-
lichen Reduzierung des Verwaltungsaufwandes 
führen, ohne daß die staatliche Einwirkungsmög-
lichkeit auf Ausbildung und Prüfung nahezu 
vollständig beseitigt wird. Größte Bedenken er-
geben sich auch im Hinblick auf die Übertragung 
der Zuständigkeit für die Muster- und Verkehrs-
zulassungen. In diesem Zusammenhang ist dar-
auf hinzuweisen, daß der Bereich Segelflug in 
der Bundesrepublik Deutschland traditionsge-
mäß große Bedeutung in der Forschung und Ent-
wicklung der Luftfahrttechnik hat. Die Erkennt-
nisse werden in zahlreichen Fällen auch für an

-dere Luftfahrzeuge verwendet. Insbesondere der 
Einsatz modernster Kunststoffe im Segelflug-
zeugbau erfordert großen Sachverstand und 
bringt Erkenntnisse mit sich, die für das Luft

-

fahrt-Bundesamt als bisherige Zulassungsbe-
hörde unverzichtbar sein dürften. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 41 (§ 32c Satz 1 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 41 werden in § 32c Satz 1 nach 
dem Wort  „Luftrechts" die Worte „und fälliger 
Entgelte für das Starten, Landen und Abstellen 
von Luftfahrzeugen" eingefügt. 

Begründung 

Nach § 32 c i. d. F. des Entwurfs des Elften Geset-
zes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes soll 
die Betriebsgenehmigung eines Luftfahrtunter-
nehmens u. a. widerrufen werden können, wenn 
erhebliche Rückstände des Unternehmens bei 
Gebühren aufgrund des Luftrechts bestehen. Be-
gründet wird dies mit einer deutlich nachlassen-
den Zahlungsbereitschaft auf dem Gebiet der 
Luftfahrt und der insbesondere bei ausländi-
schen Unternehmen meist erfolglosen Eintrei-
bungsversuche. Die Flugplatzunternehmer ste-
hen hinsichtlich der Entgelte für das Starten, 
Landen und Abstellen von Luftfahrzeugen vor 
den gleichen Problemen. Hierbei handelt es sich 
zwar um über die Gebühren- und Entgeltord-
nung behördlich genehmigte, aber trotzdem zivil-
rechtliche Benutzungsentgelte. Eine ausdrück-
liche Erwähnung in der gesetzlichen Regelung 
scheint erforderlich. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 43 Buchstabe d - neu - 
(§ 60 Abs. 1 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 43 wird nach Buchstabe c folgen-
der Buchstabe d angefügt: 

,d) Nach der neuen Nummer 8 werden die fol-
genden Nummern 9 bis 12 angefügt: 

„9. sich selbst oder einem Dritten unbefugt 
Zutritt zu den nicht allgemein zugäng-
lichen oder sicherheitsempfindlichen Be-
reichen und Anlagen gemäß § 19b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und § 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
verschafft, 

10. die Zutrittsberechtigung nach § 29d 
durch wissentlich falsche Angaben oder 
durch die Unterdrückung ihm bekannter, 
einer Erteilung der Zutrittsberechtigung 
entgegenstehender Tatsachen erschleicht 
oder es unterläßt, nachträglich eingetre-
tene, ihm bekannte derartige Tatsachen 
der Luftaufsichtsbehörde unverzüglich zu 
melden, 

11. es unterläßt, sein Ausscheiden aus einer 
Beschäftigung am Flughafen unverzüg-
lich unter Rückgabe des Flughafenaus-
weises dem Flughafenbetreiber zu melden, 

12. es unterläßt, nach Entzug der Zutritts-
berechtigung durch die Luftaufsichtsbe-
hörde oder nach Aufforderung durch den 
Flughafenbetreiber diesem den Flugha-
fenausweis unverzüglich zurückzuge-
ben, " .' 



Drucksache 13/9513 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Begründung 

Der Flughafenunternehmer ist gemäß § 19 b 
Abs. 3 Nr. 3 LuftVG verpflichtet, nicht allgemein 
zugängliche Bereiche und Anlagen vor unbe-
rechtigtem Zugang zu sichern und, soweit es sich 
um sicherheitsempfindliche Bereiche und Anla-
gen handelt, den Zugang nur hierzu besonders 
berechtigten Personen zu gestatten. Er ist ferner 
nach § 29d Abs. 3 LuftVG verpflichtet, am Ver-
fahren der Luftaufsichtsbehörden zur Erteilung 
der Zutrittsberechtigung mitzuwirken. Kern-
punkt des Zugangssicherungssystems ist in der 
Regel ein vom Flughafenbetreiber unterhaltenes 
Ausweiswesen und eine entsprechende Aus-
weiskontrolle an  den Zutrittsstellen. 

Die Einfügung von Ahndungsnormen wird für 
notwendig erachtet, weil die Erfahrung gezeigt 
hat, daß 

- sich auf den Flughäfen immer wieder Personen 
unbefugt Zutritt verschaffen, durch mißbräuch-
liche Verwendung des Flughafenausweises 
oder auf andere Weise, 

- im Antragsverfahren zur Erlangung des Flug-
hafenausweises und damit der Zutrittsberechti-
gung falsche Angaben gemacht oder Tatsa-
chen unterdrückt werden, 

- ein Ausweisträger aus der Beschäftigung am 
Flughafen ausscheidet oder die jederzeitige 
Zutrittsnotwendigkeit aus anderen Gründen 
verliert, dies aber verheimlicht. 

Nach Auffassung der Luftaufsichtsbehörden stel-
len die vorstehend dargelegten Fälle eine gravie-
rende Beeinträchtigung der Luftsicherheit dar. 
Die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten, 
diese Mißstände zu bekämpfen, sind nicht aus-
reichend. Zum einen sind zivilrechtliche Klagen 
nicht praktikabel, zum anderen führen Strafan-
zeigen in der Regel nicht zum Erfolg, weil die 
Auffassung vertreten wird, der Mißbrauch von 
Flughafenausweisen werde nicht von § 281 StGB 
erfaßt. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 64 Abs. 10 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 45 sind in § 64 Abs. 10 die Wörter 
„von sechs Monaten" durch die Wörter „des 
fünften Jahres" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Löschungsvorschrift des Entwurfs wird den 
Notwendigkeiten staatlicher Aufgabenerfüllung 
nicht gerecht. 

Die Speicherung der Daten des Eigentümers und 
der Haftpflichtversicherung dienen u. a. auch der 
Strafverfolgung und der Beweissicherung für 
zivilrechtliche Ansprüche. Eine Löschungsfrist 
von sechs Monaten reicht hierfür nicht aus, da 
z. B. allein schon die zivilrechtliche Verjährungs-
frist für unerlaubte Handlungen drei Jahre be-
trägt. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 67a - neu - LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 45 ist nach § 67 folgender § 67 a - 
neu - einzufügen: 

„§ 67 a  

(1) Die Luftaufsichtsstelle, auf Flugplätzen 
ohne Luftaufsichtsstelle die Flugleitung, erfaßt 

1. zur Erfüllung der ihr nach § 29 Abs. 1 dieses 
Gesetzes zugewiesenen Aufgaben, 

2. für Zwecke der Strafverfolgung nach den 
§§ 59, 60 und 62 dieses Gesetzes, 

3. für Zwecke der Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 58 dieses Gesetzes, § 108 der 
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und nach 
§ 43 der Luftverkehrs-Ordnung, 

4. für den Such- und Rettungsdienst, 

5. für Zwecke der Flugunfalluntersuchung, 

6. für Zwecke der Luftfahrtstatistik 

Daten über den Sta rt  und die Landung von Luft-
fahrzeugen (Hauptflugbuch). 

(2) Im Hauptflugbuch werden folgende Daten 
erfaßt: 

1. Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei-
chen des Luftfahrzeugs, 

2. Luftfahrzeugmuster, 

3. Anzahl der Besatzungsmitglieder, 

4. Anzahl der Fluggäste, 

5. Art  des Fluges, 

6. Start- und Zielflugplatz (nur bei Überland-
flug). 

(3) Die Daten nach Absatz 2 dürfen an das Bun-
desministerium der Verteidigung, das Bundes-
ministerium für Verkehr, das Luftfahrt-Bundes-
amt, das Flugsicherungsunternehmen, die für die 
Untersuchung von Flugunfällen zuständige Be-
hörde und an die Luftfahrtbehörden der Länder 
übermittelt werden, wenn dies für die in Absatz 1 
genannten Zwecke im Einzelfall erforderlich ist. 

(4) Die Daten sind im Hauptflugbuch zu lö-
schen, sobald und soweit sie zur Erfüllung der in 
Absatz 1 aufgeführten Aufgaben und Zwecke 
nicht mehr benötigt werden. Das Kennzeichen 
des Luftfahrzeugs ist spätestens zwei Jahre nach 
seiner Erhebung zu löschen. 

(5) Die Schranken und Pflichten aus den 
Absätzen 3 und 4 gelten nicht, wenn die nach 
Absatz 1 erhobenen Daten durch Löschen der 
letzten drei Buchstaben des Eintragungszeichens 
im Hauptflugbuch anonymisiert sind. " 

Begründung 

§ 67 a enthält die Regelungen über das Haupt-
flugbuch. Die Regelungen von § 22 Abs. 1 Nr. 8 
LuftVO erhalten damit eine den Anforderungen 
des Datenschutzes entsprechende ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage. 
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Absatz 1 enthält die Zweckbestimmung der Datei. 
Das Hauptflugbuch dient 

1. der Erfüllung der den Luftaufsichtsstellen 
nach § 29 Abs. 1 dieses Gesetzes zugewiese-
nen Aufgaben, 

2. Zwecken der Strafverfolgung nach den §§ 59, 
60 und 62 dieses Gesetzes, 

3. Zwecken der Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 58 dieses Gesetzes, § 108 
LuftVZO und § 43 LuftVO, 

4. dem Such- und Rettungsdienst, 

5. Zwecken der Flugunfalluntersuchung, 

6. Zwecken der Luftfahrtstatistik. 

Absatz 2 legt die Daten fest, die in dem Haupt-
flugbuch zu speichern sind. 

Absatz 3 erlaubt die Übermittlung der gespei-
cherten Daten für die in Absatz 1 festgelegten 
Zwecke an das Bundesministerium für Verkehr, 
die Landesluftfahrtbehörden, das Luftfahrt-Bun-
desamt und an  das Flugsicherungsunternehmen 
(= DFS). 

Absatz 4 regelt die Löschung der Daten. 

Absatz 5 stellt klar, daß die gespeicherten Daten 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht 
mehr unterliegen, wenn im Hauptflugbuch die 
letzten drei Buchstaben des Eintragungszeichens 
gelöscht worden sind. Die Daten sind insoweit 
anonymisiert. Da ein Personenbezug nicht mehr 
möglich ist, erübrigen sich weitergehende daten-
schutzrechtliche Regelungen. 

16. Nach Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über die 
Luftfahrtstatistik) 

Nach Artikel 1 ist folgender Artikel 1 a - neu - 
einzufügen: 

,Artikel la 

 Änderung des Gesetzes über die Luftfahrtstatistik 

Das Gesetz über die Luftfahrtstatistik vom 
30. Oktober 1967 (BGBl. I S. 1053), geändert 
durch das Gesetz vom 14. März 1980 (BGBl. I 
S. 294), wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 3 werden die Wörter „der für die 
Genehmigung nach § 20 Abs. 1 des Luftver-
kehrsgesetzes oder der für die jewei lige Er-
laubnis zuständigen Behörde" durch die Wör-
ter „dem Statistischen Bundesamt" ersetzt. 

2. In § 7 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „der für 
die Aufsicht über den Flugplatz zuständigen 
Behörde" durch die Wörter „dem Statistischen 
Bundesamt" ersetzt. 

3. § 7 Abs. 2 wird gestrichen.' 

Begründung 

Es führt zu einer wesentlichen Vereinfachung bei 
den für die Genehmigung von Luftfahrtunterneh-
men und von Flugplätzen zuständigen Luftfahrt-
behörden, wenn die auskunftspflichtigen Unter

-

nehmen die amtlichen Erhebungsvordrucke über 
die Unternehmensstatistik (§ 3 des Gesetzes über 
die Luftfahrtstatistik) und über die Luftverkehrs-
statistik (§ 5 des Gesetzes über die Luftfahrt-
statistik) unmittelbar dem Statistischen Bundes-
amt übersenden können. Von einer Vorprüfung 
der Angaben in den Erhebungsvordrucken kann 
abgesehen werden. 

17. Nach Artikel 1 (LBA-Gesetz) 

Nach Artikel 1 a - neu - ist folgender Artikel 1 b 
- neu - einzufügen: 

,Artikel 1 b 

Änderung des Gesetze 
über das Luftfahrt-Bundesamt 

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Luftfahrt

-

Bundesamt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. Mai 1968 (BGBl. I S. 397), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Zehnten Gesetzes zur 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes vom 23. Juli 
1992 (BGB1. I S. 1370), wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 5 wird die Angabe „1. Klasse" ge-
strichen. 

2. In Nummer 17 werden der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 18 angefügt: 

„ 18. die stichprobenweise luftaufsichtliche 
Kontrolle des technischen und betrieb-
lichen Zustandes von Luftfahrzeugen."' 

Begründung 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Begründung 
zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa). 

Zu Nummer 2 

Mit Beschluß vom 16. Juli 1996 hatte die Ver-
kehrsministerkonferenz bereits die Bundesregie-
rung aufgefordert, in einer Nove lle des LBA-Ge-
setzes die spezielle Zuständigkeit des Luftfahrt

-

Bundesamtes für technische und flugbetriebliche 
Kontrollen von Luftfahrzeugen (Ramp Checks) 
auf deutschen Flugplätzen ausdrücklich zu nor-
mieren und damit mögliche Unklarheiten zur Zu-
ständigkeit auszuräumen. Die Änderung trägt 
diesem Beschluß sowie der Zielsetzung des Ge-
setzentwurfs, die Luftverkehrs-Sicherheit zu ver-
bessern, Rechnung. 

18. Zu Artikel 5 Nr. 7 Buchstabe c (§  43 Nr. 20' 
LuftVG) 

In Artikel 5 Nr. 7 Buchstabe c sind in § 43 Nr. 20 
nach dem Wort  „zuwiderhandelt" die Wörter 
„oder gegen die Auflagen einer ihm nach diesen 
Vorschriften erteilten Erlaubnis verstößt" einzu-
fügen. 
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Begründung 

Behebung eines redaktionellen Versehens. Ge-
mäß der Begründung zu Artikel 5 Nr. 7 Buch-
stabe c soll der mit Bußgeld bewäh rte Tatbestand 
auf Auflagenverstöße ausgeweitet werden. Dies 
entspricht auch dem Wunsch der Landesluft-
fahrtbehörden. 

19. Zu Artikel 6 Nr. 9 (§ 31 Abs. 1 LuftVZO) 

In Artikel 6 ist die Nummer 9 wie folgt zu fassen: 

,9. In § 31 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „Be-
rufsflugzeugführer 2. Klasse" gestrichen und 
nach dem Wort  „Privathubschrauberführer, " 
die Wörter „jeweils ohne Instrumentenflugbe-
rechtigung, sowie" eingefügt.' 

Begründung 

Durch die Änderung des § 31 Abs. 2 Nr. 1 LuftVG 
(Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa) geht die Zuständigkeit für die Erteilung 
der Erlaubnisse für Berufsflugzeugführer von 
den Ländern auf den Bund über. Nach § 31 Abs. 2 
Nr. 3 LuftVG sind die Länder damit auch nicht 
mehr für die Erteilung der Erlaubnis zur Ausbil-
dung dieser Luftfahrer zuständig. 

20. Zu Artikel 6 Nr. 10 (§ 39 Abs. 2 Satz 2 LuftVZO) 

In Artikel 6 ist die Nummer 10 zu streichen. 

Begründung 

Nach geltendem Recht wird das Land mit dem ge-
ringeren Gebietsanteil am Genehmigungsverfah-
ren nach § 6 LuftVG im Rahmen der Beteiligung 
Betroffener und im Hinblick auf das Zustimmungs-
erfordernis nach § 39 Abs. 2 LuftVZO angehört. 
Versagt das Land die Zustimmung, wird die Ge-
nehmigung aber nach Abwägung aller Interessen 
gleichwohl erteilt, so ist die Genehmigung rechts-
widrig. Sie kann aber von dem Land trotzdem 
nicht angefochten werden; es ist nur in seinen 
Kompetenzen, nicht in seinen Rechten verletzt. 

Wenn künftig aus der fehlenden Zustimmung die 
Nichtigkeit der Genehmigung folgt, wird ,die zu-
ständige Behörde in allen diesen Fällen - bisher 
sachgerechter Genehmigung - die Genehmi-
gung versagen müssen; der Flughafenunterneh-
mer wird hiergegen klagen und die Klärung 
einem Verwaltungsprozeß überlassen müssen. 
Dies wird zu einer erheblichen Verlängerung der 
Genehmigungsverfahren führen. 

21. Zu Artikel 6 nach Nummer 10 (§ 39 Abs. 3 
- neu - LuftVZO) 

In Artikel 6 ist nach Nummer 10 folgende Num-
mer 10 a einzufügen: 

,10a. In § 39 wird nach Absatz 2 folgender Ab-
satz angefügt: 

„(3) Kommt eine Verständigung zwi-
schen der Genehmigungsbehörde und der 

Luftfahrtbehörde der beteiligten Länder 
nicht zustande, so hat die Genehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Verkehr zu entscheiden."' 

Begründung 

Nach geltendem Recht wird die Luftfahrtbehörde 
des Landes mit dem geringeren Gebietsanteil am 
Flughafengelände am Genehmigungsverfahren 
nach § 6 LuftVG auch im Hinblick auf das Zu-
stimmungserfordernis nach § 39 Abs. 2 LuftVZO 
beteiligt. Versagt die Luftfahrtbehörde ihre Zu-
stimmung und wird die Genehmigung gleich-
wohl erteilt, ist diese rechtswidrig. Die Zustim-
mung stellt nur ein Verwaltungsinternum dar. 
Die rechtswidrige Genehmigung kann von der 
Luftfahrtbehörde der beteiligten Länder nicht an-
gefochten werden. Dies ist für die betroffene 
Landesluftfahrtbehörde unbefriedigend. Dieser 
Antrag lehnt sich an die Regelung des § 10 Abs. 3 
LuftVG an. 

22. Nach Artikel 9 (Übergangsregelung 
für Flugplatzgenehmigungen) 

Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9 a - neu - 
einzufügen: 

„Artikel 9 a 

Übergangsregelung 
für Flugplatzgenehmigungen 

Ein am 2. Oktober 1990 angelegter und zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
triebener Flugplatz gilt im Sinne der §§ 6 bis 10 
des Luftverkehrsgesetzes i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 14. Januar 1981 (BGBl. I S. 61), das 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, als genehmigt und erforderlichenfalls als im 
Plan festgestellt. Aufgehobene, neu erteilte oder 
geänderte Genehmigungen und die von § 2 
Abs. 5 des Gesetzes vom 25. September 1990 
(BGBl. I S. 2106) erfaßten Flugplätze bleiben 
hiervon unberührt." 

Begründung 

Aus der Zeit des Luftrechts vor 1958 und aus der 
Besatzungszeit sind Flugplätze vorhanden, die 
niemals einem förmlichen Genehmigungsverfah-
ren im Sinne des ab Januar 1959 geltenden 
LuftVG unterlegen haben, sei es, daß sie als 
Reichsbetriebe im öffentlichen Interesse -keiner 
Genehmigung bedurften, sei es, daß sie nach Be-
satzungsrecht oder aufgrund militärischer Anord-
nung angelegt und betrieben wurden. Eine Über-
gangsregelung hat es bisher nur für die Berliner 
Flughäfen im Sechsten Überleitungsgesetz gege-
ben, das die Fiktion einer Genehmigung und 
rechtskräftigen Planfeststellung für diese Flug-
plätze enthält. 

Noch im Entwurf des 11. Änderungsgesetzes des 
BMV, Stand: 13. Januar 1997, war ein mit glei-
cher Zielrichtung formulierter Artikel 8 Abs. 1 
enthalten, der aber inzwischen gestrichen wor-
den ist. Im Gegensatz zu der jetzt vorgeschlage- 
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nen Formulierung war die gesetzliche Fiktion 
des damaligen Artikels 8 Abs. 1 nicht auf einen 
bestimmten Stichtag bezogen und stellte außer-
dem darauf ab, ob laufende Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des 11. Änderungsgesetzes anhängig sind. 
Diesen rechtlichen Bedenken ist mit der jetzt vor-
geschlagenen Formulierung Rechnung getragen. 
Der ursprünglich mit der Vorschrift verfolgte 
Zweck einer Übergangsregelung zur Schaffung 
von Rechtssicherheit für Flugplatzbetreiber, ins-
besondere in den neuen Bundesländern, ist nicht 
entfallen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß viele 
Flugplatzhalter in den neuen Ländern im Ver-
trauen auf eine durch Artikel 19 Satz 1 des Eini-
gungsvertragsgesetzes übergeleitete Flugplatz-
genehmigung der DDR nach dem 2. Oktober 
1990 bei den neu eingerichteten Luftfahrtbehör-
den der Länder keinen Antrag auf Erteilung 
einer Neugenehmigung gestellt haben, sondern 
lediglich ihre Alt-Genehmigung im Wege einer 

Änderungsgenehmigung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 
LuftVG an die jetzt geltenden luftrechtlichen Be-
stimmungen angeglichen haben. Das gleiche ha

-

ben die Luftfahrtbehörden mit Änderungsverfah-
ren nach § 6 Abs. 2 LuftVG zur nachträglichen 
Regelung des Flugbetriebs unternommen. Wer-
den die bis September 1990 von DDR-Behörden 
erteilten Genehmigungen jedoch nicht aner-
kannt, gehen die entsprechend dem jetzt gelten-
den Luftrecht erteilten Änderungsgenehmigun-
gen ins Leere. Für die Flugplätze mit Alt-Geneh-
migung ist damit hinsichtlich ihres Bestandschut-
zes eine erhebliche Rechtsunsicherheit eingetre-
ten, die letztlich am besten im Wege der vorge-
schlagenen gesetzlichen Fiktion beseitigt werden 
kann. Damit wird dem Anliegen des Einigungs-
vertrages Geltung verschafft. Um Doppelrege-
lungen zu vermeiden, wird ausdrücklich festge-
stellt, daß die Neuregelung die Rechtsstellung 
der von § 2 Abs. 5 des Sechsten Überleitungsge-
setzes erfaßten Flugplätze unberührt läßt. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

1. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 10 Abs. 1 Satz 4 LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

2. Zu Artikel 1 nach Nummer 13 (§ 18b - neu - 
LuftVG) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, daß in § 18b Abs. 2 - neu - die Wörter 
„die Länder" jeweils durch die Wörter „die 
obersten Luftfahrtbehörden der Länder" ersetzt 
werden. 

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es erforder-
lich, daß gegenüber der für die Flugsicherung 
zuständigen Stelle die für den Empfang der Infor-
mationen zuständige Stelle in dem jeweiligen 
Land konkret bezeichnet wird. § 18a Abs. 1 
LuftVG enthält bereits eine ähnliche Unterrich-
tungsregelung. Diese sollte daher auch für den 
neuen § 18 b übernommen werden. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 19b LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag des 
Bundesrates insbesondere deshalb, weil er im 
Ergebnis zu einer Kostensenkung bei der öffent-
lichen Hand führt. Dabei läßt die Änderung es 
den Flugplätzen nach wie vor unbenommen, die 
entsprechenden Räume und Plätze nach ihren 
Vorstellungen zu errichten und zu unterhalten. 
Die Änderung zwingt aber nunmehr die Flug-
platzunternehmen, stärker als bisher auch Kosten-
aspekte zu berücksichtigen. Daß der Flugplatz-
unternehmer zukünftig auch preiswertere Alter-
nativen zu prüfen haben wird, wird insbesondere 
in den Fällen deutlich, wo die Selbstkosten den 
Marktpreis für entsprechende Räume und Plätze 
überschreiten; zukünftig kann hierfür von den 
nach § 29 c zuständigen Behörden nur noch der 
Marktpreis verlangt werden. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 20 Abs. 1 LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe a (§ 25 Abs. 1 
LuftVG) 

Die Bundesregierung stimmt der Anregung des 
Bundesrates zu. 

§ 25 Abs. 1 Satz 2 sollte folgende Fassung erhal-
ten: 

„Für Starts und Landungen von nicht motorge

-

triebenen Luftsportgeräten tritt an die Stelle der 
Erlaubnis der Luftfahrtbehörde die Erlaubnis des 

Beauftragten nach § 31 c; dieser hat die Zustim-
mung der Luftfahrtbehörde einzuholen, wenn 
das Außenlandegelände weniger als 5 km von 
einem Flugplatz entfernt ist. " 

6. Zu Artikel 1 Nr. 28 (§ 29 Abs. 4 LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

7. Zu Artikel 1 nach Nummer 28 (§ 29a LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

8. Zu Artikel 1 nach Nummer 30 (§ 29d Abs. 1 
LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

9. Zu Artikel 1 nach Nummer 30 (§ 29 d Abs. 2 
LuftVG) 

Dem Vorschlag wird in der Sache teilweise zuge-
stimmt, im übrigen wird der Vorschlag abge-
lehnt. 

Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird in er-
heblichem Maße in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Betroffenen - hier insbesondere in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung - 
eingegriffen. Da den Luftfahrtbehörden zum 
Zwecke der Überprüfung u. a. auch Informatio-
nen von den Polizei- und den Verfassungsschutz-
behörden übermittelt werden, ist ein derartiger 
Eingriff in Rechte des Betroffenen grundsätzlich 
wesentlich weitergehend als do rt, wo lediglich 
die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnis-
ses verlangt wird. Hieran ändert auch nichts der 
Umstand, daß eine Überprüfung nur mit Zustim-
mung des Betroffenen erfolgen kann. Das nach 
dem Grundgesetz zu beachtende Übermaßverbot 
verpflichtet den Staat insoweit zur Zurück-
haltung. Nach dem verfassungsrechtlichen Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz ist insbesondere bei 
mehreren geeigneten Maßnahmen das mildeste 
Mittel auszuwählen, um einen Eingriff in Grund-
rechte des Betroffenen so gering wie möglich zu 
halten. 

Würde dem Vorschlag gefolgt, könnten Personen 
einer Zuverlässigkeitsüberprüfung auch dann 
unterworfen werden, wenn sie nur einmalig in 
entsprechende Sicherheitsbereiche von Flughä-
fen gelangen. In diesen Kreis wären grundsätz-
lich auch Passagiere einzubinden. 

Bei Abwägung der subjektiven Rechte des Be-
troffenen mit den Interessen der Allgemeinheit 
an der Luftsicherheit ist es nach Ansicht der Bun-
desregierung ausreichend, wenn in Fällen des 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9513 

gelegentlichen Zutritts der Betroffene vor dem 
Betreten des Sicherheitsbereichs in der für Flug-
gäste vorgesehenen Weise durchsucht oder erfor-
derlichenfalls durch überprüftes Personal des 
Flugplatzes begleitet wird. 

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung muß daher 
grundsätzlich begrenzt bleiben auf Personen, die 
regelmäßig oder häufiger sicherheitsrelevante 
Bereiche von Flughäfen betreten. 

Soweit Personen allerdings im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit als Angehörige von z. B. Versorgungs-  
und Reparaturunternehmen (im Auftrage der 
Flugplatz- oder Luftfahrtunternehmen) die Mög-
lichkeit haben - ohne die Sicherheitsbereiche 
betreten zu müssen - die Sicherheit des Luftver-
kehrs zu beeinträchtigen, erscheint auch nach 
Auffassung der Bundesregierung die Befugnis 
für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung ange-
bracht. Das Tätigwerden dieser Unternehmen im 
Auftrage der Flugplatz- oder Luftfahrtunterneh-
men und ihre enge Einbindung in den Bet rieb 
eines Flugplatz- bzw. eines Luftfahrtunterneh-
mens rechtfertigen es, Mitarbeiter dieser Unter-
nehmen den Angehörigen von Flugplatz- und 
Luftfahrtunternehmen gleichzuste llen. 

Die Bundesregierung schlägt deshalb unter Be-
rücksichtigung ihrer Stellungnahme zu Artikel 1 
nach Nummer 30 (§ 29 d Abs. 1 LuftVG) vor, die 
neu einzufügende Nummer 30 a wie folgt zu fas-
sen: 

,30 a.  § 29d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„zu erteilen ist" durch die Wörter „erteilt 
werden kann" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Sofern -im Falle von Satz 1 Nr. 2 Flug-
platz- oder Luftfahrtunternehmen sich 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Per-
sonen anderer Unternehmen bedienen, 
sind diese dem eigenen Personal gleich-
gestellt. "' 

10. Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe c (§ 31 Abs. 4 
LuftVG) 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

§ 31 Abs. 4 LuftVG sollte jedoch wie folgt gefaßt 
werden: 

„(4) Die Genehmigung von Luftfahrtunterneh-
men nach Absatz 2 Nr. 11 wird auf Grund einer 
Prüfung des technischen und bet rieblichen Zu-
standes des Unternehmens durch das Luftfahrt

-

Bundesamt erteilt, wenn die Genehmigungsbe-
hörde dies im besonders gelagerten Einzelfall für 
erforderlich halt."  

Nach der Neuregelung von Absatz 2 Nr. 11 sind 
die Länder nur noch für die Genehmigung von 
Luftfahrtunternehmen zuständig, deren Luftfahr-
zeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln betrie-
ben werden. Eine technische und betriebliche 

Prüfung des Zustandes dieser Unternehmen 
durch das Luftfahrt-Bundesamt kann wegen der 
geringeren betrieblichen Komplexität dieser Un-
ternehmen und der geringeren Anforderungen 
an Personal und Gerät nunmehr entfallen. Luft-
verkehrssicherheitserwägungen greifen unter 
diesem Aspekt grundsätzlich nicht länger, zumal 
die Genehmigungsbehörden die von ihnen ge-
nehmigten Luftfahrtunternehmen unter ihrer 
dauernden (Genehmigungs-)Aufsicht haben. Für 
ein Beibehalten der bisherigen obligatorischen 
Prüfung in jedem Fall  durch das Luftfahrt-Bun-
desamt besteht sonach kein materiell oder recht-
lich vertretbarer Grund mehr. 

Die Bundesregierung erkennt jedoch im Hinblick 
auf die Änderung des § 31 Abs. 2 Nr. 11 in beson-
ders gelagerten Einzelfällen die Notwendigkeit 
an, z. B. anläßlich des beabsichtigten Einsatzes 
von außergewöhnlich großen oder technisch neu-
artigen Luftfahrzeugen, das mit technischen und 
betrieblichen Prüfungen in derartigen Sonder-
fällen stärker vertraute Luftfahrt-Bundesamt 
Stellung nehmen zu lassen. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 35 (§ 31 c LuftVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 41 (§ 32c Satz 1 LuftVG) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, daß das im Vorschlag des Bundesrates 
enthaltene Wort  „und" durch das Wort  „oder" er-
setzt wird. 

Mit dem Vorschlag des Bundesrates soll neben 
dem im Regierungsentwurf enthaltenen Wider-
rufsgrund ein zusätzlicher Widerrufsgrund für 
Zahlungsrückstände bei Flughafenentgelten ge-
schaffen werden. Dieser Umstand wird nach An-
sicht der Bundesregierung deutlicher durch das 
Wort  „oder" als durch das Wo rt  „und" zum Aus-
druck gebracht. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 43 Buchstabe d - neu - (§ 60 Abs. 1 
LuftVG) 

Der Vorschlag wird in seiner Zielrichtung befür-
wortet. 

Die Bundesregierung ist mit dem Bundesrat der 
Auffassung, daß im Interesse der Sicherheit des 
Luftverkehrs und im Hinblick auf das mit Verstö-
ßen gegen die Luftsicherheit verbundene hohe 
Gefährdungspotential die Schaffung von Ahn-
dungsnormen gegen den unberech tigten Zugang 
grundsätzlich gerechtfertigt ist. Der Unrechtsge-
halt der vom Bundesrat angesprochenen Zuwi-
derhandlungen rechtfertigt aber nicht eine Be-
wehrung und Ausgestaltung als Straftatbestän-
de. Im Vergleich zu anderen Straftatbeständen 
(hier insbesondere auch im Hinblick auf die mög-
liche Anwendung der §§ 123 bzw. 281 StGB) und 
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes sind die vom Bundesrat aufge-
führten Verstöße vielmehr als Ordnungswidrig- 
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keiten einzustufen. Es sind deshalb entsprechen-
de Gebotsnormen in § 29 d LuftVG zu schaffen 
und § 58 LuftVG als zentrale Bußgeldvorschrift 
anzupassen. 

Unter Beachtung der vom Bundesrat vorgeschla-
genen Änderung zu § 29d Abs. 1 Satz 1 LuftVG, 
der die Bundesregierung zustimmt (vgl. oben 
Nummer 8), und dem Vorschlag der Bundes-
regierung zur Änderung von § 29d Abs. 2 
LuftVG (vgl. oben Nummer 9) schlägt die Bun-
desregierung daher folgendes vor: 

a) Nach Artikel 1 Nr. 30 wird folgende Num-
mer 30 a - neu - eingefügt: 

,30a. § 29d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„zu erteilen ist" durch die Wörter „er-
teilt werden kann" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

„Sofern im Falle von Satz 1 Nr. 2 
Flugplatz- oder Luftfahrtunterneh-
men sich zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben Personen anderer Unter-
nehmen bedienen, sind diese dem 
eigenen Personal gleichgeste llt. " 

c) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze 
angefügt: 

„Der Betroffene ist verpflichtet, wahr-
heitsgemäße Angaben zu machen 
und ihm nachträglich bekanntwer-
dende, für die Überprüfung nach 
Absatz 2 bedeutsame Tatsachen un-
verzüglich anzuzeigen. Er kann An-
gaben verweigern, die für ihn oder 
einen nahen Angehörigen im Sinne 
von § 52 Abs. 1 der Strafprozeßord-
nung oder den Lebenspartner die Ge-
fahr strafrechtlicher oder disziplinari-
scher Verfolgung, der Entlassung 
oder Kündigung begründen könnte. 
Über das Verweigerungsrecht ist der 
Betroffene zu belehren." 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 angefügt: 

„(5) Wird auf der Grundlage von 
Absatz 1 ein Ausweis ausgestellt, ist 
der Ausweisinhaber verpflichtet, ihn 
nach Ablauf des Berechtigungszeit-
raums sowie auf Verlangen zurückzu-
geben und der Ausgabestelle einen 
Verlust unverzüglich anzuzeigen. Der 
Ausweisinhaber darf den Ausweis 
keinem Dritten überlassen."' 

b) In Artikel 1 Nr. 42 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa werden nach der neu einzufügenden 
Nummer 4 b folgende Nummern 4 c bis 4 f 
- neu - angefügt: 

„4 c. sich unberechtigt Zugang zu nicht allge-
mein zugänglichen Bereichen oder Anla-
gen nach § 19b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder 
§ 20a Abs. 1 Nr. 2 verschafft, 

4 d. entgegen § 29 d Abs. 3 Satz 4 nicht wahr-
heitsgemäße Angaben macht oder ihm 
nachträglich bekanntwerdende Tatsa-
chen nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

4 e. entgegen § 29 d Abs. 5 Satz 1 den Aus-
weis der Ausgabestelle nicht oder nicht 
rechtzeitig zurückgibt oder der Ausgabe-
stelle den Verlust des Ausweises nicht 
oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

4 f. entgegen § 29d Abs. 5 Satz 2 den Aus-
weis Dritten überläßt,". 

c) In Artikel 1 Nr. 42 Buchstabe b (§ 58 Abs. 2) ist 
die Angabe „Absatz 1 Nr. 2, 3; 8 a, 9, 12 und 
12a" durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 2, 3, 4 c 
bis 4 f, 8 a, 9, 12 und 12a" zu ersetzen. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 64 Abs. 10 LuftVG) 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

Es erscheint sachgerecht, insbesondere für 
Zwecke der Strafverfolgung und der Beweis-
sicherung für zivilrechtliche Ansprüche, auf die 
gespeicherten Daten bis zum Eintritt der Ver-
jährung zurückgreifen zu können. 

Dieser Forderung des Bundesrates kann jedoch 
auch in der Weise Rechnung getragen werden, 
daß entsprechend der Regelung von § 20 Abs. 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes die in Absatz 10 
aufgeführten Daten nach Ablauf von sechs Mo-
naten (= im Gesetzentwurf vorgeschlagene Lö-
schungsfrist) für allgemeine Auskünfte gesperrt 
werden, eine Nutzung dieser Daten für die Straf-
verfolgung und für die Verfolgung zivilrecht-
licher Ansprüche jedoch im Einzelfall bis zum 
Ablauf des fünften Jahres nach Erlöschen der 
Verkehrszulassung ermöglicht wird. Nach Ablauf 
dieser fünfjährigen Frist sind die Daten dann zu 
löschen. 

Im Hinblick auf das Anliegen des Datenschutzes, 
personenbezogene Daten nur so lange zu spei-
chern und zu nutzen, wie sie zur Aufgabenerfül-
lung benötigt werden, schlägt die Bundesregie-
rung daher vor, Absatz 10 wie folgt zu fassen: 

„(10) Die Daten nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 und 
Absatz 4 Nr. 5 und 6 sind nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Erlöschen der Verkehrszulassung 
für allgemeine Auskünfte zu sperren. Sie können 
im Einzelfall für die in Absatz 7 und 8 genannten 
Zwecke bis zum Ablauf des fünften Jahres nach 
Erlöschen der Verkehrszulassung genutzt oder 
übermittelt werden; nach Ablauf dieser Frist sind 
sie zu löschen. " 

 

15. Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 67 a - neu - LuftVG) 

Dem Vorschlag wird mit folgenden Maßgaben 
zugestimmt: 

a) Die Regelung zum Hauptflugbuch sollte nicht 
als § 67 a, sondern aus rechtssystematischen 
Gründen als neuer § 70 eingefügt und wie 
folgt gefaßt werden: 
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„§ 70 

(1) Die Luftaufsichtsstelle oder auf Flugplät-
zen ohne Luftaufsichtsstelle die Flugleitung 
darf 

1. zum Zwecke der Erfüllung der ihr nach § 29 
Abs. 1 dieses Gesetzes zugewiesenen Auf-
gaben, 

2. zum Zwecke der Strafverfolgung nach den 
§§ 59, 60 und 62 dieses Gesetzes, 

3. zum Zwecke der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 58 dieses Geset-
zes, § 108 der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung und nach § 43 der Luftverkehrs

-

Ordnung, 

4. zum Zwecke der Durchführung des Such- 
und Rettungsdienstes, 

5. zum Zwecke der Flugunfalluntersuchung, 

6. zum Zwecke der Luftfahrtstatistik 

folgende Daten über den Start  und die Lan-
dung von Luftfahrzeugen erheben, verarbei-
ten und nutzen: 

- Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei-
chen des Luftfahrzeugs, 

- Luftfahrzeugmuster, 

- Anzahl der Besatzungsmitglieder, 

- Anzahl der Fluggäste, 

- Art  des Fluges, 

- Start- und Zielflugplatz (nur bei Überland-
flug). 

Die Daten sind im Hauptflugbuch zu spei-
chern. 

(2) Die Daten nach Absatz 1 dürfen an  das 
Bundesministerium für Verkehr, das Bundes-
ministerium der Verteidigung, die Strafverfol-
gungs- und Justizbehörden, das Luftfahrt

-

Bundesamt, das Flugsicherungsunternehmen, 
die für die Untersuchung von Flugunfällen zu-
ständige Behörde und an  die Luftfahrtbehör-
den der Länder übermittelt werden, wenn dies 
für die in Absatz 1 genannten Zwecke im Ein-
zelfall erforderlich ist. 

(3) Die Daten sind im Hauptflugbuch zu lö-
schen, soweit sie zur Erfüllung der in Absatz 1 
aufgeführten Aufgaben und Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind, spätestens jedoch nach 
zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit die nach 
Absatz 1 erhobenen Daten durch Löschung 
der letzten drei Buchstaben des Eintragungs-
zeichens anonymisiert worden sind. " 

b) In Artikel 1 Nr. 1 (Inhaltsübersicht LuftVG) ist 
die Angabe „ §§ 64 bis 69" durch die Angabe 
„ §§ 64 bis 30" zu ersetzen. 

c) Artikel 5 Nr. 6 (§ 22 Abs. 1 Nr. 8 LuftVO) ist zu 
streichen. 

Der Vorschlag der Bundesregierung läßt den 
Regelungsgehalt des vom Bundesrat vorge

-

schlagenen neuen § 67 a im wesentlichen un-
berührt. Die vorgenommenen (weitgehend 
redaktionellen) Änderungen in § 70 - neu - 
sind jedoch aus datenschutzrechtlichen Grün

-

den erforderlich. Die in Absatz 2 gegenüber 
dem Bundesratsvorschlag neu aufgenommene 
Übermittlungsbefugnis an Strafverfolgungs-
und Justizbehörden ist erforderlich, um den 
nach Absatz 1 Nr. 2 verfolgten Zweck umset-
zen zu können. Im übrigen handelt es sich um 
redaktionelle Folgeregelungen. 

16. Nach Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über die 
Luftfahrtstatistik) 

a) Dem Vorschlag zu Nummer 1 wird zuge-
stimmt. 

b) Dem Vorschlag zu Nummer 2 wird in der Sache 
zugestimmt. 

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 sollte jedoch folgende Fassung 
erhalten: 

„2. die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 jährlich dem Statistischen Bundes-
amt 

c) Dem Vorschlag zu Nummer 3 wird zuge-
stimmt, jedoch muß es richtig heißen: „§ 7 
Abs. 2 wird aufgehoben." 

d) Darüber hinaus sollte nach Artikel 1 a folgen-
der Artikel 1aa - neu - eingefügt werden: 

„Artikel 1 aa 
Aufhebung von Verordnungen 

Die Zweite Verordnung zum Gesetz über 
die Luftfahrtstatistik vom 24. Juli 1968 (BGBl. I 
S. 866) und die Dritte Verordnung zum Gesetz 
über die Luftfahrtstatistik vom 28. Juni 1982 
(BGBl. I S. 915) werden aufgehoben. " 

Durch die Änderung des Gesetzes über die Luft-
fahrtstatistik gemäß dem Antrag in Nummer 1 
(Änderung von § 4 Abs. 3) entsteht beim Statisti-
schen Bundesamt ein Mehraufwand. Dem Ge-
samtantrag (Nummer 1 bis 3) wird deshalb nur 
mit der Maßgabe zugestimmt, daß dieser Mehr-
aufwand an  anderer Stelle ausgeglichen wird. 
Ein derartiger Ausgleich erscheint durch eine 
Verlängerung der Pe riodizität für die Statistik für 
den gewerblichen Verkehr auf sonstigen Flughä-
fen (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 7 
Abs. 1 Nr. 2) möglich und vertretbar. 

Der Vorschlag der Bundesregierung sieht des-
halb in § 7 Abs. 1 Nr. 2 eine jährliche Erhebung 
statt der bisherigen monatlichen Erhebung vor. 

Diese Vorgehensweise entlastet auch die Landes-
verkehrsbehörden und genügt der Richtlinie 96/ 
67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 über den 
Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdien-
ste auf den Flughäfen der Gemeinschaft. 

Der Vorschlag hat im übrigen die Aufhebung der 
Zweiten und Dritten Verordnung zum Gesetz 
über die Luftfahrtstatistik zur Folge. 
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17. Nach Artikel 1 (LBA-Gesetz) 

Dem Vorschlag wird mit folgenden Maßgaben 
zugestimmt: 

a) Die Eingangsformel ist aus rechtsförmlicher 
Sicht wie folgt zu fassen: 

„§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Luftfahrt

-

Bundesamt vom 30. November 1954 (BGBl. I 
S. 354), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: " . 

Die zitierte Textstelle für die Bekanntmachung 
(BGBl. 1968 I S. 397) enthält keine Bekannt-
machung, sondern nur die Ermächtigung zur 
Bekanntmachung, welche - soweit ersicht-
lich - nicht erfolgt ist. 

b) Dem Vorschlag zu Nummer 1 wird zuge-
stimmt. 

c) Dem Vorschlag zu Nummer 2 wird in der Sache 
zugestimmt. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 18 sollte jedoch wie folgt gefaßt 
werden: 

„ 18. die stichprobenweise Kontrolle des tech-
nischen und betrieblichen Zustandes von 
Luftfahrzeugen als Maßnahme der Luft-
aufsicht nach § 29 Luftverkehrsgesetz. 
Soweit das Luftfahrt-Bundesamt diese 
Kontrolle im Einzelfall ausführt, tritt die 
luftaufsichtliche Kontrolle durch die Län-
der zurück. " 

Die neue Nummer 18 bedarf der Klarstellung, 
daß die vom Luftfahrt-Bundesamt wahrge-
nommenen Tätigkeiten im Rahmen des § 29 
LuftVG erfolgen, insbesondere Verfügungen 
vom Luftfahrt-Bundesamt nach § 29 Abs. 1 
Satz 2 erlassen werden können. 

Darüber hinaus muß im Hinblick auf die Re-
gelung von § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 18, die un-
verändert bestehen bleibt, ausdrücklich aus-
geschlossen werden, daß es zwischen Bund 
und Ländern zu Kompetenzkonflikten kommt. 
Die Vorschrift des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 18 
überträgt zwar grundsätzlich Aufgaben der 
Luftaufsicht auf die Länder, macht aber zu-
gleich deutlich, daß neben den Ländern auch 
der Bund selbst Aufgaben der Luftaufsicht 
wahrnehmen kann, soweit ihm diese auf-
grund gesetzlicher Regelung übertragen sind. 

Mit der neuen Nummer 18 wird deshalb aus-
drücklich klargestellt, daß, soweit das Luft-
fahrt-Bundesamt im Wege der stichproben-
weisen Kontrolle tätig wird, die Luftaufsicht 
der Länder zurücktritt. Gleichzeitig wird aber 
auch deutlich, daß es im übrigen bei der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für 
die Luftaufsicht verbleibt. 

18. Zu Artikel 5 Nr. 7 Buchstabe c (§ 43 Nr. 20 
LuftVO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt.  

19. Zu Artikel 6 Nr. 9 (§ 31 Abs. 1 LuftVZO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

20. Zu Artikel 6 Nr. 10 (§ 39 Abs. 2 Satz 2 LuftVZO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

21. Zu Artikel 6 nach Nummer 10 (§ 39 Abs. 3 
- neu - LuftVZO) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Einvernehmensregelung 
geht weit über die in Bezug genommene Beneh-
mensregelung von § 10 Abs. 3 LuftVG hinaus. 
Nach § 10 Abs. 3 LuftVG entscheidet die Plan-
feststellungsbehörde lediglich im Benehmen mit 
dem Bundesministerium für Verkehr und auch 
nur dann, wenn durch das Vorhaben öffentliche 
Interessen berührt werden, für die die Zuständig-
keit von Bundesbehörden oder von Behörden, 
die im Auftrag des Bundes tätig sind, gegeben 
ist. Nach der vom Bundesrat vorgeschlagenen Er-
gänzung von § 39 LuftVZO wird dagegen nicht 
das Benehmen, sondern das Einvernehmen des 
Bundesministeriums für Verkehr gefordert. Eine 
derartige Einbindung des Bundes in das Geneh-
migungsverfahren der Länder hält die Bundes-
regierung für zu weitgehend und nicht sachge-
recht. Sie verstößt insbesondere gegen die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern 
nach § 31 Abs. 2 Nr. 4 LuftVG. 

22. Nach Artikel 9 (Übergangsregelung 
für Flugplatzgenehmigungen) 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag ins-
besondere deshalb, weil zukünftig mit der Neu-
regelung die Anlage- und Betriebsvoraussetzun-
gen von vor Inkrafttreten des heutigen Luftver-
kehrsgesetzes angelegten und heute noch betrie-
benen Flugplätzen auf eine sichere Rechtsgrund-
lage gestellt werden. 

Im Hinblick auf die „Vorbildregelung" in § 2 
Abs. 5 des Gesetzes vom 25. September 1990 
(BGBl. I S. 2106) stimmt die Bundesregierung der 
vorgeschlagenen Übergangsregelung mit folgen-
den Maßgaben zu: 

a) Die Übergangsregelung sollte nicht als eige-
ner Artikel in das Änderungsgesetz einge-
stellt, sondern aus Gründen der Rechtsförm-
lichkeit als neue Nummer 47 in Artikel 1 des 
Gesetzentwurfs (d. h. in das Stammgesetz - 
Luftverkehrsgesetz) aufgenommen und wie 
folgt gefaßt werden: 

,47. Nach dem Vierten Abschnitt wird folgen

-

der Fünfter Abschnitt angefügt: 

„Fünfter Abschnitt 

Übergangsregelungen 

§ 71 

(1) Ein bis zum 2. Oktober 1990 in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge- 
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nannten Gebiet (Beitrittsgebiet) angeleg-
ter Flugplatz, der am ... [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] noch 
betrieben wird, gilt im Sinne der §§ 6 bis 
10 als genehmigt und, wenn er der Plan-
feststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Dies gilt nicht, wenn seit dem 3. Ok-
tober 1990 für den Flugplatz eine Geneh-
migung oder eine Änderungsgenehmi-
gung nach § 6 erteilt oder eine erteilte 
Genehmigung oder Änderungsgenehmi-
gung bestandskräftig zurückgenommen 
oder widerrufen worden ist. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für einen bis zum 
31. Dezember 1958 in dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschl and nach dem 
Stand bis zum 3. Oktober 1990 angeleg-
ten Flugplatz, der am ... [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
noch betrieben wird, entsprechend. Satz 1 
findet keine Anwendung auf die in § 2 
Abs. 5 des Sechsten Überleitungsgesetzes 
vorn 25. September 1990 (BGBl. I S. 2106) 
genannten Flugplätze. " 

b) Darüber hinaus ist in Artikel 1 Nr. 1 (Inhalts-
übersicht LuftVG) nach der Angabe „§§ 64 
bis 70" unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme zu Nummer 15 Buchstabe a die An-
gabe 

„Fünfter Abschnitt 

Übergangsregelungen 

§71 " 

anzufügen. 

Die Neuregelung betrifft im wesentlichen Flug-
plätze (in der Regel Militärflugplätze) - wie es 
auch in der Stellungnahme des Bundesrates zum 
Ausdruck kommt -, die in den 30er Jahren vom 
Reich angelegt wurden und die heute (zum Teil 
seit vielen Jahren) als zivile Flugplätze weiterbe-
trieben werden. Diese Flugplätze bedurften nach 
§ 7 des damals geltenden Luftverkehrsgesetzes 
keiner Genehmigung. Heute jedoch könnten sie 
ohne Genehmigung weder angelegt noch betrie-
ben werden. 

Im Unterschied zu dem Vorschlag des Bundesra-
tes differenziert  der Vorschlag der Bundesregie-
rung zwischen Flugplätzen im Beitrittsgebiet 
(neue Bundesländer) und Flugplätzen in dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand 3. Oktober 1990 (alte Bundesländer). 
Für Flugplätze in den neuen Bundesländern 
übernimmt Absatz 1 inhaltlich weitgehend den 
Vorschlag des Bundesrates und schafft eine Ge-
nehmigungsfiktion, die aber dann entfällt, wenn 
eine Genehmigung nach § 6 LuftVG nach dem 
3. Oktober 1990 erteilt, zurückgenommen oder 
widerrufen worden ist. 

Absatz 2 stellt eine Genehmigungsfiktion auch 
für Flugplätze in den alten Bundesländern her. 

Sie gilt aber nur für Flugplätze, die bis zum 
31. Dezember 1958 angelegt worden sind und 
die heute noch betrieben werden. Für nach In-
krafttreten des Luftverkehrsgesetzes (1. Januar 
1959) angelegten Flugplätze kann eine Geneh-
migungsfiktion nicht hergestellt werden. Für 
diese Plätze galt und gilt das Luftverkehrsgesetz. 

Um die Gefahr von Doppelregelungen auszu-
schließen, wird im übrigen die Anwendung der 
Regelung des Absatzes 1 - entsprechend dem 
Bundesratsvorschlag - auf die in § 2 Abs. 5 des 
Sechsten Überleitungsgesetzes genannten Flug-
plätze ausgeschlossen. 

Zum Gesetzentwurf im übrigen 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 (Inhaltsübersicht) 

In Artikel 1 Nr. 1 sollte die Angabe „ §§ 6 bis 19b " 
durch die Angabe „ §§ 6 bis 19c" ersetzt werden. 

Die Anpassung ist durch das Inkrafttreten des Ge-
setzes über Bodenabfertigungsdienste auf Flug-
häfen vom 11. November 1997 (BGBl. I S. 2694) 
bedingt, durch das das Luftverkehrsgesetz ent-
sprechend geändert worden ist. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 65 Abs. 4 LuftVG) 

Die Bundesregierung schlägt vor, § 65 Abs. 4 
LuftVG wie folgt zu ändern: 

,In § 65 Abs. 4 werden nach dem Wort  „Verlänge-
rung" ein Komma und das Wort  „Erneuerung" 
eingefügt.' 

Die Bundesregierung hält eine derartige Ände-
rung für erforderlich, um auch Daten über die Er-
neuerung von Luftfahrerscheinen (vgl. u. a. §§ 5, 
11, 17, 35, 41 der Verordnung über Luftfahrtperso-
nal - LuftPersV) neben den in § 65 Abs. 4 genann-
ten Daten bei der Erteilung, Verlängerung oder 
Änderung einer Erlaubnis erheben zu können. 
Daß auch Daten über die Erneuerung von Luft-
fahrerscheinen gespeichert werden sollen, macht 
insbesondere Absatz 3 Nr. 4 Buchstabe c deutlich. 
Bei der Abfassung von Absatz 4 wurde dieser Um-
stand übersehen. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 46 (Anpassung an die sächliche 
Bezeichnungsform 
der Bundesministerien) 

In Artikel 1 Nr. 46 sollte die Angabe „ § 32 Abs. 1, 
2, 2 a Satz 1 und 3, Abs. 2 b, 3 Satz 3, Abs. 4, 5 
Satz 1, Abs. 6 Satz 1 und 3," gestrichen werden. 

Die Streichung ist erforderlich, weil durch 
Artikel 45 der Sechsten Zuständigkeitsanpassungs- 
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Verordnung vom 21. September 1997 (BGBl. I 
S. 2390) bereits entsprechende Anpassungen in 
§ 32 LuftVG vorgenommen worden sind. 

4. Zu Artikel 6 Nr. 14 (Neufassung des 4. Unter

- 

abschnitts der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung) 

Dem § 61 Abs. 1 sollte folgender Satz angefügt 
werden: 

„Die Genehmigung umfaßt nicht die Durchfüh-
rung von Bodenabfertigungsdiensten durch das 
Luftfahrtunternehmen." 

Die Anpassung ist durch das Inkrafttreten des Ge-
setzes über Bodenabfertigungsdienste auf Flughä-
fen vom 11. November 1997 (BGBl. I S. 2694) be-
dingt, durch das die Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung entsprechend geändert worden ist. 

5. Zu Artikel 10 (Bekanntmachungsbefugnis) 

Wegen der mit dem Gesetz verbundenen umfang-
reichen Änderungen der Luftverkehrs-Ordnung 
und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und 
unter Berücksichtigung vorausgegangener Ände-
rungen dieser beiden Verordnungen schlägt die 
Bundesregierung vor, die Befugnis zur Neube-
kanntmachung in Artikel 10 des Gesetzentwurfs 
um diese Regelwerke zu ergänzen und wie folgt 
zu fassen: 

„Artikel 10 

Bekanntmachungsbefugnis 

Das Bundesministerium für Verkehr kann den 
Wortlaut des Luftverkehrsgesetzes, der Luftver-
kehrs-Ordnung und der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung in der nach dem Inkrafttreten dieses Ä n-
derungsgesetzes geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen. " 






